


Unsicherheit bei der Sicherheit? 

Unsere Redakt ion erhielt die 
Fotokopie . ei nes Schreibens 
der Sicherheitsabteilung in 
der UHuAA Moabit zugespielt. 
Dieses Schreiben war am Rand 
mite inem Stift nachgeschrie
ben , weil ein Teil des mit 
Schreibmaschine geschriebe
nen fehlte . Dabei muß sich 
ein Fehler (beabsichtigt?) 
eingeschlichen haben. Im Ori
ginal heißt die mit * ge
kennzeichnete Stelle nicht 
frifo rmanten~ sondern Inhaf 
t ierte. 

... 
o.r iginal folgt- .. -----------

UHuAA Moabit 
Abt. Sicherheit 
SiB - 443 e 1029/82 

1 000 Ber li n 21 , 20. Juni 1985 

Der Abteilung Sicherheit der 
UHuAA · Moa~it untersteht die 
verwaltungsmäßige Betreuung 
aller aus Sicherheitsgründen 

in di e UHuAA verlegten *Infor
manten - ausgenommen Fragen 
der Vollzugsgestaltung, die 
vom jeweiligen Teilanstalts
leiter im Benehmen mit dem 
Sicherheitsbeauftragten der 
Anstalt zu regeln sind, da
mi t zvgleich ausgenommen die 
Bearbeitung von Vorgängen, 
die sich aus der Zuständig
keitder Teilanstalt ergeben. 

Das Sicherheitsbüro ist Re
gistratur für die Personal
akten der nachstehend genann
ten , die Personalakten wer
den im Sicherheitsbüro ver
wahrt. 
Eine Verlegung der Inhaf
tierten innerhalb der An
stalt soll nur mi~ Zustim
mung der Abteilung Sicher
heit erfolgen . Verlegungen 
in andere Vol lzugsanstalten 
sind nur auf Weisung der Ab
teilung Sicherheit zulässig. 

Folgende Inhaftierte werden 
zur Zeit von dieser Regelung 
erfaßt: 

es folgen 16 Namen . 

Die vorstehende Aufzählung 
ist unabhängig von der je
wei l igen Aufzählung der in 
der UHuAA Moabit inhaftierten 
Gefangenen, deren Personal
akten im Sicherheitsbüro ver
wahrt werden und deren Ver-
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waltungsaufgaben auch dort 
b?arbeitet werden . 

* Im Original heißt es: In-
haftierten. 

Dieser . Brief hat in der An
stalt für einigen Wirbel ge
sorgt. Einer der auf der Li
ste verzeichneten Gefangenen 
wußte gar nicht, wie er auf 
diese Liste kommt. Er war 
mehrmals in der Redaktion 
und bat darum, das richtig 
zu ste l len. 
Tatsache ist, die Liste ist 
echt und wurde auch von der 
Sicherheitsabteilung in Moa
bit geschrieben . Außerdem 
sind einige, der auf der Li
ste Genannten, für ihr Ver
halten gegenüber Mitgefange
nen bekannt. So haben sie 
sich als Zeugen in mehreren 
Verfahren zur Verfügung ge
stellt und zur 11Wahrheits
findung11 entscheidend beige
tragen. 
Die Frage ist nun, wie ist 
es möglich, daß trotz aller 
Sicherheit und Ordnung, eine 
sdlche Liste in Gefangenen
hände kommt? Oder haben wir 
Gefangene jetzt in der Ab
teilung Sicherheit V-Leute? 

Wie dem auch sei, wir würden 
gerne auch in Zukunft diese 
Liste bekommen und bitten 
Moabit, uns i n den Verteiler 
aufzunehmen . 
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ORIHGI:XOE BITTE: Das Briefamt der JVA Teqel bittet a1le Angehörigen und 11it Insassen 
der JVA Tegel im Briefllechsel stehenden externen leser darum, l>ei 
Schreiben an Insassen grundsitzlieh zut nonMlen Anschrift auch die 
Angabe der Teilanstalt, in der der j-ilige Insasse inhaftiert ist, 
zu vermerken. 
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.<.n cüe.o e.m Monat beJteäete. .o.<.e uYI6 w.<.edVt Pltobie.
me . Am Wochenende. begannen w.<.Jt m.<.:t dem V/tucken 
und .ochon nach kuJtzeA Ze.<.t gab unoe.Jte. betagte. 
MMch<.ne den Gw:t auf,. Nach v.<.eiem Z.<.t:tVtn kam 
da.o E!tOatz:te.<.i dann am Flte.<.tag ku!tz nach Fe.<.e.Jt
abe.nd bu un.o an. Nun :tut o.<.e eo w..i..e.dVt. 
V.<.e. nächo:te. Au.ogabe. .ooU cüe..omai .<.n d.Jtu Wochen 
e.Jtochune.n und zwaJt am 2. JunL V-<.e. Jut...Uw..6gabe. 
.<.o:t {,ü.Jt den 7. JuU ge.ptant und {,Ü!t Auguo:t/Se.p
:tembeJt g.<.b:t u w.<.e.dVt une. Voppetnu.mmVt am 1 8 . 
Auguo:t . Aiiu na;tii.JT.Ueh voltauoguetzt, daß uYI6 
d.<.e. VJtuekmM ch<.ne n.<.ch:t -im Säeh iäßt. Sotue. 
jemand noeh une. A 3 Of,{,.oe.tdltuckma.oeh<.ne. heJtum
.o:te.he.n haben, w.<.Jt .o.<.nd dankbaJte. Abne.hmeJt . 
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2/3 in Berlin (fast) unmöglich 
Immer wieder beschweren s ich Mit
gefangene über die Ablehnungen 
der Entlassungen zum 2/3-Zeitpunkt. 
Eine besonders hervorstechende Rol
le bei diesen Ablehnungen steht 
dem Vorsitzenden der Strafvoll 
streckungskammer, Richter am Land
gericht Zippel, zu. 
Der Lichtblick bat den Richter um 
ein Interview im März. 4 Wochen 
später bekamen wir eine Antwort . 
Uns wurde mitgeteilt, daß Herr 
Zippel aus · grundsätzlichen Erwä
gungen keine Interviews gibt . Wir 
bedauern das sehr. Zu gerne hätten 
wir ihm einige Fragen gestellt. 
Richter Zippel wird als sehr ei 
genartige Persön l ichkeit geschil
dert. Mitgefangene haben berichtet , 
daß er ohne jegliche menschliche 
Regung sie regelrecht abgebügelt 
hat. Auf der anderen Seite ist vor 
einiger Zeit jemand entlassen wor
den , der ihn als sehr menschl ich 
geschildert hat . Dieser Häftling 
war bei der 2/3- Entscheidung noch 
als Berufsverbrecher abgelehnt 
worden . 2 Jahre später wurde er 
von genau demselben Richter Zippel 
2 Jahre vor Endstrafe entlassen. 
Er erzählte uns, daß der Richter 
bei diesem Termin völlig verändert 
war und,obwohl an diesem Tag alle 
anderen Entlassun·gen abgelehnt wur
den, sei ner zugestimmt hat . 
Ein ehema l iger Kol lege beantragte 
auch seine Entlassung zum 2/3-Zeit
punkt. Beim Termin erklärte ihm 
der Vorsitzende der 40. Strafkam
mer , Richter Zippel, daß er noch 
sechs Monate im Freigang erprobt 
werden solle und sich danach er
neut an die Kammer wenden kann. 
Dies geschah nach sechs Monaten, 
und die Entlassungwurde abge lehnt . 
Die Begründung dazu lautete unter 
anderem: 

Dem Verurteilten ist im ersten, 
zum Zweidrittelzeitpunkt durchge 
führten Anhörungstermin bedeutet 
worden, daß er in jedem Fall den 
Beweis einer beanstandungsfreien 
Freigangstätigkeit erbringen müsse, 
um der Kammer die Prüfung der Be
währungsvoraussetzungen überhaupt 
zu ermöglichen . Hierzu sah sich 
die Kammer umsomehr veranlaßt, als 
es sich nach den vorliegenden Sr
kenntnissen bei diesem Verurteil
ten um eine von Unbeständigkeit 
und Rigorosität gekennzeichnete 
Persönlichkeit handelt, der nie 
gelernt hat, sich seinen Lebensun
terhalt durch redliche Arbeit zu 
verdienen. Wiederholt begonnene 
Lehren hat der Verurteilte nie zu 
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Ende gebracht. Gleichtvohl behaup
tet der Verurteilte noch in diesem 
Verfahren, daß er in seinem "er
lernten Beruf als Maurer" tätig 
ist. 

Mangelnde Geduld und Unbeständig
keit ziehen sich durch sein gesam
tes Berufsleben, wobei die von ihm 
zuletzt betriebenen Toiletten, Bä
der, Gaststätten und Discotheken 
sämtlichst mit dem Ruin endeten, 
zumal der Verurteilte in zunehmen
dem Maße seiner Spielleidenschaft 
erlag . Die vor den hier zugrunde
liegenden Straftaten - einschließ
lich des am 26 . Juni 1978 begange
nen Diebstahls eines mit Zigaret 
ten beladenen Lastwagens im lverte 
von rund einer dreiviertel Million 
D- Mark - allein gegenüber dem Fi
nanzamt undprivaten Gläubigern be
stehenden Schulden betrugen rund 
300 . 000,-- DM bzw . 200 . 000, -- DM. 
Bedeutung fällt in diesem Zusam
menhang den Tatsachen zu, daß der 
Verurteilte keine Bemühungen un
ternommen hat, um "diese Misere 
wenigstens teilt•eise aus eigener 
Kratt zu beseitigen", und daß er 
im Strafvollzug noch in den letz
ten zwei Jahren u. a . tviederholt 

diszipliniert werden mußte, weil 
er Geld und wertvolle Gegenstände 
in Besitz hatte, die aus Spiel und 
geschäftlicher Tätigkeit stammten . 
Wenn der Verurteilte bei diesem 
Vorleben und der früheren, unmiß
verständlichen Belehrung über eine 
unumgängliche, ausreichende Bewäh
rung im Freigang bereits nach nur 
ca. 3 Wochen Freigangstätigkeit 
einen erneuten Antrag gemäß § 57 
Abs . 1 StGB stellt und im Anhö
rungstermin auf einen entsprechen
den Hinweis der Kammer sehr unge
halten und im Ton anmaßend 1vurde, 
so unterstreicht dies nur die nach 
wie vor vorhandenen Bedenken, hier 
jetzt - oder gar überhaupt - eine 
vorzeitige Entlassung zu verant
worten . 

Gegen diesen Beschluß legte der 
Gefangene Beschwerde ein und bekam 
vom Kammergericht recht . Der Senat 
hob den ablehnenden Beschluß auf 
und kam zu vö ll ig anderen Ergeb
nissen als die Kammer unter Rich 
ter Zippel. Während das Kammerge
richt ausführ l ich zu den einzel nen 
Punkten Stellung nimmt , beschrän
ken sich die Ausführungen der 
Strafvollstreckungskammer ledig-



lieh auf ein Aufzählen aller nega
tiven Punkte. So werden zwei Dis
ziplinarstrafen, die im Laufe von 
sieben Haftjahren ausgesprochen 
wurden, als Schwachpunkt für das 
weitere Leben gewertet . 
Wenn man beide Beschlüsse mite in
ander vergleicht, ist einem klar, 
warum so viele Antragsteller zum 
2/3-Zeitpunkt abgelehnt werden . 
Selbst der Bundesgerichtshof hat 
in mehreren Urteilen verneint, daß 
Vorbestrafte nicht zum 2/3-Zeit
punkt entlassen werden können. Der 
BG. erklärte eindeutig, daß auch 
eine Vorstrafe kein Grund ist, die 
im §57 StGB gegebene Möglichkeit 
der vorzeitigen Entlassung auszu-

schließen . Das interessiert aber 
den Vorsitzenden Richter der Straf
vo 11 Streckungskammer, Herrn Zi ppe 1, 
nicht. Er urteilt weiter nach Kri
terien, die eigentlich nach Ein
führung des Strafvollzugsgesetzes 
erledigt sein sol lten. Richter! iche 
Unabhängigkeit ist wichtig! Aber 
wenn in einem Bundeslandwie Berlin, 
extrem wenig Entlassungen zum 2/3-
Zeitpunkt ausgesprochen werden, 
muß das den Verantwortlichen doch 
zu denken geben. So viel schlimmer 
können doch Gefangene in Berlin 
nicht sein . 

Besch 1 üsse der Strafvoll Streckungs
kammern überprüfen . Richterliche 
Unabhängigkeit darf nicht so weit 
gehen , daß die Entlassungsrate 
seit Jahren unter 10% liegt . 
Wir veröffentlichen den Beschluß 
des Kammergerichtes Berlin, um un
seren Mitgefangenen Mut zu machen, 
auch nach einer Ablehnung durch 
eine Kammer unter Vorsitz des 
Richters Zippel den Rechtsweg wei 
terzubeschreiten und Beschwerde 
einzuleiten . Steter Tropfen höhlt 
den Stein, und vielleicht wird über 
das Kammergericht eines Tages die 
Entlassungsquote verbessert. Zeit 
wird es! 

Jetzt sind die Politiker gefor
dert, sie müssen ihrer Aufsichts
pflicht genügen und aufmerksam die -gäh-

Kammergericht - Beschluß 

In der Strafsache gegen 

zur Zeit in der Justizvollzugsanstalt Oüppel, 
Freigängerhaus Lichterfelde. 

wegen .. . . 

hat der 5. Strafsenat des Kammergerichts in Berlin in 
der Sitzung vom 2. April 1986 beschlossen: 

Auf die sofortige Beschwerde des Verurteilten 
wird der Beschluß des Landgerichts Berlin vom 
8. Januar 1986 aufgehoben. 
Oie Vollstreckung des Restes der durch den Ge
samtstrafenbeschluß des Landgerichts Berlin vom 
16. Oktober 1979 festgesetzten Gesamtfreiheits
strafe wird vom 4. April 1986- Tagesende - an 
zur Bewährung ausgesetzt . 
Oie Bewährungszeit beträgt vier Jahre. 
Der Verurteilte wird für die Dauer der Bewäh
rungszeit der Aufsicht und Leitung des zuständi 
gen Bewährungshelfers unterstellt . 
Oie Belehrung über die Bedeutung der Aussetzung 
der weiteren Vollstreckung wird der Justizvoll 
zugsanstalt Oüppel übertragen . 
Oie Kosten des Rechtsmittels sowie die dem Ver
urteilten im Beschwerderechtszug entstandenen 
notwendigen Auslagen hat die Landeskasse Berlin 
zu tragen. 

AUS DEN GRüNDEN: 
Der Beschwerdeführerverbüßteine Gesamtfreiheitsstra
fe von zehn Jahren . Bei einer vollständigen Vollstrek
kung der Strafe würde er am 18. November 1988 aus der 
Haft entlassen werden . Zwei Drittel hatte er bereits 
am 18. Juli 1985 verbüßt . Mit dem Beschluß vom 8. Ja
nuar 1986 hat die Strafvol lstreckungskammer seinen 
Antrag abgelehnt, die Vollstreckung des Strafrestes 
zur Bewährung auszusetzen . Seine hiergegen gerichtete 
sofortige Beschwerde hat Erfolg . 
1. Mit Recht beanstandet die Beschwerde zunächst, daß 
der angefochtene Beschluß eine ausreichende Erörte
rung des für die Entscheidung über die Strafausset
zung erheblichen Sachverhalts vermissen läßt . Oie 
Strafvollstreckungskammer hat Umstände, die für eine 
Aussetzung der weiteren Vollstreckung sprechen, mit 

IDas Ulu1lriru ßtrafgtftf}hucf). 
§alsrb: ~rbtig: 

Diese Aussagen DiMe Sätze 
tind in Zukunft strafbar: sind hinfort erlaubt: 

§ 140 : Öffentliche Billigung von Streftaten 
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A 
keinem Wort auch nur erwähnt, geschweige denn in ihre 
Würdigung einbezogen. Vielmehr hat sie sich darauf 
beschränkt, für den Beschwerdeführer ausschließlich 
negative Wertungen aus Tatsachen herzuleiten, die zum 
Teil in den Akten keine Grundlage finden . Hierzu ge
hört beispielsweise die unzutreffende Bemerkung, der 
Beschwerdeführer habe es "nie gelernt, sich seinen 
Lebensunterhalt durch redliche Arbeit zu verdienen" . 
Dem Beschwerdeführer darf auch nicht zum Nachteil ge
reichen, daß er mehrere Monate nach dem Ablauf der 
Zweidrittelfrist und nach der Rücknahme seines ersten 
Antrags einen erneuten Antrag auf Strafaussetzung ge
stellt und alsdann auf einer Entscheidung der Kammer 
bestanden hat . Ein Gefangener zeigt sich nicht schon 
dadurch uneinsichtig, daß er sich entschließt, von 
einem ihm gesetzlich eingeräumten Recht Gebrauch zu 
machen. 
2. Der Senat ist der Auffassung, daß es zu verantwor
ten ist, die Vollstreckung des Restes der gegen den 
Beschwerdeführer verhängten Gesamtfreiheitsstrafe zur 
Bewährungauszusetzen (§57 Abs . 1 Satz 1 Nr . 2 StGB) . 
Nach der ständigen Rechtsprechung des Senats muß bei 
Straftätern, die sich in einer für die Allgemeinheit 
so gefährlichen Weise gegen die Gesetze vergangen ha 
ben, eine vorzeitige Entlassung aus der Haft beson
ders kritisch geprüft werden, weil bei ihnen das Ri
siko eines erneuten Versagens schwer wiegt . Eine 
Strafaussetzung ist bei ihnen nur zu verantworten, 
wenn es in erhöhtem Maße als wahrscheinlich angesehen 
werden kann, daß es zu keinem Rückfall kommt (vgl . 
etwa der Beschluß des Senats vom 4. September 1985 -
5 Ws 330, 346/85) . 
Auch bei Anlegung dieses strengen Maßstabes erscheint 
jedoch für den Beschwerdeführer eine hinreichend gün
stige Prognose gerechtfertigt . Der Beschwerdeführer 
ist als Erstverbüßer anzusehen . Sein Strafregister
auszug weist vor der Verurteilung in der vorliegenden 
Sache lediglich einige kleinere Geldstrafen aus . Eine 
in dem Urteil vom 18 . Januar 1979 außerdem erwähnte 
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Jugendstrafe liegt länger als 20 Jahre zurück una 
kann hier unberücksichtigt bleiben. Bei Erstverbüßern 
ist aber im allgemeinen die Annahme gerechtfertigt, 
daß schon die Vollstreckung eines Teils der Strafe 
auf sie hinreichend abschreckend wirkt. Das gilt vor 
allem, wenn der erste Freiheitsentzug bereits längere 
Zeitgedauert hat (ständige Rechtsprechung des Senats, 
z. B. Beschluß vom "9. Oktober 1985 - 5 Ws 464/85}. 
Der Beschwerdeführer ist immerhin seit November 1978 
ohne Unterbrechung inhaftiert . Anhaltspunkte dafür, 
daß er hieraus keine nachhaltigen Lehren gezogen hat, 
gibt es nicht . Die beiden gegen ihn festgesetzten 
Disziplinarmaßnahmen erlauben einen derartigen Schluß 
vor allem dann nicht, wenn man die lange Dauer des 
Freiheitsentzuges, in den sie fallen, berücksichtigt. 
Bedeutsam für die Entscheidung ist ferner, daß der 
Beschwerdeführer zu keinem Zeitpunkt die ihm seit No 
vember 1984 gewährten Vollzugs lockerungen mißbraucht 
hat. Das Bild, das die Stellungnahmen der Vollzugsan
stalten von ihm vermitteln, ist im wesentlichen posi 
tiv. Dies gilt im Ergebnis auch für die Ausführungen 
des Leiters der Teilanstalt I der Vollzugsanstalt Te
gel, der dem Beschwerdeführer längere Zeit durchaus 
nicht unkritisch gegenüberstand. Den von ihm empfoh
lenen Freigang für die Dauer von sechs Monaten hat 

Gruppentrainerbesprechung im 
Haus III 

Am9. April fand in der TA III eine 
Besprechung der Gruppentrainer 
statt, zu derder Teilanstaltsleiter 
eingeladen hatte . . Es kamen immer
hin 10 Gruppentrainer von über 40 . 

der Beschwerdeführer inzwischen bis auf 1venige Tage 
ohne Beanstandungen absolviert. Welche zusätzlichen 
Erkenntnisse für die Prognose eine Verlängerung des 
Freigangs bringen sollte, vermag der Senat nicht zu 
erkennen . Schließlich findet der Beschwerdeführer bei 
seiner Haftentlassung auch günstige soziale Verhält
nisse vor. Ihm stehen eine Unterkunft und ein Arbeits 
platz in seinem erlernten Beruf zur Verfügung. 
Bei dieser Sachlage kommt den Umständen, die für eine 
Entlassung des Beschwerdeführers aus der Haft sprechen, 
das größere Gewicht zu. Der Senat hebt daher den an
gefochtenen Beschluß auf , setzt die Vollstreckung des 
Strafrestes f ür die Dauer von vier Jahren zur Bewäh
rung aus und unterstellt den Beschwerdeführer nach 
§ 57 Abs . 3 Satz 2 StGB für die Dauer der Bewährungs
zeit der Aufsicht und Leitung des zuständigen Bewäh
rungshelfers. 
Die Kosten des Rechtsmittels hat die Landeskasse Ber
lin zu tragen, weil sonst niemand für sie haftet. Die 
überbürdung der notwendigen Auslagen des Beschwerde
führers auf die Landeskasse folgt aus entsprechender 
Anwendung des § 473 Abs. 3 StPO. 
Beschluß des Kammergerichts Berlin vom 2. April 1986 
- 1 AR 335/86 - 5 Ws 87/86 

body" Rupert Pupkin; den Büro bo
ten, der den großen Traum von 
Ruhm und Ehre - vor der Kamera -
träumt. Unermüdlich übt er, um 
seinen Aufstieg zu machen, aber 
vor ihm steht übergroß der "King" . 
Da hilft nur noch eines: Der 
"King" muß weg! Mit seiner Freun
din Masha entführt er Jarry Lang
ford. 

Einhellig wurde bemängelt, daß die 
Kontakte von der Sozialpädagogi
schen Abteilung nicht gepflegt 
werden. So beschwerte sich Frau 
Weiß, die seit vielen Jahren eine 
Kontaktgruppe leitet, darüber, daß 
sie ohne Angabe von Gründen einen 
Extravertrag unterschreiben mußte 
und dazu extra zur Soz.-Päd. kom
men sollte. 

Samstag, 17 . 05.1986 

Der Regisseur Martin Scorcese hat 
dem amerikanischen Publikum schon 
einige "Alptraumspiegel" vorge
halten. Während aber "Taxi Driver" 
oder "Hundstage" Filme der Gewalt 
und Verzweiflung waren, setzt 
Scorcese hier auf Sarkasmus und 
Ironie. Er zerstört die Idole und 
damit verbundenen Träume, durch 
ihre eigenen schlechten Witze . 
Der "All American Dream" wird zur 
Farce schlechthin. Die "Institu
tion Jerry Lewis", gleichschrill 
quäkend und fahrig seit Jahrzehn
ten und Robert de Niro, der der
zeit, auch äußerlich , wohl wand
lungsfähigste Schauspieler Ameri
kas, sind keine Zufallsbesetzung . 
Der Weg in den Kultursaa l lohnt 
sich. 

Besonders einige der langjährigen 
Gruppentrainer klagten über die 
schlechte Information durch diese 
Abteilung. Der Teilanstaltsleiter 
erklärte, daß ihm diese Beschwerden 
öfter vorgetragen werden, er aber 
keine Möglichkeiten hätte, das zu 
ändern, da die Soz.-Päd. ihm ver
waltungsmäßig nicht untersteht . 
Die Besprechung dauerte über zwei 
Stunden und wurde zeitweise sehr 
langwei lig , da einige Gruppentrai
ner unbedingt langatmige Erklärun
gen abgeben wollten. 
Besonders gefielmirein Nachhilfe
lehrer, der nach seiner Pensionie
rung nun in III E ehrenamtlich 
Nachhilfeunterricht gibt. Erbrach
te mit trockenem, rheini sehen Humor 
Farbe in die Veranstaltung-

-gäh-
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"KING OF COMEDY" 

Er ist der "König des Komischen" 
- Jerry Lewis. Die Rolle des Jer
ry Langford, eines witzesprühen
den "Supertal kmasters", ist maß
geschneidert . Er verkörpert den 
Traum einer amerikanischen Fern
sehkarriere. 
Robert de Niro, seit "Taxi Driver" 
selbst ein Star, spielt den "No-

A\..01 H\JSII(SfNDUNGEN SiND 
so LANbe NICHf "Tot.rrtsoi 
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An den 
Niedersächsischen 
Ministerpräsidenten 
E. Albrecht 
Hinrich-Wilhelm-Kopf-Platz 

3000 Hannover 

Sehr geehrter Herr Ministerpräsi
dent, 

zunächst darf ich mich be i Ihnen 
vorstellen : Ich bin Mitarbeiter 
der Landesarbeitsgemeinschaft für 
Strafvollzugsfragen der Grünen im 
Niedersächsischen Landtag, ferner 
zähle ich zu den Gründungsmitglie
dern der Gefangenengewerkschaft 
Solidarität und nicht zuletzt ar
beite ich im Kreisverband der Grü
nen Emsland-Süd im Bereich Straf
vollzug . In dieser Eigenschaft 
wende ich mich an Sie. 
Daß die Niedersächsischen Justiz
vo l lzugsanstalten über große Defi
zite verfügen, ist Ihnen bPkannt . 
Diesen Weg des offenen Briefes ha
be ich deshalb gewählt, weil ich 
davon ausgehe, daß bei einer di
rekten Anfrage meinem Schreiben 
nicht genug Beachtung beigemessen 
wird . 
Um die Defizite des gesamten Nie
dersächsischen Strafvollzugs zu 
benennen, würde es den Rahmen mei
nes Schreibens sprengen und des
halb beschränke ich mich auf eine 
Justizvollzugsanstalt . Oie JVA 
Meppen soll der Grund für mein 
Schreiben sein . 
Das Strafvollzugsgesetz fordert 
die Anstaltsleitung auf, dem Ge
fangenen eine optimale l~öglichkeit 
zur Wiedereingliederung in das be
stehende Gesellschaftssystem zu 
ermöglichen . Ferner ist die An
sta ltsleitung dazu aufgefordert, 
während der Haft auf den Straftä
ter dahingehend Einfluß auszuüben, 
daß dieser auch nach der Entlas
sung ein straffreies Leben führen 
wird . Dies beinhaltet, daß die An
staltsleitung dem Straftäter ein 
Rechtsbewußtsein vermitteln muß . 
Doch wie kann ein Straftäter ein 
Rechtsbewußtsein erlangen, wenn 

die Anstaltsleitung über große 
Fehlverhaltensstrukturen verfügt? 
Fehlverhalten, die die sofortige 
Suspendierung des Anstaltsleiters 
zur Konsequenz haben müßte! 
Ich will gar nicht erst auf die 
Fluchthilfe eines Bediensteten der 
JVA Meppen kurz vor Ostern einge
hen, denn der Anstaltsleiter ver
steht es geschickt, sich aus der 
Affäre zu ziehen, denn er geht ein
fach in den Urlaub und läßt dieser 
Sache freien Lauf . 
Ich möchte auch nicht unbedingt da
von berichten, daß der Anstalts
leiter drei Disziplinarverfahren 
als anhängig bezeichnen kann. Es 
handelt sich auch nur um "Kleinig
keiten", und die kann man auch 
leicht vertuschen, frei nach dem 
Motto 1es besteht genug ROckendek
kung seitens des Justizminister i 
ums , denn der Herr Justizminister 
kommt auch aus dem Emsland 1

• 

Sie kennen bestimmt das Schnee
bailprinzip. Auch in der JVA Mep 
pen kann man es sehr gut anwenden. 
Wenn nämlich die Bediensteten mit 
ihrem Vorgesetzten nicht zufrieden 
sind, weil dieser starken Druck 
auf den einzelnen Bediensteten 
ausübt, dann gibt auch der Bedien-

stete seinen Unmut an den Inhaf
tierten weiter . Dieser wiederum 
wird aggressiv und läßt wiederum 
seinen Unmut an irgendwelchen Mit
gefangenen aus. Daraus resultiert 
dann die Unterdrückung unter den 
Gefangenen und die Spannung zwi
schen Inhaftierten und Bedienste
ten. 
Defizite sind in der JVA Meppen 
derartig groß, daß ich Sie auffor
dere, eine unabhängige Untersu
chungskommission einzusetzen, mit 
dem Ziel, die Vollzugssituation in 
der JVA Meppen zu untersuchen. Ich 
denke, Sie stimmen mir zu, wenn 
ich sage, daß gerade Sie ein gro
ßes Interesse vor der Niedersach
senwahl haben sollten, derartige 
Fehlverhalten zu untersuchen und 
dementsprechend für Abhilfe zu 
sorgen. 

Oie Anstaltsleitung der JVA Meppen 
praktiziert keine Resozialisierung , 
a.ssozi iert die Inhaftierten . Bei
spiele könnte ich hier noch weiter 
ausführen, behalte mir aber dies 
füreine weitere Stellungnahme vor . 
Sie werden einsehen, daß diese Art 
des Strafvollzuges nicht mit dem 
politischen Grundgedanken des 
Strafvollzuges vereinbar ist und 
der Anstaltsleiter für die weitere 
Betreuung der Inhaftierten der JVA 
Meppen nicht weiter tragbar ist . 
Zum Schluß meines Briefes bitte 
ich Sie, sich auch mit dem Herrn 
Justizvollzugspräsidenten in Ver
bindung zu setzen, dieser wird Ih
nen bestimmt gern Auskunft Ober 
die Dienstaufsichtsbeschwerden 
seitens der Beamtenschaft gegen 
den Anstaltsleiter geben . 
Ich bin davon überzeugt , daß Sie 
den Anstaltsleiter vorläufig von 
seinem Dienst suspendieren, denn 
er soll den Inhaftierten gegenüber 
ein Vorbild sein und derartiges 
Fehlverhalten hat mit Vorbildcha
rakter nichts gemeinsam, so daß 
nur die Suspendierung in betracht 
kommt. 

Mit freundlichem Gruß 
M. Spillecke 

TAGUNG DER AID S- HI LFE GRUPPE N 
Vom 18. 4.1 986 bis zum 20. 4. 1986 
t rafen sich im Tagungshaus Wald 
schlößchen in Gött ingen Vertreter 
der 33 regionalen AIDS-Hilfegrup
pen , sowie der Deutschen AIDS-Hil
fe e. V. , um Ober die Arbeitsmög
lichkeiten der AIDS-Hilfen in den 
Justizvollzugsanstalten zu disku
tieren . 
Unterstützt wurden sie dabei von 
einem Arzt aus dem Vo l lzugsbereich, 
sowie von einem Rechtsanwa lt . Bei de 
habensich schon seit längerer Zeit 
intens iver mit der Problematik 
Al OS und Strafvollzug beschäftigt . 

Auf der Tagesordnung standen u. a. 
die Themen Präservative, Orogen
problematik, Haftverschonung, Aus
länder, Beratungs- und Betreuungs
möglichkeiten für HTLV-Ill-Positi 
ve und/oder bereits Erkrankte. 
Problematisch ist auch die unter
schiedliche Vergehensweise der 
einzelnen Bundesländer. Es besteht 
zwar ein Vorschlag des Strafvoll 
zugsausschusses der Länder, der 
aber bundesweit anders gehandhabt 
wi rd, sei es die Verfahrensweise 
des freiwilligen Testes oder die 
Bekanntgabe des Testergebnisses. 

Ein Ergebnis der Tagung lag bis 
Redaktionsschluß noch nicht vor . 

Wer Informationen zum Thema AIDS 
oder Hilfe benötigt, wende sich 
bitte vertrauensvoll an die 

Deutsche AIDS-Hilfe 
c/o Christian Wiendieck 
Berliner Straße 37 

1000 Berlin 31 

oder an eine regiona le AIDS-Hi lfe
gruppe. 
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"Los, du §%%&?? (Stammleser wis
sen, daß dieser schmutzige Aus
druck nicht druckreif ist), schreib 
was über die Entstehung des Licht
blicks" . " l~ie - die ganzen 18 Jah
re?". "Nein, Kerl, eine Nummer, 
wie eine Nummer entsteht!" 
Fs ist klar, der (Un)verantwort
liche hat mit seinem Schreiberling 
gesprochen, und im Hintergrund hö
re ich schon seufzende Geigen und 
eine schmachtende Stimme singt: 
"Where do I begin?". 
Am besten beim Chaos der ersten 
Sitzung . Man stelle sich vor, es 
ist Sonntagnachmittag, und die 
neueste Nummer ist raus . Die Re
daktionsgemeinschaft sitzt in der 
"Chefzelle" beisammen und sieht, 
wie immer, geflissentlich über das 
"Nichtraucherschild" hinweg. Wäh
rend loJir so versuchen den "Dicken" 
einzunebeln, feuert er gnadenlos 
die Frage ab: "Na , meine Herren, 
woran arbeiten wir denn für die 
nächste Ausgabe?" Gute Frage, ohne 
Zlveifel. "Ja - äh - und an ... ", 
bevor ich seinem stechenden Blick 
ausweichen kann , hat er mich schon 
am Wickel. "Und wann kann ich mit 
der Fertigstellung rechnen?" Ver
zweifelt versuche ich mich auf den 
Boden feststehender Tatsachen zu 
retten; zu spät - "die Entstehung" 
hat mich. Rene grinst - Layouter 
haben bei der ersten Sitzung immer 
gut grinsen, aber auch das geht 
noch vorbei . Zei chner Thomas jam
mert derweil, daß er immer viel zu 
spät mitkriegt was in den Artikeln 
steht, um passende Ze i chnungen zu 
entwerfen, Peter st immt , sch impfend 
über den Streß der letzten Tage, 
mit ein . Nur Hoppel'chen hat die 
Ruhe weg und versucht, die Gunst 
der Stunde nutzend, mir einen 
Schnürsenkel abzubeißen . "Leistung, 
meine Herren, und jetzt raus - hier 
wird nicht geraucht!" Oh what a 
mess - wir haben es überstanden. 

"Morgenstund' ist al ler Laster An
fang" , denn der "Dicke" ist ein 
14orgenmensch, und wir sind "~äh" . 
der redaktionelle Alltag beg1nnt, 
Informationen \'/erden ausgetauscht, 
kanalisiert. "Kann mir mal jemand 
sagen . .. . . ?" "Nein!" Die !ages
presse wird durchgesehen fl•r den 
Pressespiegel, der Landespresse
dienst, der Strafverteidiger und 
andere Knastzeitungen. 
"Hier steht, daß .... " "Ah - sehr 
witzig". "Wo zum Teufel ist schon 
\'Iieder die Schere?" "Im Kopf!" 
Fauler Witz; Leserbriefe werden be
sprochen, Material zurechtgelegt, 
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Peter fängt an, auf Spalte zu 
schrei ben . "Herr -gäh-, bitte ans 
Telefon" . Tür auf, Tür zu, Tür auf, 
Tür zu - ein Knacki kommt vorbei -
Probleme, aber woher denn? - , 
Christian von der AIDS-Hilfe kommt 
auf einen Sprung, Tür auf, Tür zu . 
"Geh' doch mal schnell einer zur 
Arbeitsverwaltung rUber" . "Post! 
Kann mal jemand die Post holen?" 
Mittags kommt Rene, Zivisehen sei
nem Job in der Druckerei. "Lies 
doch das auf Korrektur durch, Peter 
will heute Nachmittag noch Spal t e 
schreiben" . Wer hat da vor Tagen 
noch gegrinst? Ich werf noch einen 
mitleidigen Blick auf Achim, der 
die Versandtaschen für die nächste 
Ausgabe faltet, und verdrück mich. 
Nachmittag muß Ruhe sein, für's 

Materialsammeln und schreiben. 
"Wann ist denn der Artikel fertig?" 
"Bald". "Wann ist das?" "Bald!!" 
Alarm - es gibt "Feuerwerk"! "Ach, 
die Zeichnung find'ste gut? - Und 
hier der Artikel, wie aufgeblasen, 
Mensch!" "Los, los, an die Ar
beit!" Die Tage fangen an zu "ra
sen". Die "letzte" Sitzung findet 
statt, um den Seitenspiegel 7u be
sprechen . Rene ist nicht mehr an
sprechbar. Von 16 Uhr bis 22 Uhr 
sitzt er über Layout, tagsüber 
macht er die Filme , Ränder müssen 
gekratzt werden , der Film wird 
montiert. Ist die Montage fertig, 
fängt er auch noch an, Druckplatten 
zu machen. Der Druck beginnt. An 
der Pforte treffen die Versandki
sten ein; Achim bedruckt die Ver-



sandtaschen mit Adressen . Stop!! 
Könnten wir das nicht noch mit 
reinnehmen? l~as dafür raus? Mo
natszeitschriften haben ihre eige
nen Probleme mit der Aktualität. 

-gäh- schreibt schnell selbst auf 
Spalte, Rene sofort Korrektur und 
reicht die Seite Peter weiter, um 
die Fahne zu schreiben. Es wird 
neu layouted, verfilmt, montiert, 
eine Platte hergestellt . Rene sei 
Dank, daß wir überhaupt in der La
ge sind, während des Drucks noch 
zu ändern. 

Die ~1asch i ne 1 äuft, noch, und 
spuckt Stunde um Stunde, Blatt für 
Blatt aus. 
"Freitag - Stichtag" . -gäh- geht 
die Versandtaschen frankieren . 
Jetzt darf nichts mehr passieren . 
Wenn die alte "Huddel" ihren Geist 
aufgibt, können 1-1i r das Porto weg
schmeißen . Und dann ist es endlich 
soweit: Trimm Trab auf A 1! 

Die leere "Dreierzelle" auf A 1, 
an ihrem Kopfende ein Tisch, daran 
eine Heftmaschine . -gäh- und Achim 
bereit zum Fa 1 zen, und Rene bedient 
den "Hefter" . In der Mitte des 
Raumes zwei Tische , auf jeder 
Längsseite fünf Stapel Seiten a 
5.200 Blatt, ein Schwamm beim Sta
pelanfang und einer in der Sta
pelmitte. An dieser Stelle ein 
dreifach Hoch! Hoch! Hoch! an die 
"kleinen" Männer aus Sri Lanka. 
Jeden Monat helfen sie den Licht
blick fertigzustellen. 

Der Tanz um den Tisch beginnt um 
18 Uhr. Finger anfeuchten~ Seite 
greifen, schneller Blick ob die 
Rückseite bedruckt ist , nächste 
Seite - fünfmal - dann wieder Fin-

ger anfeuchten, weiter vier Sei ten 
und zum Schluß das Titelblatt . 
Seiten ausrichten und am Tisch ab 
legen und die nächste Runde. "Na -
wer bremst denn da!". 10 Mann im
mer wieder rund um den Tisch, 
greifen, ausrichten, ablegen . "Be
wegung, meine Herren, Bewegung!" 
Und das ständige Tack-Tack der 
Heftmaschine im Ohr . So wachsen 
die "Hunderterstapel" bis gegen 21 
Uhr 2.000 geschafft si nd . "Danke, 
und morgen früh um 8 Uhr auf ein 
neues". 

Samstag um 15 Uhr ist die Ausgabe 
komplett geheftet. In der Mittags
pause werden die Versandtaschen 
nach "Wessiland" und Berlin sor
tiert . Nachmittags spicken wir 
noch die Ausgaben nach "draußen" 
mit Zahlkarten; 17 Uhr - Feier
abend . 

Sonntagmorgen ist das Ende in 
Sicht . Di e 2.600 Exemplare für den 
Versand werden "eingetascht". Aus
gaben, die in andere Berliner 
Vollzugsanstalten gehen, werden 
abgezählt und zum Versand "Durch 
Fach" gebündelt. Ebenso die Auf
lage, die in der Anstalt bleibt . 
Eine Nummer des "Lichtblick" ist 
fertig. 

"Na, mei ne Herren , woran ... " . Oh 
Nein! Doch ! Wir sindwieder soweit . 
Die "Chefzelle" wird trotz hefti
gen Protestes eingenebelt , der 
Zeichner meckert über Zeit, Peter 
will die Artikel früherzum schrei 
ben haben , Achim zählt die Schwie
rigkeiten mit der Maschine auf . 
der "Dicke" trommelt, ich versuche 
meine Schnürsenkel vor dem ewi g 
gierigen Hasen zu retten, und Rene 
grinst . Nicht mehr lange , Al ter, 
dann fangen auch deine Le iden wie
der an . 

-map-

Am Rande ben1erkt 
Aktion "Wasserschlag" 
Sonnabends, am frühen Abend, er
schienen in der TA V mehrere Mitar
beiter der Abteilung Sicherheit . 
Siewurden von Hundeführern beglei
tet, die mit ihren Hunden einige 
Haftr~ume durchsuchten . 
Die Hunde waren sehr aufgeregt, 
konnten sie doch einmal Menschen 
hinter Gittern besichtigen und wann 
kommt ein Hund schon mal zu einer 
solchen Gelegenheit . Auch die In
sassen der TA V waren nicht minder 
aufgeregt, ist es doch für einen 
Gefangenen schon etwas besonderes, 
einen Hund zu sehen . Außer Ungezie
fer sieht man ja hier im Gefängnis 
ka um Tiere. 
Nach der wenigerfo lgre ichen Rausch 
giftsuche zogen al le weiter in die 
SothA, und auch dort bereiteten die 
Hundeviel Freude . Sie tollten her
um und gerieten aneinander. Es gab 
einige Beißereien aber Rauschmittel 
wurden nicht gefunden . 
Die Gefangenen danken der Abteilung 
Sicherheit für diese schöne Tier
schau und die angenehme Wochenend
unterhaltung . Es wurde angeregt, 
zum n~chsten Einsat z dieser Art, 
aus Niedersachsen die Drogenwild
sau Luise anzufordern. 
Dann könnte die Abteilung Sicher
heit mal so richtig "die Sau raus
lassen" . Ach ja, Stichwort raus 
lassen . Zu Beginn des warmen Wet
ters konnten diverse Mitarbeiter 
der Abteilung Sicherheit bei der 
Gartenarbeit vor Haus I I I bewundert 
werden . Einige zivile Polizisten 
durchstöberten mi t e inem Minensuch
ger~t (Metal ldet ektor) den Garten, 
und die Her ren der Sicherheit gru
ben bei j edem piepen . 
Mit der Zahl der Pieptöne nahm 
auch die Arbeitslust ab . Außer ei 
nigen Büchsen und ~hnlichen Unrat 
wurde nichts gefunden . Aber nun 
können wir Gefangene wieder barfuß 
gehen, und dafür danken wir allen 
Beteiligten . 

-gäh-
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Haftschäden - warum? 
"Du bist ja total abgestürzt", ich 
glaube, Du hast'ne Macke", ....... . 
auch so ein Ausgeflippter" usw. 
US\'1. Mit solchem oder ähnlichem 
Vokabular bestreiten viele Straf
gefangene einen großen Teil ihrer 
Unterhaltung. Daß es immer jeweils 
der andere ist, der ausgeflippt, 
kaputt oder total fertig ist, 
spielt dabei keine Rolle. Auch 
ganz selbstverständlich werden die 
Menschen v o r den Mauern als 
die "Normalen" bezeichnet. 
Was ist also dran an diesem Gerede? 
Ist eine Vollzugsanstalt tatsäch
lich die berühmte Schlangengrube? 
Wer undwas ist geschädigt, gestört, 
behindert, defekt und triebhaft? 
Und nach welchen Maßstäben? 
Wie soll ich mich diesem Thema 
nähern? Soll ich aus der Fülle der 
Veröffentlichungen das mir ein
gängigste nachberichten? 
Machen wir uns daran. Die nachfol
genden Punkte geben in etwa das 
Spektrum an, welches ich ausfüllen 
möchte, um dem Thema einigermaßen 
gerecht zu werden: 

1.) Der Dur-chschnitt der einsitzen
den Strafgefangenen ist behin
derter, geschädigter, süchti
ger als der Durchschnitt der 
Bevölkerung; 

2. ) trotz einem (auf dem Papier 
insgesamt gutgemeinten) 
StVollzG , verschiedener Er
leichterungen, gelten im Straf
vollzug immer noch die Struk
turen einer totalen Institu
tion" . Diese Strukturen, die 
oftmals mit der Aufgabe des 
Vollzugs, nämlich der Frei
heitsentziehung, nichts zu 
tun haben, fUhren grundsätzlich 
bzw. zusätzlich und (überflüs
sigerweise) zu Haftschäden; 

3.) der defekte Strafgefangene als 
Teil innerhalb einer defekten 
Gruppe unter defekten Bedin
gungen; 

4. ) Haftreaktionen und -schäden; 
5.) Zusammenfassung und einige 

Folgerungen. 

In diesem Rahmen möchte ich das 
Thema angehen. Gemessen an norma 1 en 
Verhaltensweisen und Beschaffen
heit hat der Strafgefangene schon 
im körperlichen Bereich mit Nach
teilen fertig zu werden, die nicht 
krankhaft sein müssen , aber - im 
Sinne von Freud - zu den vielfäl
tigsten Kompensationen führen. Un
ter den Strafgefangenen findensieh 
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verstärkt Menschen, die schielen 
oder stottern, zu klein oder zu 
groß sind, mit vorstehenden Unter
kiefern oder mit fliehender Stirn, 
die ganz allgemein gesagt, häßlich 
sind. Es finden sich aber auch 
we 1 ehe mit gestörten Bel'legungsab
läufen, mit VerkrUppelungen und 
anderen Anomalien. Von Nagel kauern, 
Zähneknirschern, von Leuten mit 
Haarausfällen und Hautunreinheiten 
ganz zu schweigen, denn dies hat 
schon wieder psychische Ursachen. 
Möchten l'lir dies mal ganz wertfrei 
betrachten; zunächst ohne Bezug zu 
jeweil i gem kriminellen Verhalten. 
Daß aber derartige Benachteiligun
gen die Wettbewerbsfähigkeit des 
einzelnen beeinträchtigen, braucht 
wohl nicht gesondert erwähnt zu 
werden. Doch schauen wir uns mal 
den Punkt ,"Häßlichkeit" näher an: 
·Ein Mensch, der sich in seinen Be
ziehungen zum anderen Geschlecht 
schl'ter tut, we i1 sein Äußeres eben 
nicht dazu angetan ist, für den 
kann diese Behinderung Einstieg in 
die Kriminalität sein; vielleicht 
durch Ge\'ta 1 tanwendung gegenüber 
Frauen, vielleicht, weil er seine 
Hemmungen durch Alkohol abzubauen 
versucht, vielleicht durch häufi
gen Dirnenbesuch und damit Nähe 
zum "Milieu". Aber auch durch ein 
Vermögensdelikt, begangen, um ei
ner Frau zu imponieren, kann eine 
Gefährdungskomponente darstellen. 
Dies muß nicht so sein, aber kann 
so sein, vor allem, wenn noch andere 
negative Faktoren hinzukommen . 
Auch im Intelligenzbereich sehe ich 
eine starke Dominanz der weniger 
Intell igenten , der Lernschwachen, 
der Legastheniker, der Analphabe
ten, bis hin zu den Schwachsinnigen, 
die auf dem schmalen Grat zwischen 
Vollzugsanstalt und Einweisung in 
eine P. L. K. wandern. 

Doch diese Aufzählung dieser Stö
rungen und Behinderungen wird erst 
zum Harrort ri p, \'tenn 1•1i r den psy
chischen Bereich ansprechen. Wohin 
man blickt, Depressionen undl-lanien, 
Schizophrenien, paranoide Enblick
lungen, psychogene Funktionsstö
rungen, Phobien (Ängste) und Hypo
chondrien; dazu Süchte, überstei 
gerte Triebe und Triebanomalien. 
Dies zur Bestandsaufnahme . 
Für diese "mitgebrachten" Defekte 
ist das Vollzugssystem nicht ver
antwortlich zu machen! Aber der 
Strafgefangene hat unter Bedingun
gen zu leben, die seine Behinde
rung erst sichtbar macht und häu
fig verstärkt . 
Mit diesen "unnormalen" Bedingun
gen und Gefängnisstrukturen wird 
nun aber nitht ein Normaler kon
frontiert, sondern ein offensicht
lich Geschädigter, der der Hilfe 
bedarf. Ich zitiere nun aus dem 
Buch von E. Gaffman "A syle" eini 
ge Passagen. 
(E. Gaffman ist ein amerikanischer 
Soziologe, der durch Untersuchun
gen über das Leben in totalen In
stitutionen bekannt geworden ist) : 
.... Es ist typisch, daß der Insas-

se von den Entscheidungen und 
Entscheidungsvorgängen, die 
sein Geschick betreffen , keine 
Kenntnis erhält . Oieses Vor
enthalten von Informationen 
gibt den Bediensteten besonde
re Voraussetzungen für die 
Distanz von den und die Kon
trolle über die Gefangenen 
(Anm .: Ein wesentl icher Hi nde
rungsgrund, um die Beamten in 
den therapeutischen Prozeß 
einzubeziehen) . 

. . .. Die Feststellung, daß der Ta
gesablauf von den Insassen to
taler Institutionen vorgeplant 
wird, bedeutet auch, daß ihre 
wesentlichen Bedürfnisse vor
geplant \'terden müssen (Anm.: 
Dadurch Verlust von Eigenver
antwortlichkeit und Selbstbe
stimmung). 

.... Das Individuum, das draußen 
arbeitsmäßig orientiert war, 
vti rd durch das Arbeitssystem 
einer Vollzugsanstalt demora
lisiert (Anm.: Neben dem Ge
fühl der Ausbeutupg wird z. B. 
die Anwesenheit , die als Be
ständigkeit im Arbeitssystem 
eines Gefängnisses einen höhe
ren Stellenwert besitzt als 
die eigentliche Lei stung) . 

... . Wenn daher der Aufenthalt des 
Insassen lange dauert, kann 



das eintreten, was "Diskultu
ration11 genanntlvird, das heißt 
ein Verlernprozeß , der den Be
treffenden zeitweilig unfähig 
macht, mit bestimmten Gegeben
heiten der Außenv1e lt fertig zu 
\'/erden (Anm. : Achten auf sein 
Äußeres, Tischsitten etc . ) . 

. . . . Der Strafgefangene durchläuft 
eine Reihe von Ern iedrigungen, 
Degradierungen , Demütigungen 
und Entwürdigungen seines Ichs. 
Er wird systematisch gedemü
tigt (häufig auch unbeabsich
tigt) . Dadurch tritt ein Rol
lenverlust ein (Anm.: Als Va
ter, Ehemann, Angehöriger ei
ner sozialen Klasse) . 

.. .. Die Aufnahmeprozeduren sind 
eher als ein "Trimmen" oder 
eine "Programmierung" zu be
zeichnen, denn dadurch wird es 
möglich, den Neuankömmling zu 
einem Objekt zu formen , das in 
die Verwaltungsmaschinerie der 
Anstalt eingefüttert und rei
bungslos durch Routinemaßnah
men gehandhabt werden kann. 

.... Bei der Aufnahme kann der Ver
lust der Identitäts-Ausrüstung 
den Strafgefangenen daran hin
dern, gegenüber anderen sein 
normales Selbstbild zu präsen
tieren . 

. .. . Demütigungen hinsichtl ich der 
Sprache und des Handelns , die 
vom Insassen gefordert v1erden, 
entspricht auch die demütigende 
Behandlung, die andere ihm an
gedeihen lassen. 

.. .. In Gefängnissen kanndas Fehlen 
heterosexueller Chancen Furcht 
vor dem Verlust der Männlich
keit auslösen (Anm.: Vor allem 
kann die Technik nicht geübt 
werden, wie ich Bez i ehungen 
zum anderen Geschl echt aufneh
men kann). 

. . .. Bei der Aufnahme werden Fakten 
- besonder·s die diskreditieren
den - über den sozialen Status 
und die Vergangenheit des In
sassen gesammelt und in einem 
dem Personal zur Verfügung 
stehenden Dossier zusammenge
stellt (Anm.: Daß jeder junge 
Beamte Zugang zur Akte erhält, 
ist ein leider wesentliches 
Demütigungsinstrument) . 

.. .. Durch Kontrolle des Schranks, 
der Schlafstelle bis hin zur 
Rektaluntersuchung wird die 
Privatsphäre des einzelnen 
ständig verletzt. 

. . .. Die Schutzreaktion des Straf
gefangenen gegenüber einem An
griff auf sein Selbst bricht 
zusammen angesichts der Tatsa
che, daß er sich nicht , wie 
gewohnt, dadurch zur Wehr set
zen kann, daß er sich aus der 

demütigenden Situation ent
fernt . 

.. . . Jede Bestimmung raubt dem ein
zelnen eine Möglichkeit, seine 
Bedürfnisse und Ziele nach sei 
ner persönlichen Gegebenheit 
aus zugleichen, und setzt sein 
Verhalten weiterer Sanktionen 
aus . 

.. . . Jeder Beamter ist gev~isserma 
ßen berechtigt, jedes 11itglied 
der Insassenklasse zu diszi 
plinieren, wodurch sich die 
Wahrscheinlichkeit von Sankti 
onen erhöht . 

. ... In totalen Institutionen er
fordert es eine dauernde be
wußte Anstrengung, um nicht in 
Schwier igkeiten zu geraten . 

. . . . In vielen Gefängnissen werden 
Demütigungen offiziell mit an
deren Gründen rationalisiert 
(Anm. : Sicherheit und Ordnung). 

Soweit Goffman . Aber \-Jas hat dies 
alles mit meinem Thema "Haftschä
den" zu tun? Man kann es nicht oft 
genug sagen : Freiheitsentzug zur 
Not, okay ; aber nicht unter Lebens
bedingungen und Organisationsfor
men, di e negative psychische Aus
wirkungen haben müssen . Deshalb 
mein langes Verweilen bei Goffman, 
der diese Problematik exemplarisch 
behandelt hat. Diese nicht vorhan
dene Selbstbestimmung und Eigen
verantwortlichkeit, diese EntNür
digungs- und Anpassungsmechanismen, 
diese Kontaktbehinderungen, diese 
Zuwendungs- und Gruppen - Erlebnis 
- Defizite, sowie der Mangel sen
sorischer Re i ze bewirken Haftschä
den, we il in deutschen Strafvoll
zug die Ausführung eines Gesetzes 

Schwierigkeiten bereitet . Mit der 
buchstabengetreuen Befolgung eines 
Gesetzes § 3 StVoll zG l•läre viel 
erreicht. Dieses Gesetz (Zitat zur 
Erinnerung für Anstaltsleitung und 
Bedienstete ) : 

GESTALTUNG DES VOLLZUGS: 
1.) Das Leben im Vollzug soll den 

allgemeinen Lebensverhältnis
sen soweit als mög l ich ange
glichen werden. 

2.) Schädlichen Folgen des Frei
heitsentzuges ist entgegenzu
wirken. 

3. ) Der Vollzug soll dem Gefangenen 
helfen, sich in das Leben in 
Freiheit einzugliedern . 

Nur darum geht es. Freiheitsentzug 
ist schlimm genug . Muß da noch der 
behinderte und geschädigte Straf
gefangene in unnormale Anstalts
verhältnisse gezwängt werden, die 
seine "Normabweichung" · noch kumu-
1 iert? 

Halten wir fest: Unter den Bedin
gungen d i es es Haftsystems ma
nifestieren sich vorhandene psy
chische Deviationen {Abweichungen) 
zum bleibenden Fehlverhalten (Haft
schaden). Oder - anders gesagt: 
Jeder Mensch, auch der normale, hat 
seine depressiven, manischen, 
angstvollen, hypochondrischen Pha
sen und Grundstimmungen, aber er 
1vird nicht mit Lebensumständen 
konfrontiert . \>IO sieh eine so 1 ehe 
Neigung zur "Macke" festigen kann. 

Bis zu diesem Punkt unserer Ober-
1 egungen haben \'Ii r den defekten 
Gefangenen beschrieben, wie er sich 
angesichts seiner Benachteiligung 
mit "unnormalen" Verhältnissen aus 
einandersetzen muß . Nun ist aber 
dieser behinderte Gefangene in die
sen Umständen immer auch Teil ei
ner Gruppe. Wieder kann man sagen , 
gemessen am Normalverhalten, ist 
das Sozialverhalten eines Gefange
nen defekter, weil er, durch ge
störtes Familienleben oder Heimer
ziehung u. a. ein richtiges Sozi
alverhalten n i e gelernt hat. 
Ein normaler Mensch, graduell ver
schieden, gibt Vertrauen und er
wartet Vertrauen. Diese sehr ele
mentare soziale Hand l ung kann im 
Gefängnis nicht so ablaufen, weil 
der Strafgefangene nie gelernt hat, 
sich in diesem Punkt richtig zu 
verhalten, und weil die Bedingun
gen unter denen er lebt, einer 
solchen Handlungsweise entgegen
stehen. In einer \~elt der Erfolg
losigkeit muß die Lüge, die "Story" 
zum Rettungsanker werden. Doch die
ser Sucht, sich zu profilieren und 
zu individualisieren, steht die 
Anstalt hemmend entgegen , weil sie 
den Strafgefangenen z. B. in 
gleichmacherische Uniformen steckt. 
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~---Den Punkt Sozialisierungsdefekte lichkeit angesprochen zu haben. 
möchten wir nichtüber Gebühr stra- Schon von daher zeigen sich - je 
pazieren, aber ein Gedanke sei un- nachdem - Aggressionen, welche 
ter vielen (Knastjargon, Tätowie- diejenigen Verhaltensweisen noch 
rungen , etc . ) besonders erwähnt. verstärken, die in dem zuvor er-
Unter den "Normalen" findet ein wähnten begründet sind. 
sehr sensibler Mechanismus statt, 
unter welchen Bedingungen ein 
Mensch zum "opinion - leader" v1ird 
(opinion - leader , das heißt : 
Meinungsbildner , gemeint ist der 
Mensch , der ei ne Gruppe beeinflußt 
oder prägt, ohne nach Intelligenz, 
Kraft oder sozialer Stellung unbe
dingt dafür die Voraussetzungen zu 
haben) . Ein Gefangener aber, der 
im übrigen die Bedingungen erfül
len würde, um opinion - leader zu 
sein oder zu w~rden , kann dies im 
Gefängn i s nich t , weil ihn ein be 
stimmtes Delikt, z. B. Unzucht mit 
Kindern , von vornherein dafür 
diskriminiert . ~ie l wäre noch zu 
diesem Punkt zu sagen , aber wir 
wollen nicht zu sehr vom Thema ab
~~eichen, obwohl es nur eine schein
bare Abweichung wäre, und gerade 
diese komplexen Vorgänge innerhalb 
des Gemeinschaftslebens eines Ge
fängni sses unmittelbar mit unserem 
Thema "Haftschäden" zu tun haben. 
\~ie muß eine Welt (Anstaltswelt) 
beschaffen se i n, in· der ihre In
sassen di e absonderlichsten Reak
tionen zeigen? Wo Haftko l ler (Zer
schlagendes Zellenmobiliarsu . a.), 
Hungerstreiks, Suizidversuche, die 
vielen Arten von Selbstbeschädigun
gen, das Verschlucken von Fremd
körpern zur Tagesordnung gehören. 
Ich kann den Zynismus mancher Sa
nitäter (sowei t ich davon Kenntnis 
durch schriftl i che Mitteilung er
langte) nicht teilen, der ei nen 
Selbstmordgefährdeten leichtfertig 
als "Schnipsler" bezeichnet ("Was 
muß in einem Menschen vorgehen, 
der seine Not nach Zuwendung nur 
noch auf diese Art und Weise arti
kul ieren kann?") . 
Oie Bestandsaufnahme al l dieser 
Minus - Faktoren und abnormen Er 
scheinungsformen kann nicht abge 
schlossen werden , ohne das Problem 
Hafttoleranz bzw . Strafempfind-
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Wir folgen nun grundsätzlichen 
Äußerungen, die der langjährige 
medizinische Leiter des Vollzugs
krankenhauses Hohenasperg, Dr . 
Achim l~echler, in seinem Buch 
"Psychiatrie und Strafvollzug" zu 
diesem Thema gemacht hat . 
"Die Frage, ob ein längerer Voll 
zug der Freiheitsstrafe in jedem 
Fall psychische Schäden beim In
haftierten bewirkt, ist heftig um
stritten und kann beim heutigen 
Stand der Erkenntnisse noch nicht 
abschließend beantwortet werden . 
Unleugbar ist, was schon mehrfach 
anklang, daß die autoritäre Bevor
mundung des Gefangenen in der 
Vol lzugsanstalt seiner Resoziali 
sierungentscheidend entgegenwirkt . 
Mit nur geringer Zuspi tzung läßt 
sich sagen, daß im Vollzug der 
Freiheitsstrafe durch die einschnei 
dende Begrenzung seiner Persönlich
keit , wie seiner persönl ichen 
Selbstbestimmung gerade d i e' 
Eigenschaften des Straftäters, die 
ihn mit dem Gesetz in Konfl ikt ge 
bracht haben , selektiv verstärkt 
und gefördert werden . Die Masse 
der kleinen Verbrecher - auch das 
wurde schon erwähnt - besteht aus 
chroni sch kranken, intellektuell 
minderbegabten oder charakterl ich 
schwachen, jedenfalls von vornher
ein weni g lebenstüchtigen Menschen, 
denen ein repressiver Strafvol l zug 
im Laufe mehrerer Gefängnisaufent
halte den Rest von Selbständig
ke i t genommen hat. Dadurch erklärt 
sich der hohe Grad von Sel bstre
krutierung (Rückfallhäufi gkeit) in 
der durchschnittlichen Gefängnis 
belegschaft. 
Ob neben diesen unbestreitbaren 
Haftschäden , die oben schon als 
"Institutionalismus" (Anm. : Je 
mehr der Gefangene in der Gefäng
niswelt aufgeht , bzw. angepaßt ist , 
desto mehr verringert sich seine 

Chance , sich im richtigen Leben 
durchzusetzen) erwähnt wurden unddie 
sich in den sozialen bzvJ . krimino
logischen Vergleichsuntersuchungen 
der Lebensbewährung, Rückfallhäu
figkeit, Rückfallgeschwindigkeit 
us\'1. fassen und in etwa auch mes 
sen lassen, mit ein,iger Regel 
mäßigkeit in langer Haft auch an
dauernde und deutlich umschriebene 
Persönlichkeitsveränderungen ent
stehen, di~ mit rein psychologi 
schen und psychiatr ischen Methoden 
erfaßbar sind, muß nochoffen blei 
ben. 
Entsprechende Beobachtungen werden 
immer wieder mitgeteilt. Ein be
kannter Psychiater spricht von ei
ner "geistig-seelischen Dystrophie" 
der Langstrafigen und nennt im 
einzelnen als häufigste Befunde 
wachsende Kontaktstörungen, psy
chogene körperliche Beschwerden , 
Affektlabilität, Minder-
wertigkeitsgefühle, "Still stand 
des Motors in sich selbst", Depres
sionen, Verbitterung, Rachegefühle 
und Aggressionsgelüste. 
Andere haben bei Langstrafigen ein 
"funktionelles Psychosyndrom" fest
gestellt, das sich auf Störungen 
im Gefühlsleben (Verflachung der 
Affektivität etc.) Störungen im 
Auffassungsfeld und Denken (Ein
engung und Verarmung, haften an 
Denkinhalten, hypochondrische und 
paranoide Verarbeitungen), Störun
gen der Kontaktfähigkeit und einem 
meist infantil-regressiven Verhal 
ten zusammensetzt . In welchem Um
fang und in ~1e 1 eher Ausprägung 
derartige Persönlichkeitsverände
rungen nach Freiheitsentziehungen 
von mehr als fünfjähriger Dauer 
auftreten, steht noch dahin, so
lange differenzierte Untersuchun
gen fehlen, die unbedingt auch die 
Ausgangspersönlichkeit des Gefan
genen und seine Haftbedingungen 
einbeziehen müßte!" 
In die bisherigen Ausführungen sind 
in erster Linie eigene Erfahrun
gen und grundsätzliche Erkenntnis 
se von Gaffman und Mechler einge
flossen. Beide , sowohl Gaffman und 
Mechler, gelten nun aber in Krei 
sen der Justiz nicht gerade als 
systemtreu, deshalb kommt mir eine 
Un tersuchung in der "Zeitschrift 
für Strafvollzug und Straffälligen
hilfe" gerade recht. Diese Publi 
kation ist in jedem Fall unver
dächtig. Dort steht u. a . : Sozia
lisierungsstörungen führen zu ei 
ner Persönlichkeit, welche für 
psychosomatische Beschwerden an
fällig ist. Schon frühe Störungen 
der Objektbeziehungen in der Ori
entierungsfamilie können ein ag
gressives und selbstzerstöreri
sches Abwehrsystem erzeugen ... 
Dieselbe defekte Sozialisation 
~~e 1 ehe das spätere Auftreten von 
psychosoma t i sehen Besch1·1erden be-



günstigt, kann ein Verhaltensdefi 
zit erzeugen, welches zusammen mit 
Sozialstrukturellen Belastungen 
schließlich zur Kriminalität und 
ins Gefängnis fUhrt. (Anm.: Und 
dort potenziert wird) .. . 
Das Gefängnis selbst ist nun aber 
ein Beispiel besonders extremer 
Lebensbedingungen, l'lelche mit ihren 
Frustrationen durch Triebverzicht 
und Kontaktverluste einen massiven 
psychologischen Druck darstellen. 
Hier treffen diese Belastungen au
ßerdem Personen, die eine gestörte 
Entl'licklung hinter sich haben 
{Anm.: Das ist ja meine Rede). 
Die Untersuchungsergebnisse im 
einzelnen: Gef. Kontr.G. 

Herzbeschwerden 39% 7% 
Magenbeschwerden 48% 20% 
Kopfschmerzen 62% 22% 
Verstopfung 21% 8% 
Müde und 
erschöpft 57% 48% 
Hautunreinheiten 46% 34% 
Zahlen, die für sich sprechen. Da 
für den Schreiber dieses Artikels 
der Punkt "Hautunreinheiten" im 
Zusammenhang mit Haft schv1er nach
vollziehbar war, hier eine kurze 
Erklärung dazu, ebenfalls aus der 
"Zeitschrift für Strafvollzug und 
Straffäll igenhilfe": 
.... Ein Mediziner hatte bei ehe
maligen Häftlingen aus Konzentra
tionslagern bei sorgfältiger kli
nischer und psychiatrischer Dia
gnosestellung in 2% der Fälle psy
chosomatische Hauterkrankungen ge
funden. Ähn liehe Befunde (Flechten, 
nässende und trockene, Psoriasis 
usw.) haben wir auch bei Strafge
fangenen festgestellt. Dazu kommen 
noch Pilzerkrankungen, die natür
lich durch das enge Zusammenleben, 
aber auch infolge einer ständi~ 
feuchten Haut durch vegetative 
Störungen, vermehrt auftreten ... 
Haftschäden? Viel wäre noch zu sa
gen. Zu vielfältig sind die nega-

tiven Einflüsse und Voraussetzungen, 
die zum Haftschaden führen. 
Ober die Sexualität wäre mehr
weit mehr - zu reden gewesen, aber 
auch über dieses und jenes . 
l~arum diese krankmachenden und 
schädlichen Lebensbedingungen im 
Strafvollzug? 
Harum diese großen Vollzugseinhei 
ten, die den ständigen Zählappell 
notwendig machen? Und das Leben 
nach Pa1'1low'schen Reflexen? Und 
die Verobjektivierung des einzel
nen? Zu viele Fragen! 
Fast fürchte ich mich schon, Eulen 
nach Athen zu tragen, wenn ich 
auch noch aus der "Badischen Zei
tung" vom 11.6.1983 zitiere, die 
über eine Podiumsdiskussion (hier 
nahm auch Vollzugskritiker Dr. 
Mechler teil) mit dem Thema "Psy
che und Haft" u. a. berichtete: 

Oie Bedingungen des Strafvoll 
zugs zerbrechen die Menschen 
häufig und machen sie regel
recht krank .. . 
Das Ergebnis ist eine Atmo
sphäre von Egoismus (trachten 
nach Haftvergünstigungen), An
passung (Unterdrückung der 
Persönlichkeit), Mißtrauen 
(der andere Gefangene könnte 
sich Vorteile verschaffen) und 
Abhängigkeit (vom Wohlwollen 
anderer Gefangener und Beam
ter) ... 

Der Knastalltag macht seelisch 
krank. In einem antitherapeu
tischen Klima ist eine Thera
pie - verstanden als Einwir
kung auf seelische Strukturen 
des Gefangenen - nicht möglich. 

Statt mehr Therapie imVollzug wird 
eine Therapie des Strafvollzugs ge-
fordert ..... . 
Völlig diametraler Ansicht ist der 
Leiter der sozialtherapeutischen 
Anstalt in Hohenasperg, Rudolf 
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Enge 1 1. Er vertrat in der 
"Ludwigsburger Kreiszeitung" vom 
2.11.1983 folgenden Standpunkt: 

"Engell kritisierte gleichzei
tig die Auffassung , wonach 
"Strafvo 11 zug krank mache". 
Vielmehr sei das Gegenteil 
richtig . Oie Behandlung im 
Vollzug gibt dem Gefangenen 
oft ein Stück Gesundheit zu
rück und mache sie physisch 
und psychisch widerstandsfähi
ger, erklärte Engell". 

Der Verfasser dieses Artikels ist 
in zweierlei sich über eine solch 
unsinnige öffentliche Äußerung 
verwundert . 
Immerhin ist Engell schon über 20 
Jahre Vollzugsarzt und es war ihm 
noch zu keiner Zeit möglich , je
manden "ein Stück Gesundheit zu
rückzugeben" . Gezielte Presseer
klärungen abzugeben, um eben die 
Vollzugswirklichkeit - gerade in 
seinem Zuständigkeitsbereich - zu 
kaschieren, sprechen nicht für die 
Oberzeugungskraft . 
Dieser Herr Engell scheint nach 
meinem Dafürhalten ein echter "Wun
derheiler" zu sein. Sicherlich wer
den sich viele Leser wundern , daß 
ein solcher Mann noch im Vollzug 
tätig ist? Leute, die unter seiner 
Regie sich der sog . "Sozialthera
pie" unterzogen, sind da diametra
ler Ansicht . Damit sollte man sich 
jedoch gesondert befassen. 

Der Strafgefangene ist zur Frei
heitsstrafe verurteilt . Ohne diese 
kann unsere Gesellschaft vermut
lich nicht auskommen. Aber wird 
der Strafgefangene dazu verurteilt, 
während des Voll zugs zum seeli
schen Krüppel und sozialunfähigen 
Objekt zu werden? Vom vermeidbaren 
Stigma ganz zu schweigen. Haft
schäden - warum? Wer beantwortet 
mir diese Frage? Welche Instanz 
ist dafür zuständig? 
Horst Kreuz 

Statt. 
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Auf niesen jeil:en haben unsere J:eser nas !Dort!. Ihre !Duensche, Anregungen, 
Forner ungen , Kritik unn Urteil, muessen sich nicht unbeningt mit ner mei
nung aer Renaktion necken . Die Renaktion behaelt sich vor, Beiuraege 
- nem .$i nn entsprechenn - r.u kuer:oen . Anonyme Briefe haben keine Chance. 

Kommenta r zum Wochenprotokol l vom 
6.04 . 1986 der Insassenvertretung I 

Vorausschicken muß ich zum Ver
ständnjs , daß ich erst seit Mitte 
Februar 1986 hier in der JVA Tegel , 
TA I/A 3 bin. Zum einleitenden 
Text des Protoko 11 s möchte i eh fo 1-
gehdes sagen : 
Hier wi rd über Mitgefangene in ei 
ner Weise hergezogen, aus der zu 
schl ießen ist, daß auf dem Posten 
des Insassenvertreters mit fa 1-
schem Selbstverständnis gearbeitet 
wird . Dieser Posten sol l te nicht 
dazu d~enen, sich selbst zu pro
filieren , sondern durch Engagement 
die Situation der anderen und/oder 
somit , die eigene positiv zu ver
ändern. 

Es ist ni cht unbedingt richtig aus 
Reaktionen anderer auf deren Un
fähigke i t, sich nicht artikulieren 
zu können , zu sc~ließen . Vielmehr 
sollte intensiv Augenmerk auf das 
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gerichtet sein, was sie veranlaßt 
auf entsprechende Situationen ent
sprechend zu reogieren. Es kommt 
nicht von ungefähr, daß Mißtrauen, 
Aggressivität, Intoleranz hier an 
der Tagesordnung stehen . Daß Ab
zieher und Denunzianten hier die 
Runde machen. Daß es hier ein gefan
genen internes hierarchisches System 
gibt. Daß der Gefangene sich von 
se inen Mitgefangenen die Vergünsti
gungen, Zuteilungen, Privilegien 
erkaufen muß, die ihm eigentlich 
ganz normal zustehen sollten. 
Obwohl diese Dinge ein jeder von 
uns haben könnte, er sie nur nicht 
bekommt, weil er nicht den ent
sprechenden Oberarm oder die not
wendige Autorität hat. Aber nein, 
da wird mit "Klatschweiber" und 
"Klappe halten" argumentiert. An 
statt sich selbst zu fragen, was 
an meinem Insassenvertretersel bst
verständnis falsch ist. Was die 
Ursache dieser, ja sich verschlech
ternden, Zustände sein könnte . 
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DANKE!!! 

Warum sind die Leute so desinteres
siert, so abgestumpft, so schwer 
motivierbar . Was läuft hier über
haupt ab. t~an würde dann, zumindest 
im Ansatz, darauf stoßen, daß fast 
alle diese Zustände künstlich sei 
tens Dritter bewußt herbeigeführt 
werden . 
Es sollte Sinn machen, wenn dem 
Gefangenen für konformes Verhalten 
Komfort und für konformeres Ver
halten noch mehr Komfort geboten 
wird. Ich halte es für angebracht, 
richtig zu motivieren, anstatt zu 
beleidigen. Oie Geduld der Gefan
genen ist die Macht der Anstalts-
1 eitung . 

Mit freundlichen Grüßen 
Manuel Biedermann 
JVA Berlin Tegel, TA 1/A 3 

Hallo, liebe"Redaktion" vom Licht
blick! 

Heute möchte ich Euch mal ein dik
kes Lob aussprechen, denn Eure 
Zeitung ist sehr gut und informa
tiv, vor allem für "Normalbürger" 
wie mich. Oftmals habe ich mich 
auch schon über die Sturheit und 
den Bürokratismus in solchen An
stalten geärgert , allein durch das 
Lesen . Macht weiter so. 
Ich möchte Euch heute auch mal eine 
kleine Spende zukommen lassen, in 
Form von Briefmarken, und weil ich 
den "Lichtblick" schon lange be
ziehe, aber auch nie Geld habe, 
außerdem würde ich mich freuen, 
weiterhin den "libli" zu erhalten . 
Ansonsten wünsche ich Euch weiter
hin viel Erfolg und vor allem vie
le Spender . 
Herzliche Grüße von 
Karin Girschik 
7923 Königsbronn 
P.S. 
Allerdings vermisse ich, daß viel 
zu wenig Frauen von ihren Proble
men berichten. Gebt doch bitte mal 
eine Anregung weiter. 



Betr. : Brief vom 7.03.1986 wegen 
Zensur in Bayern 

Liebe Lichtblicker, 
für den Erhalt Eures Briefes und 
für die Veröffentlichung meines 
Leserbriefes März '86 bedanke ich 
mich herzlichst . Desweiteren möch
te ich mich, im Namen aller Licht
blick-Leser, für Eure Stellung
nahme zum Thema "Zensur in Bayern" 
bedanken . 
Es grenzt schon an ein Wunder, 
wenn ich Euch nunfolgendes mittei
le: Der Lichtblick wurde dieses 
Mal nicht zensiert! Haste da noch 
Töne!? Was mag in dem radikalen 
Hirn des Zensors vorgegangen sein, 
daß er nicht die Seite 3 (Lieber 
Leser), die Seite 5 (Am Rande be
merkt) und die Seite 14 (mein Le
serbrief) zensiert hat!? Dieses 
"radikale Hirn" wird sieh doch 
nicht gebessert haben oder liegt 
es am Osterfest!? Oder wollte er 
nicht mehr radikaler Zensor, son
dern mal als Psychologe agieren!? 
"Meine Zensurmaßnahmen richtig do
siert - also zweimal Zensur und 
einmal keine Zensur! - bringen 
über Jahre hinweg keinen allzu 
großen Arger, für die Anstalt und 
mich"! 
Dieses arme, radikale Hirn, denn 
wie er's macht. er macht's ver
kehrt . Denn dieses Zensor'le kann 
doch nicht im Lichtblick die Sei
ten 6 und 40 aus Heft Jan . /Febr . 
1986 entfernen, und in der März
Ausgabe kann ich unter "Lieber Le
ser" und "Am Rande bemerkt" in 
Kurzform lesen, weshalb er beim 
letzten Male die Seiten 6 und 40 
entfernt hat! Radikal und hirnris
sig, was will man meh~!? 
Kann aber auch sein, daß der Zen
sor weiche Knie bekommen hat, weil 
z.Z. zwei Petitionen wegen der 
hiesigen Zensurpraxis laufen . Die 
eine Petition schrieb ein gewisser 
Engelbert Felden, und die andere 
Petition habe ich im Namen von 35 
Gefangenen der JVA Straubing ge
schrieben. Wir sind gespannt wie 
der Artikel 5 GG vom bayerischen 
Landtag gesehen und beschieden wird. 

Ich habe 1n meiner Petition ge
schrieben, daß weder das "Ziel des 
Vollzugs", noch die "Sicherheit 
und Ordnung der Anstalt", durch 
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genannte Presseerzeugnisse (Licht
blick, Durchblick und die TAZ ) er
heb! ich gefährdet sind. -
Denn nur wenn "der Strafvollzug 
als Institution zusammenbrechen 
würde", erst dann wäre eine erheb
liche Gefährdung gegeben und die 
gen. Zensurmaßnahmen gerechtfer
tigt. Jedoch ist eine kurzfristige 
Störung des "inneren Friedens" von 
der Anstaltsleitung hinzunehmen. 
Um eine "erzwungene Ordnung" zu 
vermeiden, müssen auch kurzfristige 
Störungen hingenommen werden, wenn 
auf lange Sicht Behandlungsmetho
den einen nachhaltigeren Erfolg 
versprechen. 
Dieser Ansicht scheint die An
staltsleitung nicht zu sein - was 
die Zensurpraxis beweist! - wie in 
vielen Dingen. So hat z.B. ein Ge
fangener Eurem Vorschlag gemäß, 
der Anstaltsleitung folgende Bitte 
vorgetragen: Wäre es möglich, wenn 
ich als "Hauptbezieher" mehrere 
Exemplare der Gefangenenzeitschrift 
"der Iichtblick" beziehe und dann 
dem einzelnen, betreffenden Gefan
genen aushändige, um so die Porto
kosten dieser Redaktionsgemein
schaft helfe zu senken? Antwort 
der Anstaltsleitung: Dies ist aus 
organisatorischen Gründen nicht 
möglich . 
Na aber hallo, was issen das für 
'ne Begründung!? Ich verstehe die 
Welt nicht mehr, wer hilft sie zu 
verstehen? Laßt es sein, denn kei
ner kann so 'ne (Mist) Begründung 
verstehen. 

Ich hätte zwar och 'nen Vorschlag, 
um die Portokosten zu senken, aber 
dazu bräuchte ich die Gefangenen
Sezieherliste von der JVA Strau
bing. Ich würde zu betreffenden 
Gefangenen gehen und sagen: Rück' 
mal'ne80er Briefmarke 'rüber, der 
Lichtblick muß Portokosten senken. 
Jeder hat im Monat 'ne 80er Brief
marke für seine Gefangenenzeit
schrift übrig, oder will mir da 
einer widersprechen!? Ich werde 
diesen Vorschlag im Auge behalten 
und versuchen ihn in die Tat umzu
setzen . 
Da ich/wir meinen, daß die zwei 
Petitionen wenig Erfolg verspre
chen, so wüßte ich gerne wie die 
Zensurpraxis in anderen JVA's ge
handhabt wird . Ein kurzer Aufruf 
dazu im Lichtblick, wäre nicht zu 
verachten, vielleicht läßt sich 
das machen!? Oder wenn Ihr eventu
ell schon Berichte dazu habt, so 
wareich dankbar für die Zusendung. 
Ich/wir wollen nämlich diese Zen
surpraxis nicht aus den Augen las
sen bis für alle Straubinger ein 
zufriedenes Ergebnis erzielt ist. 
Ich möchte mich nochmals bei 
Euch bedanken, für die Stellung
nahme betreffs Zensurpraxis in 
Straubing, sowie für das Schreiben 
an den bayerischen Ministerpräsi
denten. 

Mit solidarischen Grüßen 
Rudolf Schwendner 
JVA Straubing 
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Hallo Lichtblicker! 
Nach langem hin und her darf ich 
mir nun den Lichtblick bei Euch 
beste 11 en, mit "freund 1 i eher" Ge
nehmigung der Anstaltsleitung. 
Also möchte ich Euch bitten, mich 
regelmäßig damit zu beglücken. 
Na klar hab' ich auch gleich etwas 
für Euch, wenn Ihr wollt, dann rein 
damit in die nächste Ausgabe. 
Irgendwann einmal im November habe 
ich beantragt, man möchte doch mei
ne Verlobte in die Besucherliste 
eintragen. Sie war schon mehr mei 
ne Frau als meine Verlobte, denn 
alle Papiere zum heiraten waren 
schon vorhanden . Im Januar 1986 
habe ich noch immer nichts von ei
ner Eintragung gehört. Auf meine 
Frage, was nun damit ist, bekam 
ich zur Antwort, die Polizei hat 
die Person nicht an der angegebe
nen Adresse erreicht . Alles schön 
und gut, ich schrieb also meiner 
Ute, sie möchte doch einmal zu 
Hause bleiben, weil die Polizei 
mit ihr sprechen will . Okay, alles 
klar, die Polizei kam vorbei, al
lerdings zu einer sehr günstigen 
Zeit, 23.00 Uhr. Meiner Verlobten 
war das nicht recht, und sie hat 
diesen Grund dazu benützt, um die 
Verlobung zu lösen. 
Gut, habe ich mir gedacht, wenn 
sie wegen so einer Kleinigkeit ab
springt, dann war•s wohl nichts 
mit der großen Liebe, besser ich 
habe es vor der Eheschließung er
fahren als nachher. 
Soweit so gut . Im Februar habe ich 
erneut beantragt, eine Freundin in 
meine Besucherliste einzutragen. 
Die Anstaltsleitung schickte wie
der die Polizei vorbei. Das war 
dann auch das Ende vom Lied. Ich 
habe keinen Kontakt mehr zu dieser 
Freundin. 
Nun frage ich mich, was soll der 
§ 23 StVollzG? Darin heißt es doch 
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wörtl ich .. . Der Verkehr mit Perso
nen außerhalb der Anstalt ist zu 
fördern ... Dadurch, daß die An
stalt Polizei bei Personen vorbei
schickt, die mich besuchen wollen, 
behindern sie doch meinen Kontakt 
nach draußen. 

Fazit - die Anstaltsleitung spricht 
von einer Resozialisierung, die 
will sie aber nicht . Das Verhalten 
in meinen Fällen zeigt das eindeutig. 
Ich wünsch' Euch was. Seid gegrüßt 
aus Straubing . 

Klaus Besold 
JVA Straubing 

Betr .: Euren Artikel "SaferSex" 
in der April-Ausgabe 

Hallo Lichtblicker! 
Wir begr üßen es , daß die Diskussion 
zum Thema "Safer Sex" auch bei Euch 
ausführ lich behandelt wird . Auch 
wenn - tel - keine allzu positive 
Meinung zum Präservativ hat, so 
sind wir jedoch der Meinung, daß 
dieser immerhin eine Möglichkeit 
bietet, sich vor dem HTLV-III Virus 
zu schützen. 
Ob nun dafür oder dagegen, es muß 
für die Insassen die Möglichkeit 
geschaffen werden an diese Präser
vative auch heranzukommen. Dazu 
gehört natürlich erst einmal der 
erste Schritt, Akzeptierung der 
Sexualität im Knast . 
Desweiterenschreibt -tel-, daß die 
Apotheken eine Anweisung von oben 
haben ohne Rezepte keine Spritzen 
abzugeben . Dies stimmt nicht . In 
Berlin wurden von der Ärztekammer 
alle Apotheken gebeten, Spritzen 
auch einzeln zu verkaufen . 

Christian Wiendieck 
Deutsche AIDS-Hilfe e. V. 

Krankenhaus 
der Berliner Vollzugsanstalten 
Innere Abteilung 
- Leitender Arzt -

Betr.: Veröffentlichung von Herrn 
Erik Fuchs unter "Notizen 
aus der Provinz", Seite 22, 
April-Ausgabe des Licht
blicks. 

Sehr geehrte Herren Redakteure, 
Herr Fuchs nimmt Anstoß daran, daß 
Kalfaktoren in der Zahnarztpraxis 
der JVA Tegel Gelegenheit hätten, 
den HTLV- III- Infektions- Zustand 
von dort behandelten Insassen zu 
erfahren. 
Hierzu ist zu bemerken: Im Gegen
satz zu anderen Kalfaktoren, üben 
die Zahnarztkalfaktoren Zahnarzt
helfertätigkeit aus bzw . werden 
oder wurden zu Zahnarzthel fern aus
gebildet. Als solche gehören sie 
zum ständigen Assistenzpersonal 
des Zahnarztes und unterliegen da
mit, wiejede gelernteoder auch nur 
angelernte Arzthelferin in einer 
auswärtigen Arztpraxis, der ärzt
lichen Schweigepflicht gemäß§ 203 
StGB. 
Das bedeutet, daß sie zur Wahrung 
aller im Rahmen ihrer Berufsaus
übung über Patienten erfahrenen 
Daten bei entsprechender Strafan
drohung im Falle der Zuwiderhand
lung verpflichtet sind. 
Ich wäre Ihnen rur eine klarstel
lende Veröffentlichung dankbar. 

Rainer Rex 
Internist 

Ha 11 o Leute, 
~o1ir sind ein kleiner Teil System
opfer und uns hatman auf die MUll
kippe der Gese 11 schaft "gev/Orfen". 
In die Psychiatrie . Wir bekommen 
keine Rechte und kein Geld, aber 
wir wollen trotzdem den Lichtblick 
lesen und bitten Euch nun vielmals 
um ein Freiabonnement des Licht
blicks, das Ihr bitte an die oben 
genannte Anschrift schickt. 

\1ir danken Euch 
(Manfred Steinke, Bernd Finke, 
Klaus Tessenm-1, Robert Heinz, Ha
rald Hossfeld, Thomas Haberkorn, 
Joachim Thiele, Werner Hike, Man
fred Warmuth und Eberhard Stein
blech) 
Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik 



Hallo Lichtblicker! 
Ich möchte Euch hier ein paar Zei
len meiner Erlebnisse aus der 
Essener JVA schreiben. Es geht 
dabei um die "hervorragende ärzt-
1 iche Versorgung" . 
Ichkamalsoam26.10.85 als "Fixer" 
in die Essener JVA, in U-Haft. 
Ich möchte nicht schreiben welche 
Medikamente ich zur Erleichterung 
meines Heroinentzuges bekommen 
habe, denn da ich, außer zwei oder 
drei "Smarties", nichts bekam, gibt 
es auch nichts zu schreiben. 
Zur Erläuterung: Ich leide an einer 
chronisch aggressiven Hepatitis B 
(Gelbsucht) und habe vor meiner In
haftierung, unter anderem, korti
sonhaltige Medikamente einnehmen 
müssen, die die Leberblutwerte auf 
einen relativ normalen Stand her
unterdrückten. Den Anstaltsarzt 
habe i eh darüber natür 1 i eh in Kennt
nis gesetzt. Allerdings ohne Er
folg! 
Diese Medikamente dürfen nur, inner
halb von Monaten, langsam abge
setzt werden, um der Leber keinen 
weiteren Schaden zuzufügen. 
Ich habe meine Pillen natürlich 
draußen nicht immer mit mir herum
geschleppt und mußte mich im Knast 
erstmal um diese kümmern. Ich mel 
dete mich also, am darauffolgenden 
Montagmorgen, beim Sani, zum Arzt. 
Ich erklärte dem Sani, daß ich ein 
Leberleiden habe und mich deswegen 
beim Arzt, durch Blutproben, unter
suchen lassen wolle. Dann sagte 
ich ihm noch, daß ich mich auf 
LAV/HTLV III - Antikörper unter
suchen lassen wollte, da ich nun 
mal gedrückt habe und mich deshalb 
zu der sogenannten Risikogruppe 
zählen kann. Der Sani guckte mich 
ganz verdutzt an und meinte, ob 
ich mir das denn ganz genau über
legt hätte, denn bei einem positi
ven Ergebnis hätte ich doch mit 
erheblichen Nachteilen zu rechnen; 
wie z. B. Einzelhaft, keinen Um
schluß, keinen gemeinsamen Hofgang 
usw. (Seit etwa Januar 86 hat sich 
das -Gott sei Dank- geändert!) . 
Ich machte ihn darauf aufmerksam, 
daß ich mich in einer Fünfmannzel
le befinde und das es doch wohl 
unverantwortlich wäre, meine vier 
Zellenkameraden der eventuellen 

·Ansteckungsgefahr auszusetzen. Des 
Sanis Gesichtsausdruck wandelte 
sich nun zu einem mehr verständ
nisvollem. Er sagte kein Wort, 
trug mich in sein Arztanmeldebuch 
ein und machte die Tür hinter mir 
zu . 
Zwei Wochen später ging es mir ge
sundheitlich sehr schlecht, denn 
ich hatte meine notwendigen Leber
medikamente nicht bekommen, und 
die "Verpflegung" war für meinen 
gesundheitlichen Zustand schlicht
weg zu fett. Ich wollte mich mor-

gens wieder beim Sani zum Arzt an
melde0, und er fragte mich, welche 
Beschwerden ich denn hätte . Ich 
erklärte ihm, daß es mir, höchst
wahrscheinlich wegen meiner zu ho
hen Leberblutwerte, ziemlich 
schlecht gehe. Daraufhin meinte er 
nur: "Wenn ihre Leberblutwerte beim 
letzten Test zu hoch gewesen wären, 
dann hätten wir sie schon von 
selbst zu einer Behandlung beim 
Arzt geholt! Ist sonst noch etwas?" 
Ich hatte vor lauter Staunen über 
die Reaktion des Sanis so eine Art 
"Kloß im Hals" und bekam gerade 
noch, in einer sehr bedrückten 
Stimme, heraus: "Nein, das war al
les!" Die Tür ging wieder hinter 
mirzu, wurde gut verschlossen, und 
ich stand ratlos in der Zelle. 

In der darauffolgenden Woche ver
schlechterte sich mein gesundheit
licher Zustand so extrem, daß ich 
nur noGh im Bett liegen und kaum 
noch etwas essen konnte . An Kaffee
trinken und Zigarettenrauchen war, 
ohne übergeben, gar nicht zu den 
ken . 
Bei der nächsten Artzanmeldung 
fiel sogar de;n Sani an mir eine 
seltsame gelbliche Färbung auf , 
und er trug mich ohne große Fragen 
in sein Buch ein. Als ich nun end
l ich dem Arzt gegenüber stand und 
mich vor lauter Schwäche auf sei 
nen Schreibtisch stützen mußte, 
sagte ich ihm, wie es mir ging. 
Der Arzt meinte, daß er sehen kön
ne, daß es mir nicht gerade gut 
ginge und forderte mich auf , mich 
auf seiner Behandlungsliege zu 
setzen. 

Nachdem er sich meine, von ihm er
stellte Krankenakte durchgesehen 
hatte und mich wutentbrannt ansah, 
dachte ich so bei mir: "Mensch, Al 
ter, was hast du bloß ausgefressen?" 
Der Arzt (pöbelte) sprach mich an : 
"Ihre Blutleberwerte waren doch 
schon bei dem ersten (und letzten) 
Test überhöht! Warum kommen sie 
erst jetzt zu mir?" (Zur Informa
tion! Diese Werte kann man natür
lich nur bei einem folgenden Arzt
besuch erfahren . ). 
Nachdem ich i hm vorsichtig erläu
terte, warum ich so spät zu ihm 
kam, ordnete er eine weitere Blut
und außerdem Urinuntersuchung an, 
und ein Sani verkündete mir, daß 
ich in meiner Fünfmannzelle schon 
mal al le meine Sachen zusammenpak
ken sol l , denn ich würde nach dem 
Mittagessen in eine Krankeneinzel 
zelle verlegt (Hepat i tis-B ist 
ansteckend!) . 

Zwei Tage später landete ich mit 
extrem hohen Leberblutwerten im 
BK-Bochum (einbruchsicheres Kran
kenhaus) . Ich befinde mich zur 
Zeit im Hagener Auswahlknast, wo 
ich morgens nur ei nen Zettel zur 
Anmeldung eines Arztbesuchs dem 
Beamten geben brauche (korrekter
weise ohne Begründung!) . So komme 
ich auch ohne irgendwelche Kämpfe 
mit einem Sani zum Arzt. 
Meine Frage an die libli -Redaktion 
ist nun , ob man s.ich in irgendei 
ner Weisegegen solch eine, wie von 
mir berichtete, Willkür der San is 
zur Wehr setzen kann? 

Mit solidarischen Grüßen 
Ulrich Mellis 
JVA Hagen 
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Liebe Lichtblicker, 
ich möchte gerne ein paar Zeilen 
zum Thema "ärztliche Versorgung im 
Knast" loswerden , mit der Bitte, 
diese als Leserbrief zu veröffent
lichen. 
Als zweite Bitte, nur meinen Vor
namen abzudrucken, da mir evtl. 
Nachteile hier in Moabit entstehen 
könnten durch meine Bekenntnis, 
wegen späterer Arbeitsvermittlung 
in der Anstalt. Nun zum Thema: 
Ich war im letzten Jahr vom 9.7.85 
bis 20.9.85 Gast in Moabit. Ich 
wurde aus dem RVK-Krankenhaus ins 
Moabiter Haftkrankenhaus verlegt, 
mit Verdacht auf Gehirnhautentzün
dung, die sich zum Glück nicht be
stätigte. 
Ich lag auf der Station III, beim 
Stationsarzt Dr. Schürhoff. Dazu 
muß ich sagen, daß ich seit 1977 
Btm'er bin und HTLV-III positiv. 
Mit Dr. Schürhoff schien ich einen 
Glückstreffer gezogen zu haben, 
obwohl ich anfangs mißtrauisch war. 
Er nahm sich Zeit für mich, auch 
für manch' persönliches Gespräch, 
nachdem die Nachwirkungen von Ent
zug und der üblen Rückenmarkpunk
tion weg war. 
Er klärte mich ausführlich über 
das positive Ergebnis auf, machte 
eine ga~ze Menge Nachfolgeuntersu
chungen, wie den Okt . 4/ Okt . 8 
Test, den Stempel-Test usw. und 
wirhatten auch Gespräche über mei 
ne Abhängigkeit. 
Um es auf einen Nenner zu bringen: 
Er hat einen großen Anteil an mei
ner Haftverschonung- und an meinem 
relativ milden Urteil gehabt (ge
nauso wie Oberarzt Dr . Rex). Er 
schrieb einen Brief an's Gericht, 
mit meinem Einverständnis, teil te 
dem Gericht mit, HTLV-III positiv, 
Auswirkungen und Ursachen , daß er 
es für dringend erforderlich halte, 
mich zu entlassen, damit ich in 
einer Drogentherapie mich auch da
mit auseinandersetzen muß und die 
Möglichkeiten, bei einem evtl. 
Ausbruch von AIDS draußen viel 
größer sind . 

2 Tage später rief mich ein Sani 
in Haus IV ans Telefon!?! Ich dach
te, ein Scherz, der Richter war 
dran und fragte mich, ob der Brief 
des Arztes in die Akten darf, we
gen Schweigepflicht. Ich bejahte. 
Ca. 14 Tage später werde ich ins 
Haus I verlegt, nach ca . Swöchigen 
Haus IV Aufenthalt, eigentlich 
grundlos, nachdem ich ja nicht 
akut krank war. Auf mein Bitten 
hin behielt mich Dr. Schürhoff 
solange drüben . 
Nachdem ich alle Unterlagen für 
die Therapie in Harnburg hatte, be
antragte ich Haftprüfung. Mein An
walt und die Drogenberatung waren 
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anwesend! Trotz 79 Einbrüche, ab 
und raus in die Therapie. Ich kam 
am 13. Januar von Harnburg nach 
BerlinzumTerminvordie 17. Straf
kammer, bekam 3 Jahre mit Haftver
schonung, um meine Therapie fortzu 
setzen. Auch ein großer Grund zu 
dem Urteil war das Bemühen von Dr. 
Schürhoff und Dr . Rex, die mehr 
getan haben , als sie als Ärzte ma 
chen mußten . 
Dies ist auch kein Einzelfall. Ich 
habe von anderen Gefangenen gehört, 
wo sich Dr. Schürhoff und Dr. Rex 
ähnlich erfolgreich eingesetzt ha
ben und das, obwohl sie im Haus IV 
genug Arbeit, ärztliche Arbeit , zu 
leisten haben. 
Auf diesem Wege nochmals Dank, Dr . 
Schürhoff! 
Nur habe ich im Endeffekt die 
Chance nicht genutzt; ich brach 
im Februar 86 die Therapie ab, wur
de rückfällig und muß jetzt die 3 
Jahre plus 6 Monate alte Bewährung 
und neue Kiste abmachen. Der Straf
vol lzug braucht mehr solche Leute 
wie Dr. Schürhoff 

Freundliche Grüße 
Euer Andi 
JVA Berlin Moabit 

Hallo Lichtblicker, 
von meiner (unserer) Seite heute 
einige Zeilen, die unserer Meinung 
nach positiv u. gew. Beachtung ver
dienen : 
Fünf Strafgefangene der SothA- die 
Unterzeichner- nahmen sich bereits 
seit einiger Zeit vor, als Besu
cher am 26.04 . des Jahres in der 
Berliner "Urania", an der Berliner 
Meisterschaft .im Body-Building 
teilzunehmen . Ca . 14 Tage vorher, 
bemühten wir uns um entsprechende 
Eintrittskarten. Doch welcher 
Schreck und große Enttäuschung, 
sämtliche 1.400 Eintrittskarten 
waren bereits vor Wochen restlos 
ausverkauft! Auch sämtliche Body
und Fitnesstudios, die wir telefo
nisch erreichen konnten; hatten 
keinerlei Karten mehr vorrätig . 

In arge Bedrängnis nun, wandten 
wir uns über Angehörige eines un
serer Mitgefangenen an den Gesamt
leiter dieser Veranstaltung, Herrn 
Gniffke, der Vereinigung Berliner 
Bodybuilder e.V. 
Wir ließen ausrichten, daß wir 
Strafgefangene der JVA Tegel wären, 
demzufolge auch nur in sehr be
schränktem Maße Urlaub aus der 
Haft bekämen, nicht in der Lage 
waren, uns frühzeitig um entspre
chende Eintrittskarten zu kümmern 
(zumal der Hauptanteil dieser Kar
ten über die einzelnen Berliner 
Sportstudios angeboten wurden, 
keiner von uns einem dieser Sport
studios angehört) . 
Spontan und mit vielem persönli
chem Engagement half dann Herr Ge
raid Gniffke. Er machte es nicht 
nur möglich, daß wirnoch an dieser 
Veranstaltung teilnahmen, nein, er 
machte es sogar möglich, daß wir 
völlig kostenlos als Gäste diese 
Veranstaltung erleben durften . Un
sere Freude war entsprechend groß, 
und wir möchten uns auch hier und 
auch auf diese Art recht herzlich 
nochmals bei der Ber 1 i ner Bodybu i 1-
der Vereinigung bedanken . Beson
deren Dank natürlich an Herrn Ge
rald Gniffke für - so empfinden 
wir das auch - seinem sozialen En
gagement! 

Herr G. Gniffke ist nicht nur der 
1. Vorsitzende der Vereinigung 
Berliner Bodybuilder e.V., er hat
te auch die Gesamtleitung dieser 
Veranstaltung. Sie wurde im übrigen 
ein toller Erfolg und man hätte 
gut und gerne nochmals 1.400 Ein
trittskarten an den Mann bri ngen 
können. Die Stimmung dort war her
vorragend und alles glänzend orga
nisiert, als Gaststar - der auch 
entsprechende Autogramme auf sei
nen Fotos gab - war anwesend der 
"Mister Universum" von 1984 und 
mehrmalige "Mr. Amerika", Mike 
C h r i s t i a n. 
Im übrigen konnte man deutlich 
feststellen, daß Body-Building und 
der Fitnessport im allgemeinen 
auch in Deutschland weiter auf 
dem Vormarsch ist und sicherlich 
noch sehr sehr viele neue Freunde 
finden wird . Diese Veranstaltung 
trug dazu erheblich bei. 
Wir würden uns freuen, könntet Ihr 
diese Zeilen auch im "Lichtblick" 
einmal bringen, wir auch auf diese 
Art einmal ein kleines Dankeschön 
bringen könnten. 
Mit freundlichen Grüßen und viel 
Erfolg bei Eurer weiteren Arbeit 
für den "Lichtblick". 

Michael Sommerey, Detlef Bandick, 
Lothar Schattschneider, Michael 
Hahn, Horst Schmiel 
JVA Berlin-Tegel, SothA 



Hallo Ihr lieben "Lichtblicker", 
seit etwa einem halben Jahr be
ziehe ich nun von Euch den "Licht
blick" und muß ehrlieh zugeben, 
daß ich schon immer voller Unge
duld darauf warte, denn in einer 
"Isolation" wie dieser (Knast) ist 
man doch sehr auf jeden "Licht
blick" angewiesen! 
Außer mir gibt es in der JVA Zwei
brücken, soviel ich weiß, nur noch 
eine Frau, die auch den "Licht
blick" bezieht (Zweibrücken JVA, 
hauptsächlich "Männerknast", Frau
envollzug nur geduldet; etwa 65 
Frauen; darunter U-Haft (getrennt), 
Jugend 1 i ehe, Oma • s, Lang- und Kurz
straf er). 
Es ist ein geschlossener Voll~ug 
für Frauen, in dem aber zwecks 
"Resozialisierung" auch der "offe
ne Vollzug'' auf dem Papier vollzo
gen wird . Das heißt also, daß der 
"offene Vollzug" für die Frauen 
auf Papier existiert, aber außer, 
daßwir 11 Regelurlaub" (Behandlungs
maßnahme) erhalten oder "Ausgang", 
sind wir trotz der "Strafvollzugs
gesetze" in einem "Verwahrvollzug" 
untergebracht! 
Dies war ein kleiner "Einblick" zu 
dem "Frauenvollzug" Zweibrücken in 
dem ich mich nun seit dem 11.3 .85 
befinde! Der eigentliche Grund mei 
nes Schreibens ist nun die "Licht
blick"-Ausgabe für April 86 , ich 
habe sie nämlich bis zum heutigen 
Tage noch nicht erhalten . Zwar ha
be ich von der Mitgefangenen, die 
ihn ja auch bezieht, schon zum Le
sen erhalten, aber ich möchte trotz
dem in Erfahrung bringen woran es 
lag (oder liegt), daß ich diese 
Ausgabe nicht ~rhalten habe? 
Meine Mitgefangene (mit "Licht
blick") wird einer baldigen 2/3 
Entlassung entgegensehen, und von 
daher möchte ich doch sehr gerne 
wieder meinen eigenen "Lichtblick" 
beziehen! 
Ich hatte auch vor einigen Wochen 
schon einmal vorgehabt Euch einen 
Leserbrief meinerseits zum Thema : 
"Ärztliche Versorgung im Knast" 
(Kranksein! I Simulant?) zukommen 
zu lassen. Nur leider liegt dieses 
Schreiben nun bei meinen "Akten" 
und wurde von unserem "Anstalts
leiter .. nach dem § 31 angehalten. 
Von daher ist mir nichts mehr ein
gefallen, denn wenn ich nicht über 
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den "Vollzug" so schreiben darf 
wie er wirklich ist, dann könnte 
ich es in Zukunft unserer "Zensur" 
überlassen, meine Briefe zu schrei
ben! 
Zur Zeit befinde ich mich schon im 
Bereichder Entlassungsvorbereitun
gen, ~10 i eh aber auch nur sehr 
schwerfällig weiterkomme, da die 
"Anstalt" versucht, mich in dieser 
Hinsicht in meinen "Rechten" zu 
blockieren wo es nur geht! Mein 
2/3 Zeitpunkt ist voraussichtlich 
am 7.7.86 und eine gute Sozialpro
gnose im "Knast" genügt mir leider 
noch nicht, um draußen in einer 
sogenannten "normalen Gesellschaft" 
wieder Fuß zu fassen! 
Ich habe auch aus diesem Grunde bei 
meinem E. -Urlaub nach § 15 (3) des 
"Strafvollzugsgesetzes" aufmerksam 
gemacht, indem ja bekannterweise 
steht, daß drei Monate vor der vor
aussichtlichen Entlassung bis zu 
sechs Tagen Urlaub gewährt werden 
KANN. Mir wurden jetzt trotz län
gerer Ab- und Zufahrt nur drei Ta
ge genehmigt, und auch um diese muß
te ich zittern, da mir sehr offen
sichtl ich gezeigt wurde, daß sich 
di e leitenden "Personen" dieser 
Ansta lt sehr schwer tun, die Not
wendigkeit von Entlassungsurlauben 
zu sehen oder zu vertreten. 
Leider bi n ich als "Knacki", mangel s 
Information und Wissen, auch noch 
durch die unzähl igen "Kann-Bestim
mungen" des "Strafvollzugsgesetz
buches" so eingeengt und einge
schüchtert, daß mir von daher kei 
ne Möglichkeit gegeben ist, mich 
gegen solche Maßnahmen entsprechend 
zu wehren! Von daher ~1ürde ich es 
auch für gut finden, wenn Ihr in 
Eurer "Gefängniszeitung" auch mal 
näher darauf eingehen würdet (könn
tet) , was die Vorbereitung auf 
"Entlassung" betrifft und auch Er
fahrungen die Frischentlassene ge
macht haben, auf Arbeitsämtern, 
Sozialämtern und Wohnungssuche 
oder machen, auch im familiären 
Bereich . Ich möchte nämlich meinen 
Kontakt zum "Lichtblick" auch noch 
nach meiner voraussichtlichen Ent
lassung aufrecht erhalten, um Euch 
gegebenenfalls Informationen für 
die noch "Sitzenden" zu vermitteln, 
mit denen ihnen der vleg nach "drau
ßen" viel leicht dann nicht so 
schwer fällt. Für mich wäre es auf 
jeden Fal l gut zu wissen, mit wel
chen Anfangsschwierigkeiten man 
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als "Entlassener" draußen konfron
tiert wird (Abbau der Ängste und 
Aufbau einerneuen Existenz) ! 
Ich hoffe doch, daß ihr mich dort 
in "Berlin" ein wenig verstehen 
könnt, auch wenn i eh zu der Meinung 
gekommen bin , daß jeder "Vo 11 zug" 
(BRD) verschieden gehandhabt wird 
und daherein "Strafvollzugsgesetz", 
das ja für alle gleich sein sollte 
(müßte) fast überflüssig ist, denn 
meistens beschränken sich die "An
staltsleitungen" nur damit uns un
sere "Pflichten" daraus einzuge
stehen, nicht aber unsere "Rechte"! 
Mit diesem Satz möchte ich mich 
für diesmal bei Euch verabschieden 
und hoffe doch, daß mein Schreiben 
dieses Mal bei Euch unbeschädigt 
ankommen wird! 
Ich grüße alle "Knackis" in Berlin 
und auch in den übrigen "Ländern" 
und fordere sie auf, mehr als bis
her, um ihre."Rechte" zu kämpfen . 
Resignation macht kaputt und ka
putt lassen wiruns nicht machen!!! 
Mit vielen lieben, l ieben Grüßen 
an den "Lichtbl ick" und auch an 
das "Hoppel 'chen" aus der JVA Zwei 
brücken (Frauenverließ) . 
Eure Ros ie 

Roswitha Bäumler 
JVA Zweibrücken 

Hallo Lichtblicker ! 
Heute erhielt ich den April-Licht
blick mit voller Seitenzahl (di
rekt ungewöhnlich) . 
Ihr wollt eine Stellungnahme zum 
anonymen Leserbrief des Horst Yp
silon, warum? Ihr habt doch auf 
Seite 19 unten bereits die Stel
lungnahme in Form einer Zeichnung, 
A ••• mit Ohren, abgedruckt. Dem 
kann ich nur zustimmen. 
Leider ist überhaupt in vielen Le
serbriefen - neben guten Argumen
ten- seh·r viel unsachlicher 'Käse' 
zu lesen und der eigentliche In
halt wird dadu rch nicht selten zum 
Gewäsch - schade. 
Artikelvorschlag: Wie gehe ich ein 
Thema (Leserbrief) sachlich an, 
auch wenn ich emotional geladen 
bin? 

Ludwig Kostyrok 
JVA Straubing 
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(Oie Tageszeitung vom 03 .04.86 ) (Berliner Morgenpost vom 17.04.86) (Die Wahrheit vom 11 .04 .86) 

FUr Justizminister Lang sind 
AIDS-Kranke potentielle Straftäter 

Haftzeit für 
Tierschützer 
unterbrochen 

Justizbeamter brachtl 
komplizierten Am 

Obettraqung des AJIJS.VIrus eine Vsrgiftvnq nach StGB? I Bayrlscher Minister Lang: Der wea•n Vtl'$\lch~n Brandan· 
s<:hla&fl auf eln BerU~r Unlversi
tits-Tierlabot im Januar 1984 und 
wegen Ansötl:uni zum IChv.'tren 
DlebS'.&hl zehn 1>1or.a~ Waaruene 
Andftu Wollr (28) Ist ''orllulli 
waedtr tret Darauf hatttn sich der 
Pt u Uons-Ausscbuß des Ab&eonl
netenhauses und Justf~nator Ru· 
~11 Scholz (CDU) geeirugt. 

Scharfe Richterkritik an : 
Schwelgepflicht von Ärzten bei Gefahr im Ve12Vg aufflebtw I Abtreibung 

nach eugenischer lndik4tion bei AJOS-knnken Frauen? 
Mbcllq (d~) - Der blycri· 
ldlc JIIS~r AU&IISl R. 
l..üg sieht .in aller Rc&et· caMn 
Talbc$tand des Strafgeseubuches 
(StGB) verwirklicht, wenn ts zu 
caouObcnngllllgdcsAlds·Virus 
kommt. 

.ancl=r Stoff, der l!lf Gesund· 
heiuurst6rung s~•gnct ist' . .". 
zusehen, 

Aber auch Körpeo·crleazungs· 
delil:ae Urnen nach l.angs Ansicht 
j o Fr2gc. &a K6rpervcrleuung 
rciobe bedingter Vcma12 aus. 
I<om!u~s beam Opfer zum Aus· 
brudl c!er l<nnkl>ctt Olkr gar wm 
Tode, sc~<n dac Sll'lfrech~r2· 
graphcodcrsch~~oercn Körpeoer· 
lctzunruod Korpeo erlcazung mn 
Todesfolge zu pnlfen. Je nach 
Vorsatz wttde auch ean Tötungs· 
dehl.t zu c"'agen ~ean. 

Infektion inallu Reg.t wmalldcst 
3Uf F•hrllssig,kcit beruhen An 
fahrlissige Tötung K i zu denken. 
~>enn das Opfer sterbe. 

Oie Schweigepflicht von Art· 
ten und Amtspersonen ist kein 
ProblemiilrdenMinistcr. Ve>nihr 
Jeizu cntbind<JI. ,.enn eine Ge· 
fillr für ean h«.er lll be"'encndn 
Re<:htsJUt abl\l,.enc!en 5Ci 

Oie Un~rbr«hung der Hol\uit 
filr den ..militanten Tterschu<Ur" 
ist a11f ein halbes Jahr ~ 
lnMrhalb dieser Zelt wtU dJe Ju. 
stu\'tl\lolltunc tntSCheaden. obdt>r 
Rut dt"r gegen WoiJl' vtrhlnaten 
tn&(tUmt30monatt8M GcfliniJils
strafe ror Bewährung ausrestut 
werden kann. 

(OW/<Ipo). \\'fl:tn CohrllSSIJtr K61Jitr· 
·~rlel7une im Ami unf uorl<llldl•r 
Folsdw>ssate •~I'IUUIIlt tla SchGITLot<· 
rfchl 1111 Oonorrstq einen 40Jlhtlf•• Ja· 
~tlL\olltupbtamtea dtr Lnlel'ludlllllt$
hall.ustolt ~lotblazu einn Gtld>trafr •·on 
4000 OM. F.r haue im AUJU.\1 l98J rinem 
43 Jahre altro Gefon&rnon elntn kompll· 
1lenu Armbruch tulltlilaa 

Enntttlu 
jrntm \ 
scher G 
Bru<h d• 
11ber ean 
Dtt Ju• 
über :m~ 
gefallen, 
ten. und 
brCK"hcn 

ID <tt><l>l Benrag liir die Üll· 
sdtnft' Aads·Forsdlu•f 1<hr<tbl 
wg: • Wta8 ein Aids·Knnnr 
von Jetocr Knnlheat. ~~ooller d;u 
Virus Obertngen und kommtes
etwa durch Geschlechtsverkehr 
oder AJg.ressionslw>ollunaen zu 
einer VitiiSübenraguog. -.ard ean 
Verbredlctl der Vergiftun& <I'!ISI· 
hlllmel'\\igcostan.· DuAads· 
Vorwseiz,.:ukeinGoft.J<®chals 

1\~m dae .Möpicbkeilcn 
der Vinailbermpng lleute über· 
..::H disil.l~1tn v.trdtn • ...,·ffl!t: dit 

ObcanemnAic!sanfizacne .Mut· 
tcr dae Schl'angcrschaft •bbrc· 
<hen d.:arf I<U!<naschc lndt~J· 
ttonl. "atd nach Langs Meanung 
am Einzelfall •·on den Grzdichen 
Fcsuatlllllli<n abbänten. 

AuchduVorliegeneancrmcda
zmisch·sozialenlodilwlonrttii!.U 
der Am<n!$CheaJen. 

Andreas Wolff hatte bundesweit 
Aufsthon erregt. als er sich in der 
Hatlanslllt ln einen twolmonatlgcn 
!ibngerstreik begab. N..:h eiMm 
vere•bbchen Versuch Im HerbSt 
1&~. an Ös~rre~eh pobt~hu Asyl 
zu bekommen, batte er •tcb an
schbt~nd den deanschcn S.bor
d~n cestellt. 

ln der Uncilsbtgründung 'Pr•ch der 
\'or.ut~ndt Riehtt:r \01'1 tUiem Prozeß 
m1t Stltt.nM:J&sv.-e-n und ruate dJt Rol't 
der su.u .. nwa.ltscballln dem drei J•hr< 
d•ucmden RccbiSSlrcol SIC ~ 4as 
Verf•hrens nl.ill!e!> T.a•<rdAdu :u
nlchtt elnl.lestellt. nachde:rn a.uss.;bließ.
lleh Justizbeamte und kcane GefanJe· 
nen "l)'lommen worden seien Erst 
n4ch einem Freispruch dc. Gef~naenen. 
der (ttnerz.eil m emcm Proicß >AC:Jcn 
\\ lderst.tndcs onge~r.,t "" "unlcn dte 

l;ntlk 

mt•i""h 
Pta:<•J. 1ft 
T\oldsdn 
cen und 
unter otlli 
den SC:II~I 
lich~cot. 
summ.:n 
ni~,.tu1m 

(Der Tagesspiegel vom 26.03 .86) 

Neue Haftanstalt für Erwachsene 
zieht in das alte Jugendgefängnis 
Teüung der Strafanstalt Ln Plll~ensee für nächstes Jahr geplant 

Brrhn \~ird im kcmmend!!'n Ja.hr mh dtr 
EN~Unung eH N•ub•u• d., Ju~end•tr•f•not•h 
in PlOttensee 4Uch "'" ntur.s: Geolinqnb für 
~ finner beko:nmt~ .:.t1tt Juslizvollu:~unstt!t 
Pl&!t·n~~~ Do<! De-tlf" Hal~r.;ct.t "'örd e1!Ud1n~1 
•\1..\Jd1Jjpfillch 4:J,J.: ~~~)U ~~~~~adf.a. Wblu· 
~n a.~tul.äet.. Sot> J.Oll lr.~~:nt rund .;~ '() 
Htltp!.,UC"~~- d~v.,n 12J •= H.tus 1 dtorlltf'n 
Juaenri.suat.nsts!t P ~tnS.rf' Hanzu k.o~rr:f"n 
t ll1 Plltzt 4m S.s4t\\1nl..l,.r Damm Ynd 13 .,rt 
df"r R~intckendorffr Ollttnh4UPtStTa8t-. ölso im 
off"n"n \·olltug und btot d~n Fr~ie4ngern . .-\is 
Rt,!'f\·e soHtn d1f' e-: H•!tp!atu tn d.-r 
:'\"'btnensWt 'eu~ ;!n ..a d~r Sc.ho:li!-Nlts.u•e• .. 
d!ttot:l. Dort J.trtd · .. r:r' noch 2'!i u~~n4. -et ... 
0rC"ittn4th4r.gt~t- .r.b.it.,.•t. 

thorcn die n.-·..t~ H..!~•ru.t4•t :roll sKh ..... r
dirt~ c.e- Gesa.rr.tuL a~r 8c-rlin~r H4Up!.11t• 
\OO dent-it 4300 r:.<ht .. rh6h@r:. \\.ie berlc.l':1,.t, 
~lbt es momena.n J,'OlQ Str•lgef••&•n• \ on 
elnfl'm Bt1tgunisdruck ka.nn ctuch nach AuJru .. 
)uftR d•r Justiz kf'1ftf' Rrdf' i~Ül \\'le dN für 
drn Jusuz .... olJxu~ :•u.tlnd." .. _-\b~tilunQot: ... ;tt'r 
cftr Ju~tjl:''il"f'\''4!".:"'~ f\ur 8Lo:-:-~ auf ArJr•q• 
Wt,l•. t.Ol.If!!; g!f!>lc!:Z"'-' ;. :tr. t ~r E.rW.:iut.~ Mr 
PIL::~n$M! .o\.n!!s.t Tt-Ubtrtl(h"e" tn l:!~n ~!.na· 
n '~tn TE);.~! ur.d \~~b;• tnDg•.t-it .". ... ;tJ("n 
\\ ·~~" \ ... r~\.0'-"t 1"<t~f:t tzn•• : or.df<t't!::l d-.11 HdLK I 

ln r~rl. da.s erat vt~r Wf'lnl,en Jahren modt.r· 
I'UJt+"r-l "'-urde. r:ur UJ,posillon. Oie Jusllzvtr4 
WdhlnC! v~rhandtJt rit-nelt mit dem Innen· 
«nl!tc- C:.ber den S:•U~npl.tn f\11 dle n~u .. 
An~·.L· IM :111Ch d,.m wgenatmten :":ullstelt.n· 
plA:'! n• ,.;!' S:."lkt"'n •nd•rnort\ ~lng_esp4rt w•rdfon 
m'•<en. ... -ent~n dtl' ~lor.~r.W.. in T"t!~l und 
\lo- ..,h Person•! \·erl,,.r•n. 'Xitmond soll .u .. r. 
din)t \Ot:l ~.,loinf'm Ar~Usplt~:t2: ~e-n st"int!n 
\\"JI1f'D ·pnt'\Zl ~·trd,.n Dle Justiz ~ill vt.-1m~hr 
dl~ nr-rmale FtuktuuHon in den Anll4hnn 
nuttf'n _ d.!JO eh~·~~ btol Piner Pf'nsionittrung Jn 
T~g,. die- Sl#llt" ln Pldtzt.n.see neu bes~tr,.n. 

~ Cl> .~uskvnlt ''Ob Bu.ng <eh.itzt dl• Justh 
~roSt \ oUtuguns~41U n ~ie TegeJ und \foe~t 
10~ I$C'h"'n skep:ach .. in S~e- R-te.n $0woh1 fVr 
du~ ~ttstfr-t~ft •II • .;eh für die ~lan~t'Dftn 
zu J.n~:-sönlkh und U'IQ.ber.tichtlicb. \\!i~ B\lnt 
"•oter w~te. ist dH• T •llung der alten Juatnd· 
.. ~rafanst~Sh in Plbtztn•M- mit relati\' a~rinqf!ft 
!\oslen \erbund ... n. 01,.. Trennung von Jug~nd· 
und Efw•chsenPn\'O!IiU~ i.t dufdl <I•J G .. "'· 
1~,n~end \'Org-e~thn,he-n. 

Die ~:~ndlirit<·n l .~tr"uC'htm~s-z-e!an~n"'n. 
~.· lm~>.o: Ia 'loobl• 1><-f rlen erwacluenn 
l-H4!1.1.n~n un•rrg~!·.,cht ~"f'rciltn. sollc:1 1n 
d•s h~s"'.-.rd~ndt" H4u,. 2 1n Plöuen..t.ef! zftoltiPn 

btz 

(Berliner ~brgenoost vom 26. 03.86) 

Hi:lftllng starb 
nach Herzinfarkt 

Einem Heronfari<.t bt der 
37Joihrlge Strafge(anscne S.md 
K in dtr JuslizvolltUillanslall 
Moabit erlegen Du orpb ge. 
s1em d1~ Obduktton. Wtt ~rit"h· 
u-t, war die Todesursache zu. 
a-.,hst ungekl.iln. Mo~ctfang•ne 
ballen K. Montag fruh to: in ,.,. 
ntr üt:e gefun<!~n. WrJ~n D~b
stil\b. und eir.M V&rktthnv..-,.._ 
ht ns war er zu 18 Mona\tn Halt 
\'tnutCJit worden. von dtnen er 
knopp funfMonate verbUPt hatte 

(B.Z. vo~ 10.04.86) 

Häftlinge müssen auf Wein 
verzichten: Jetzt gibt's Bier 

flotn. 10, A:pr11 1 Wttln wurde \·On dtr 
lialtlJ.n.gt tn vtek':ft .S~tRkarte• g~strit:Mn. 

Stnt•rwl.ahen U.alk-na •U: tiD Hitlhng tn R.o:m 
müsMn \'On tofon an auf nac-h dem We1nge-nd «r• 
da& """" obilebe caa. t<nnkt war. St•ttdHMn 
Y.'•u" zum .Mit~a:C"- oder I ,Sbl n ~tzc w.~...-iM 
AbtndtJ:Kn verzkbt•ll J.&er odtr Mioe:ralWURt 

!Die Tageszeitung vom 15 .04 .86) 
(Oie Tageszeitung vom 11.04.86) 

"Grundrechte hinter Gittern" 
Bayerische Grüne reichen Verfassungsklage ein I Verstoß gegen ein Grundrecht: Grüne Ortsverbände in 

bayerischen Gefängnissen wurden von Anstaltsleitung aufgelöst I Diszjplinarstrafen gegen grüne Knackis 

MüMbtn (taz}- Vitl Wirbclpb 
es bereus um doe .Gnincn OtU· 
verbinde• in baycrucbcn Gcf•n· 
grussen. Dem ersten Ons•er· 
band, der im November 84 in der 
NA im nicdert>ayerischen Stnu· 
blng '"gründet wurde, folatcn 
bald weitere. Minle,..<eale Jlbt es 
IUßcz in Slmlbing drei 'I''Citeze 
Onsmblrl:le mit inscemm~ 183 
Mi~. uimlidl im ober
pfllzlscben Amberg, m Karsbeim 
uDClBmlau.EiDJahrlanakoonten 
clle Ortsverbände in den Strafan· 
ll&lteO Wl8ehindcn arl»i~o. 
Dl.aa ICUie eine Wcllc von R~ 
llrililiooetr ein. Post wurde nicbt 
mcbraasgdläadlgtodcrwtiiCIJ~ 
ldtd, die Mltglicder der Ortsver
blade 'Wtlrdell mitl!iDtl!lfs. tllld 
Ptdzeiuptrmt ochilwtkrt. 
.~>* Sll'lfCD wu:rdea alleß Qe. 
feaeoeclugedroht, wemniesieb 
plllelpolitiJcb beidco Griloen co
pPera~•, ertllrte der Sprecller 
cler ~ ~ ReJd). 
Wauafcler~Piasckoo
.._ Ia WAIIda- Tlle:ala: 
. Onmdredtle lliDtct Oiuall". 

P>neipoiitisthe Bct•tigung in den 
Stnifar.sUilten gcflhtde da> Ziel 
der J\' As. so~>acdac Ordnungund 
S~eberltcJr an cleo Gefar.gllß~n. 
•·erldiodete clas Bayerische lusttt· 
minislenum am August vcrgange· 
ncnlabres und verbotjedepanei· 
politische Bet1tlgung. Nur die 
.bloße Mitgliedschaft" sei zuils· 
sig, hieB es. Ole Gefangenen kön· 
0oe11jcdoch ourdurclt die Bildung 
eines eige.aeD Oruvelbal>d$ ei· 
genc Anotge einbringen. Auf· 
grund der ROckcodedung aus 
dem Ministenum gingen die An· 
staltslelrungen daran, die Grünen 
Ortsverbinde als nicht mehr cxi· 
steo1 Zll bclntch~n. Der Grüne 
I..aodllpabaeordnctc aus Badeft. 
Wi.irltembctJ, lbJio Wcid!M, 
waodtesicbdmllfhioudcoPerl
tiomalwcbu8 des baycrisclteD 
LaDdiapond fonlent. dieAußö-
5WIIl der Oruvcrblndc rückgb
gigmmacbcn,aowiedie Diszipll· 
QStStrafcn und die Briefzensur 
aufmbcbcn, Obwobl der Peti· 
tioaslllssebuA oicbugega~diean
sepro.ogc:rte~~ Ml&liDde !ID!a
aahm. erhielt Wricbcn die Aal· 
wart .etledJat•. ,.Du istein Ver-

Sl()ß gegeo die Gcsch.tftsord· dürft er gilt kein Paneimitglicd 
nuna·. empörte sich Weichen. sein. ID seiner Klage<eb.rifl 'l'tlSt 

Aur diese Weise •-ertommc der GillaufdiegfllleskeSinwionbtn. 
PeutaonsausscbuJI zur Ahba•er- dallerdun:bdu aitave Wa.blre<:bt 
am~lrung. Da im ba)eruchen zwar politische Verantwonuns 
l.andt~g noch keine Grilnen slt· Obernehmen darf. die Mitglied· 
ten. ~>enden sich die Grünen schan in einer Putci jedoch ver· 
Knackisaus Bayern auch an ihn. boten sein soll . • Dies kann und 
.Nach meiner Auffassung winl wirdoichtimSinncdesGesetzge· 
haer die Ve~inigungsf~IMot bers gclegeo haben". glaubt er. 
llli8Khlel~. erklänc Rechuan· Mit einer ,.·eitercn Klage "-ehrt 
waltliedcr. ZUsalllmco lltll c!em Gill sieh dag,e,eo. dJß Briefe mit 
GriiDco Orts\·erbantl ill dce JVA der Aufschrift Oru''erband Am· 
AmbetJ haben die Bayensehcn betJwederbeförden,nodtausge· 
Grünen VerfassungAbesebwerdc hl ndigt werden. &i einer "crfas· 
gegen die VerletzUng verfu. sungskonfonnen Auslegung des 
sungsmlßiger Rechte im Sll'lf· Paneiengesetz.es wlte eine Grün· 
vo~ug<ingcmcbt.Zweiweiaere dungvon OrUverblndtn audl in 
Vcrfwungsbescbwctden rclcbae GefängniSS<n jedeneil möglich. 
der Schrillfi!hrer des Ambellet davon isl Rec:lusanwall Ueder 
~es. der Gefo.o&e~~C fibenetlgt. .Schrselu>ellll.itdje
Franlt Gill (31) e.in. Die Teil· doch sofort mit Vollzugsfcind
nahme an der PresJekonl'crcnz lidlkeit. die so(on mit Swu
wurdcibmvooc!erA.osWtsleiiWIJ feindlidlkcit gleichg<sellt wird. 
verweigert. Gill klagt gegen deo argumeotien•, so Reichhelm und 
BcscltluA c!ea Oberlaodesgeriehll der badenwtlnembergische Land· 
Nllroberg, wonach die Anord· tagSabgeordnete dt1ickt es noch 
Dtlll&der1VAAmberg,c!Jßcrslcb deutlioher aus: .Gefangene wer· 
Dicht w Scbriftlllhtcr belidgcn den nicht als politisebe Subjekte 
d6tfe, recll.u:llS Iei. ilcp11Ddw1a: ·angesehen, sondern als Objelae 
ClfVJIDII ~ Veru.n.elJuna s!Uilic~WUWlr". 

»Grob, rücksi1 
Wegen Körperverletzung an einem Häftling u 

Moabiter Justizbeamter verurte 

Der redue ObcrnmlDOCheo 
""' der Linge nacb gebro

chen. der Ansull>;lttt ~ucstl<ne 
eancn ·16cnt l~ngcn Spimlbruch• 
suwic·Schürfwunden und.Häm.l· 
tornc im Mund•. 

Wegen •gernchuchanlkber 
K6rpeoerl<tzul\l im Ami und 
uncidlichcr Falsch.tussage.sa5en 
~em l"e' SchiaeBer der 
U·Haftamtall/lloobitauf der An
klagebankdes AmtSserkhll Tier· 
ganen. Verunealt wurde nur ei· 
ncr. 100 Tag«Mt< A 40 Mark 
muß der Justitbeamae Gerhard 
RotllenunZ3hlen. "'eil erdenArm 
des Hif1Hn~ Hot't M durch ein 
Gel3ndugczogcn, nacbobtngc· 
dnidt undder Unsenxlagcbro
chcn haue. Seinen tttlllen Ann 
kann Hottt M. - fut dr<i Jahre 
na<:h dem Vorfall - Immer noch 
nicht richtig be" egen. 

Am frühen Vonnattag des 
26.Augu$t '&3 honen die beiden 
&amten den damaligen Unttrsu· 
chungshiftling aus seiner Ge
mtinschaftszclleabholcnundzum 
Haftriduer filh~n wolleo. Doch 
M. ,.-.:igcnuichtunJchsJ-cssei 

ibm r10<h zu früb gewe~n. 
scm Tcrrn•n beim Richtu-.u er 
am Nxbmill3g. berichtete d 
Jlicbenkl~aer >·or Gericht. 

Dann lieBersiehdoch freiwill 
ablllhren. Die TOr der Gem~i 
scbafluellc war kaum vei'$Chlo 
scn. da •h.tben doe mir die Am 
umgedreht•. Eancn der Atme h! 
rrndie ScblleSc:r'1ltlobcn.lknl 
deren •on untco durdl du Gin 
imG•n,vorderZdlcgczogenur 
>dann dagegen tcdtilckt•. ln & 
bOckaerHnhunghabe'erdage51!1 
den und •·on den beiden Be~mu 
und \\titercn Schließern. die"' 
der Zelle Sl411dcn. •Vetn allen Sc 
ren SeillAie geicrkgt• Mit geb" 
ehenem Ann IN\Irde M. amchl• 
~ndimScbwitzbsteninclen•b 
sondtn&tJichenenHallnum•r 
K<:lltr •J>ß<fi.lhn. 

Von alldem wollten die beidc 
Justitbeamten vor Gericht nich 
wiuen. Der Häftling habe sie a 
gegnfftn. da h5nen sie ihll•fe1 
halten• milssen. W~ es Zll de 
Annbrudl gekommen sei, k6n 
ten sie s ocb ·selbst oichl<rltlüco 
Auch die d~• JIIStizbearntco. d 



fangeneo 
eh bei 
~anwalt 
c:ut •oJfccnommcn. ln 

h1UC ttn rnediZtni· 

aus~e"'''· 6all der 
nur durch em Zieh-en 

:r passiert sc1n ~önne 
:n h•ucn dcmg~s<n
tfer Gdan;:<"ne Jel hin· 
hn om l'ofol<tgnlf h.ot· 
1<h dJl><• c!cn ,\rm ,e. 

Richter •uch 110 ~incr 
; W1~e"ens cin-ii!e;;telth:.n 
Ui'IIQ111UJU~i.lah .. ~0· 
ntcrlaien .. d1C' \nzt:l· 
rmmlunaut~.ehn;~<.e -
tm~aslcm \trtcill v.-o~
ladur<h l><dtnt!" \161· 
:n aure1nandn abtU· 
die W~hrheitsfindung 
ht gemacht 

lEGEL 
IECEr 

(D1e Tageszeitung vom 08 .04 .86) 

Moabfter Gefangenenblatt erneut verboten 

nBIItzllchtcc abgeblitzt 
Einem Oeus!konOJkt mll dlf Jusllzbsh61de ~&hllnt dls flo1blllf 
Kllast11llschr/ft ·Blitzlicht• utgsgsnzusllllf!R. Aucb dls znllr 
Ausgabt d/IUI Jahrtl J!Drdl jetzt rtrbOIIIf. 

Eil1 gleiches Schielcsal war, wie Ta!S3chlkb ober war es ein nlcln 
berichtet, du Ausgabe zum Jah· näher gcWimcichnetu Nach· 
resanfang beschieden. Oie Ztl· druck aus der taz, ges.;hrieben 
rung sei -durchgehend• beleidi· vomprogmsivenRichterHelmut 
gend. ~~>'W'IIederKnast·Redalcllon Ostermeyer. 
mitgeteilt N'!Cbt zu unttdlt \'Ullluten die 
:>lit dem ernmeo Vezbol. soclit Redakteure. guade die Macher 
~llon.•III!Chtcfielusnxdeut· sciendttlusmeioOomimAuge. 
lieh. v.'liSslevonMeinungsmihett Denn erstellt wirddas ·Blitzlicht• 
hält•. Die Redakteure meinen. seit einigen MonSten sozusagen 
daß es der Behörde •nicht um Im Hocllsicherheitstntkt. wo die 
SltlftatbeSilnde gebt. sondern 2.Juni-Gef:anscnea Ronold 
<bB die pobtisch·moralüchen Fritseh uad Ralf Rtllldus t iruit· 
Wen,orstelluogeo des R<dak· zu. 
tions·Kollekli\> sowie S<!lne per
sonelle Zwiammeasettung von 
der Justiz nicht akuptien werden 
kann.• So "'Urde ein Kommentar 
als beleiditend beanst.tndet, der 
sich l:n!Jsch out <kutschen Rieh
lem be>chlfugt und ,·on d.m die 
Bdlörden annahmen. er stamme 
aus der Feder eines Redakteurs. 

Seitdem hal s~h die La.ge f11r 
das Gefangenenenblan. wekhcs 
einst den Ober ständige Behinde· 
rungenihrer K~mtzeits<:hnft kl3· 
genden Tegcler •Liclublick• als 
unzensienes und tmabbangiges 
Vorbild ph, erheblicll ver
schlechtert. 111: 

{Die Tageszeitung vom 17 .0~ .86) 

Gefangenenzeitungen -
alles paletti? 

{Der Tagessptegel vo~ 11.0(.86) 

Statistik über Waffengebrauch 
der Polizei veröffent licht 

Cdill!gene hlmen jedmeit die 
MöSiichltell. Ihr Interesse 3D <kr 
Mtt.rbeit etner Ccf~gtnenUi· 
tuns $Chnfthch oder mundti~b 
kundlutun, ant~< ortete Justi=· 
nator Scholz auf eine FDP·An· 
fr3ge. Die Redakttonsgemein· 
iCh1ft pr\ife d>.nO die ße,.ert>a,.... 
cen. f.ills eUI Platt frei v.ird. O..r 
Atuwtsleiter .ctu keiatsv.'egS 
dte Redmion ••~. 50ftdem ~be 
'"'ne Zusummung zu den vorge· 
SChiagenen Redakteuren. D1lß es 
so harmonisch bei den Gefange· 
nenzeitungeo nicht :wgehr, wie 
d« Alltv.11nsuwen. zeigtdieerst 
'orkurzemerfolatelle$cltl.lgnah· 
muna der Gefa.aaenenzeitung 
'Bhulkbt' (s. tu vom 8.4.) auf· 
grunddesNachdrucksausdertaz. 

Mü.nch." (Al'). ln z-hn Fallen halt~ d.r 
Sr'h·lBwdf~ngebrtlu~h \On Poliui~ntl,.n 1~ 
t6d!i<h~ Folgen. 32 M••• ·her. ,.-"rden dor<h 
Sch~ -.us Potiz~i""&ff(IID \edettL Untrr d,.n 
~l6t~t•n "-·are.n .z-w••• Unbeteiligtt!. unt~r d,.n 
Vf'rh•tztt-n. drei. ln•g~t '\\"Urden \'On Po11ni~ 
bramton Im verg~n~•nen Jobr 224~ Schn.se 
•btt"ll<tb<-n. Dies 11eht ou• einer Stllll•tlk 01><'1 
d~n Schußwalfe.ogebr•uch der Polltt!l ln der 
Bund..,epublik heNor. du' gestern in !>o!Gnch·•n 
,oaa N)'"t'riscb~ loattnrrünLStu und drrt~t",liafln 
VorW...-nden d~r St4nc1Jgen Koni'C'ten& d.Pr 
lnn .. -r.midls.ter und Sf.n•t.ord\ dM Li.nd .. r. ffit
lenn•lor. veröllentlldtl -.'Urde. 

Von den 2244 SchG...,n waren 4ll•ln lg$1 :um 
TOt~n au~gebroch~nt!'r, krdßker oder VNlefzte-r 
Tlet• notwendig. ln 25 Fdllen wurd• ouf 
...,n.Ug• Sach•n· l!"<howon. lleJ d•n 233 
FIU•n d.-s Schuß~o41f~n~ebr4Uchs .~•• l'tr· 
oon.,.,• lwldclte .. •kh ~"' Beridu rulol~:e ln 
llb F41len wn W4JnttiiG ..... in S3 F.illu ""111<! 
4UI>ur Flucht b<onut7t• F..bneuge, in ~ Folien 
unmHttlbor auf Menu:ht~n geschos..""" 

Die Redakteure Roland 
Frltz.SCh und Ralf Reinders legen 
Weruufdie fesutdlung. <b!sie 
SICh seit Juni 19~ eicht mdlr im 
H.xh>tcherbeitstral.t befinden 
unddaßdieRecW:ttonderZeirung 
auuechs Pet$0ncn bestehL taz 

(Der Tagesspiegel vor 12.04.86) 

Kontroterse um die 
Gefangenenzeitschrift " Blitzlicht" 

Weil sie .beleidigende und verleumderl.<che 
Au'~Jlt'n enthalt• und unte.r andertm von 
"'•tliu•tlz' lo der Bundeuepubllk sprl<ht. Ist 
d-r \'•rtrieb d~t idnRst•n Ausgabe d•r c;...fan
r".nt.-ilun, .S!itzlich! · \·om lli.ter dti Ju.ur.-oU. 
zutqftJ:ttll unt~rs.a~t \oio"'fden. \\'it- Jucdupr~· 
chn K.ho~ ~lern duu motte.lte. h.t dor 
Ju.tluu•<dluß d•s Al>ll.",rdnelenh•u•~ mit 
drn Sttmm•n v_on COlt SPD und FDP diese 
M•ßn.hmt•9 2•~•hU•rtlQt. Dos Redoktionokol· 
l•kt:v \"On .Blitrilehl "·arf den llehftrdrn 
dd;P't;t•n '\""0: it'~n d1.- \lt")!'tUC$tlfC'!'Ihtlt Z~ 
'""r .. •oAe-n. Es sp:Kh vnn .harm.~tl. Arukrln• 

ldpel 

(D!e Tageszeitung vom 05 .04 .86) 

Wen der Knastleiter nicht mag 
Sett 12 MlrzistKJausW btsaufandenbalbStun· 
den HOflang den ganzen Tal! Ober in seiner Ztlle 
emge..:hlo~n. Alle •~endln Tagedarf er 1D ••· 
ner mtt Trennscheibe &c.$tcheneo Besudlizelle 
emc h.tl\>e Stundelang Bauch empfangen. anson· 
sten hat er ketnerlet Kontill.t nach außen oder tu 
Mitb~filingen. Seit gestem steht der Langstrafet 
wtedet vor Gericht. "'etl erdtn Leiterdes Hocllst· 
cherbeüstnkts. Astrath. bletdtlt haben soll. Ob· 
"ohlder Hifillng. \\IUeln Ven.etd•ger vonrua. 
an •Utremen Komentntions· und Htnrh)tb· 
mus;tozungen und Doucrkopfsdunerzen•l<tdtl. 
lehnte das Gcncht seinen Antr>g. seinen Gesund· 
beuszu>t3nd und seine Verhandlungs!liht&kell 
durehelnenunJblt1ngigcnCutachterunttnuchen 
zu !IlSSen. ab Bej;nlndunJ des Vorsiuen<kn 
RlchtenSctd<l: -Dtr Angekbgte wirddoch wohl 
tnder ~eseUI. zu 'erstehen. ,.asbienorgetrt· 
genwtrd • AuSc:rdemhabeerstchtelefontschb<-t 
der An\toltsarztin trkund•gt. die die VerhJ.nd· 
lungsfllhtgkeu des Angeklagten bestäugt habe 
Oall dte Amin den HUthng se1t Wochen ntcht 
mehr umero;u.:ht hat. heß Rtehret Seidel unbe· 
Ncl>ochtigt 

ID ttncm Pro>ze& gqen den Knas:blattbcnus· 
geber Ralf·A•d Stmon hane Kl~us W al$ Ztuge 
be't•ttgt. daßdte ·Stcherung1gruppe• desdamals 
ntXh 1m Tegeler K<l!Ut wirkenden Oberregte· 
runasm Astrath btt Zellendurchsuchungen ln· 
,entat und personhch<> Etgentum der Haftlonge 
,.,,.ibtete Als thn dJ< C.:rocltt duauf htn,.i<S. 
.wl Herr A1trtth solche Zt~onmgen btsue.te. 
haueKbus W gesa~t.A!>ll'ltb•lugt~och."ennet 
den Mund>ufm.Kbt• DtrStutsan~<altsabdJrtn 
ctnc -Bcle•digunj!· ln cr<ter Instanz wurde W. 
de;halb LU drei Mon3tcn Haft ohne Bewahrung 
\'eNrtel1t. 

\Iot Amatb. <km beo vtelen Häfthn~Cn '•r· 
schne<:nen Leiter de.. Hocbli<herheiUirakU. 
liegt KloosW. S<!UJalueotmChnch ·lchknech' 
demntch' tnnenArsch. und wennickbtszum letz· 
ten Tag on lsolation;ha•ft ~uze•. erkläne er dem 
Gertchl Er wi= allerdtng> ~enau. -daß ich nur 
eute Clt•nce h>be rounu~ommen wennick thm 
~c.crwdergrolleGuru.•ladergestngeaBeru· 

fungsverhandlung erkl3ne Klaus W .• warum er 
.Utrathdamab 'orCericht als LOaner beleichnct 
h~tte. Auf An,.elsuagASt:llth>S<!IKtne Zelle in 
Tegel bts zu ••ennal pro Woche a.ur den KOpf ge
stellt worden. manchmal minen Uldcr Nacht. · So
garden Putthabendteabgeklopft, unddannmußte 
ichhier hören. dassei i!lleswunderb3r•. Auchdaß 
tr.~<:hließlkh tnden Hochsicherhelutrüt vtrlegt 
"'orden sei. sei Astnuh zu •erclanlten. 

WeileranaebhcbimlksittduMaSc:desTege
ler Generalschlüssels sei, war Klaus W vonwet 
Jahren to den Hothslcherhtl!Sitalct Moobtt vu· 
legt worden. Ein CeneralschhlsS<!i war zwar nie 
bet ihm gefunden worden. sagte der Angeklagte 
gestern, die -Denunztati.on· mehrerer Milhäfl· 
Iinge, dte filr Ihre Spttteldtenste prompt Haftet· 
letch<runger!Wten hitt.en. sc1 tllrdte Verlegung 
aumic:hend aewescn. SeMem versucht Klaus 
w .. der tm Mal kommenden Jahres se•ne Strafe 
abgesessen haben " 'trd, wtc.ler aus dem Hocllsi· 
cherbeotstntkt herauszukommen. Doch Jedes Ur· 
laubsgc.$uch. jeder Antrag auf Harterlekherung 
oder auf Verlegung in den offenen Verzug wird 
•bgclchnt. Dtr Grund: Voze·Acst•luleuer Ast· 
r&tb. der ebenfalls \'Om Tegtler Ktust nach Mo
•bn •umaezogen· ist ... ,...eogen ~1e Zustim
mung Dtr Prote6 "trd fongC$etzt. dabeo sollen 
Zeugen gehön werden. 

Ordnungshaft fiir's SltzenblelbBn 
Wetl <te ntcht aufstehen .. ollten. als Rithter 

Seodd l"e' Ztugen -.retdJgte mv~><n 1""' Zu· 
~h2<erdes Prnze..e. für sechs T •i•selbstm<kn 
Kn>st. RtduerSetdeherhingteJe ISOMarkOrd· 
nungsgeld. er~att,.e•sc secb; Tage Ordnungs· 
haft. ·Ich werde 1olange ntcht tmOenchtssaalaul· 
stehen. w1c MCh die Strafrichter nttht genauso in· 
tens.v umdre von ihnen •uunttlttn CefJngenen 
kümmern."'"' ste s•~ verunetlen•, erkl!ne Pro
zeßbeobachter RJlf·Axtl Samon. der 118Ch rigc· 
neoAngobennletmGenc!ussaalaofstch.t. Rtchttr 
Seidelsctallerdmgsdererste Rtthter. der des"•· 
gen ein Ordnungsgeld btw. Ordnungshaft ''~r· 
h;nge. andere Rtehter seteo da gelassener. Betde 
Zuschauer -.ollen ntcht zahlen. sondemdies«lls 
T 3gt ab>ttzen M) riJJitl Modorro: 

IISIOS, brutalcc (Di~ Tagesze1Lung vom 12.04 .86) 

1eidlicher Falschaussage wurden ein 
'taatsanwaftschaft im Zwielicht 
zeu,en geladen .. aren. woll· 
von einer Mißhandluna des 

ftling• nichts mitbel;ommen 
-en Andere Augenzeugen pb 
ucht. 
')a4 Schließer Rodte dennoch 
t.OOO Mark Cclchtnfe ,..,.,.. 
IV.'U~.t$1VorallemdemGut· 
ten des Cellingn•santes zu 
danken, der es filr •lußc:rst 
~rscheinlith• hielt, daß der 
nplizi<nc Armbruch des H!fl· 
!SOUtdurehdftl•Bruchliberei-
1 harten Ccgtnsu.nd• z.uslande 
.ommen se1n könne. 
·Grob. rilckskhtslos und bru· 

hatten die beiden Sch!Jeßer 
•sthm:i<htis_en HäftliliJMge• 

rren·. so die StaatsaAwiltin. 
•hancnelnMotiv.RerrnM.so 
>elundelD.• Weil der lUfllina 
, Sehllell<r Rotbe angedroht 
,e, •ihm eins yordie Glatze zu 
cn·. hJtten sieihn•zur RJison 
tgen• und ihm zeigen .. oUen. 
·inder\1-Haft.lliStaltdu~aen 
e. Oie St.UUall'riltiJI fon!em 
.en- bzw.achunonatigc Haft· 
reaaufllewihrung. 
loch Richter Sendt hielt nur 

den Justizbeamten Rotbe filr 
•überlilhn•. Rothe habe •Oberre· 
agien• und den Arm gebrochen. 
dassei ·f.aluws\lge Kmper-.erlet· 
zung•. We.1 er tn einem andtren 
Prozell als Ztuge bestritten haue. 
den Arm gebrochen zu b2bcn. 
wurde Rothe auch wegen uneid· 
lieber Falschaussage vor Gericht 
veruneitt. 

Äußerst •m<:rkwürdig• fand 
Ridtttt Sendt cLu Verhalten der 
Staatsanwaltschaft. Oie hatte zu. 
fliehst du Etmtttlungs•erfohren 
gegen die beiden Schließer einge· 
stellt. kurz nachdem der H!Oiing 
Anzeige erstttttl hatte. D3mals 
bane die Stllatsanwaltscbaft nur 
die beiden Beamten vernommen. 
Erst alsder Hlftling5dbst ab An
geklagter wegen ·Widetstand· 
gegen die Schließer ,·or Gencbt 
stand und freigesprochen worden 
war. wurden die Ermittlunaen 
wieder aufgenommen. Und 
· heute erlc.lln dieselbe SW1$111• 
waltsehaftliche AIKeilnng pllitt· 
lieh. die beiden Justizbeamten 
sind unglaubwOrdig•, kritisicnc 
Send!. mow 

Streik im Knast ausgesetzt 
Mündliche Zusagen des Ministeriums erreicht 1 .Im Zustand kontinuierlicher Paranoia· 

Von ~!er Kßngtlscltmltt 
K1Sklrfrnld'u11(1U)·Ah.u· 
folareleh·,.eneteoclleCr\Jnenim 
heuischeo Landtas den Arbetts
>tretk der 218 Gefwgenen der 
JVA·Sehwalmstadt. d;r in der 
'·eraan~er.enWochc-nacheinC< 
Vollvemmmlung im K .. st -
&lßiC$<ttl""'~ 

Auf e1ner P~sst.konferenz in 
Ka=l, an der neben Bemd Mes· 
slnger und Roland Kern (Gr\ine) 
auch der in Schwalmst:adt inhaf· 
uene Gcfange.....spm:her Pettr 
Mtlbera ttilnaltm. ertane Justi~· 
expene Kmt, <laß .ao<h ••• zv. 
.. or• Gefangene UJHt-ucn • .cov•cl 
erreicht· hinen. Wet!1UJ p<S$i· 
mistischer bewen.etc allerdings 
Petcr Mitberg die Situlilion. Zwar 
blttA:derVenre<erdtsJustiunini· 
sten. Or. Dahlke, tuf der Gcfan
acoea-Vollversammluna \'om 
3.4. mllndlich die ErlitUuna der 
Hauptforderungen zugesagt. 

doclt5tehedte schriftliche Bc$latt· 
gung noch o.us: .Dr Daltlke ll>.t 
den Cefonrcnen 1972 >.ul~•· 
dtcn. dalltna!len Zellen Stn:kdo
sen tnst~lien. wur<kn. Bis heute 
wancnwtnufdteseSteckdo".,n.
DteSchwalmslädterOef.ngenha· 
bendemMJnisttriwneineFnstbtS 
zum 2$.4. ßC«Ut: .Sollt.: dte 
S<hriflltche lkstirigung dann 
nleht oorltegen. Wenkn wir den 
Stretk in •ollem Umfang wieder 
aufnehmen -

Ob&letrh das Jusu,montste· 
toum v..ihrend de> laufeaden 
Streil.s VOII.EtlJressung· sespro
chenuadVerhandlungen\'011\Ab
bn~eh der Arbeitslliederle&Vn& 
abhänsill gc~mcht hane, klm es 
Anfang April zu jener .htstori· 
.~<:bcn Vollversammluna•n<ern) 
in den Mauem des Hochsicher· 
hciU&eflnanisses. an der neben 
Venre~em des Minislcriwnlund 
det AIUialtsleltung ll!ch Mit&lie· 
derdtrl.and!1gsgruppeder hessl· 

.~<:hrn Qr\lncn ttil,enommen Iw· ..... 
Dr Dlhlk w BemJ Mes>lft· 

ger.habt _ VcßlumnisseimVoll· 
zoJg'zu~e>tandenund Abinife tu· 
gosochen. So soll u.a. endlich filr 
Jeden Gel~naenen ein VoUzuas· 
pbnerstelltwerden.dersich..for
r.ul uod lllhaltltdt eng am Straf· 
vollzupgesctz und an der st!ndt· 
gen ReohiSSpctchung • aosnne!t
tenltabe. 

Denn bisher. so Petcr Mdb<-ra 
seien filr rund 40 ~.:er Gefanae· 
ntn überhaupt keint Vollzup
pläne erstellt .. ·on!en, w35 recltu· 
widrig ist. Wettere SO lt blato 
sichmitVollzuasplinc:nzubegnO· 
SC'Q, di~ lltcr Ab Cih Jahr KicQ, 
Wtiter slchene das hessi.che lu· 
stüministerium den Gefangenen 
eine . intensivere Betreuung der 
l.anptrafaefan&enen• und eine 
Vmllrkun&detSozlalclienuttu. 

Milberg richtete schwere Vor
fo'ßrfc acsea deo Lei :er der NA. 
Dt.Neu. den er .im Zustand der 

kontinuietticheD Parutota· 
v.)h111: .Fur deo Seu sind .. ,. 
l..allgzeitgdangene Dreck. Dtt 
l<br in der ..tJndl&en An.gst. 'on 
uns als Geillei , cnttünn· zu wer· 
den und prisentlen sich den Ge· 
fangeneo als Nervenbündel.· D>· 
bei. so Mtlbera. scl der drei.,Q. 
duge~ik-v61hant!tig· verlau· 
fen: . Oll iSl nicht e!ruml c!Dc 
T~zuBrudt&epllien.• 

Zum Abschlu& der Pressdon
ferenz betomen sowohl die Grii· 
nen alsauch Peter Milbtrg, <bB~ie 
. Solidarität twlscltt1t auslanoli· 
scbtn tind deuuclten Gefangenen 
bceiDclntdtJicl• scl. Nocb •or 
dem 25.4. - $0 eilt Zusicherung 
"'ft Or.Dahlko - 50U lll 
SchwalmstadteineSondersiuuog 
fürauslindischc .Mhgefangene· 
Stattfinden. an der neben Venrt· 
ttm des liiStizmlnlstcriums auch 
Veranl,..onlidle der ms1lttcllgeo 
AuJlinderbcb6nlcued cla Beam
t<t des t:Wtisdtal Komalm 12i). 
nehem sollen. 
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Ber lin, den 14.04. 1986 

Auszug eines Wochenprotokolls der 
Insassenvertretung I 

Folgende Themen wurden bei der Zu
sammenkunft am 13 .4.1986 bespro
chen : 
1.) 

2.) 

Gefangenenzeitschrift "Licht
blick". 
Reaktionen unserer Mitgefange
nen auf unser Protokoll vom 
7.4. 1986 

3.) Zugang der Insassenvertretung I 
zum ZTS (Zentrales Tonstudio). 

4. ) Küchenbeirat 
5.) Auskunft und Ansprechbereit

schaftder Insassenvertretung I 
bei Vollversammlungen der ein
ze 1 nen Stationen. · 

6.) Forderung nach einer Gesamtln
sassenvertretung für die JVA 
Tegel. 

zu 1.: Aus unserem letzten Proto
koll wißt ihr, daß wir eine Aus
sprache mit dem Lichtblick abge
lehnt haben, weil wir nichts hand
festes zur Argumentation in der 
Hand hatten. Jetzt scheint uns da 
aber was ins Haus geflattert zu 
sein. Es handelt sich um eine Mu
sikgruppe im Haus V. über diese 
Gruppewurde ein zwei Seiten langer 
Artikel geschrieben, und im Licht
bi ick ist kein Wort darüber zu fin
den . Im Moment sieht es zwar so 
aus als ob wir da was in den Hän
den halten, doch eigentlich gehört 
dies zum Aufgabengebiet der Insas
senvertretung V und nicht zu un
serem. Deswegen möchten wir euch 
alle dazu aufrufen, uns mit Tat
sachen zu informieren - ob von Ge
fangenendes Hauses I Artikel nicht 
abgedruckt wurden -, damit wir zu 
einem Schluß kommen können. 

Berlin, den 18.04.1986 

An die 
Insassenvertretung Haus 

Betr.: Aushang im Stern 

Liebe Insassenvertreter des Hau
ses I! 
Eurem Aushang konnten wir entneh
men, daß im letzten Lichtblick 
nichts über die Musikgruppe im 
Haus V berichtet wurde. Dieses er
staunt uns sehr, denn bisher waren 
wir der Meinung Ihr könnt lesen. 
Unter der Rubrik "Notizen aus der 
Provinz" (Seite 22/23) findet Ihr 
unter der Überschrift "Nichts geht 
mehr" einen Artikel über eben die
se Musikgruppe. 
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Leider ist uns nicht bekannt woher 
Ihr diese Informationen bezieht 
was geschrieben worden ist. Es wä
re aber sicherlich besser, bevor 
Ihr Pferde scheu macht, mit einem 
der Lichtblickmitarbeiter im Haus I 
zu sprechen. 
Wir hoffen, daß Ihr Euer Protokoll 
berichtigt. 
Mit freundlichen Grüßen 

Redakt ionsgemeinschaft 
"der Iichtblick" 
Michael Gähner 

Berlin, den 19. 04.1986 
Insassenvertretung I 
JVA Tegel 

.An die 
Lichtblickredaktion 
- z. Hd. Michael Gähner -

Betr.: EuerSchreibenvom 18.4.1986 

Liebe Leute! 
Die Insassenvertretung hat Eure 
Hoffnung erfüllt und ihr Wochen
protokoll berichtigt. Dies ändert 
abernichts an unserer Information, 
daß Ihr einen zwei (DIN A 4) Sei
ten langen Artikel auf eine L~
cherlichkeit herabgekürzt habt. 
Wer der Meinung-ist, daß wir "Pfer
de scheu machen", soll diese sub-

jektive Meinung ruhig behalten. 
Unsere Aufgabe ist es, Informatlo
nen weiterzugeben, die einer Über
prüfung standhalten. 
Zum anderen können wir nicht mehr 
sagen, daß der Lichtblick unseren 
Vorstellungen entspricht. Die letz
ten Aussagen spiegeln immer mehr 
einen "Leisetreter-Anspruch". Soll 
das die Aufgabenstellung - des 
Lichtblicks - für die weitere Zu
kunft werden? 
Wir haben diesen Anspruch nicht. 
Lieber einmal Pferde scheu machen, 
als ihnen Schuhe verpassen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Udo \~ieden 
Friedhelm Link 
Ralf Eitner 
Joachim Menzdorf 
Insassenvertretung 

Berlin, den 19.04.1986 
Insassenvertretung V 
JVA Tegel 

Betr.: Aushang in der TA I (Eure 
Anfrage) 

Liebe Lichtblicker, 
am Freitag, den 7. März, besuchte der 
Lichtbl Iekredakteur Gähner die I. V.
Sitzung im Haus V. Bei dieser Ge
legenheit wurde überdie Mus i kgrup
pe in unserem Hause und die Schwie
rigkeiten ~legen der Stellung ei
nes Übungsraumes gesprochen. 
Einer der anwesenden Insassenver
treter (selbst ehemaliges Mitglied 
dieser Gruppe) erzählte uns, daß 
die Mitglieder kein Interesse hät
ten, die Gruppe weiterzuführen. 
Sie werden sich untereinander nicht 
einig, und deswegen dankte er dem 
Lichtblick für sein Unterstützungs
angebot, aber von seiner Seite wä
re kein Interesse, die Gruppe zur 
Zeit fortzuführen . Sollte sich et
was ändern, wollte er sich wieder 
an den Lichtblick wenden. 
Es erstaunt uns, daß sich die In
sassenvertretung I jetzt um die 
Belange des Hauses V kümmert . 
Mit freundlichen Grüßen 
Gerhard Schottke 
Insassenvertretung V 
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ZUR NOTWENDIGKEIT UND FUNKTION EINER 

INSASSENVERTRETUNG 

Mit der Vorschrift des § 160 des 
Strafvollzugsgesetzes sind die An
stalten verpflichtet, die Insassen 
des Strafvollzuges in die Mitver
antwortung zu nehmen und sie nicht 
lediglich auf die Mitwirkung zu 
beschränken (vgl. Alternativkom
mentar, Rdnr. 1 zu § 160 StVollzG). 
Die Gefangenen sind somit Ent
scheidungsträger bei den für sie 
in Frage kommenden Interessen . 
Viele Gefangene scheinen das immer 
nochn ichtbegriffen zu haben. Mit
verantwortung für Angelegenheiten 
von gemeinsamen Interesse (und das 
fängt bei der Verpflegung an), ist 
eine derart wichtige und lebens
notwendige Sache, daß sie nicht 
einfach ignoriert werden darf, wie 
das in der TA III des Tegeler Ver
wahrvollzuges der Fall zu sein 
scheint. Mitverantwortung heißt, 
der Anstalt nicht die Entscheidung 
alle in zu überlassen sondern, wie 
es im § 160 des Strafvoll zugsgeset
zesgarantiert ist, teilzunehmen, 
an Angelegenheiten von gemeinsamen 
Interesse. Daranteilzunehmen be
deutet, den Anstaltsleitungen auf 
zuzeigen und sie darauf hinzuwei
sen, wo sie gegen geltendes Recht 
verstoßen und die berechtigten In
teressen der Gefangenen untergra
ben. Mitverantwortung bedeutet so
mit , durch ständige Auseinander
setzungmitden Vollzugsverhältnis
sen eine sinnvolle und interessen
gerechte Vollzugsplanung für die 
Gefangenen, also für uns, zu er
reichen. 
Mitverantwortung kann und muß unter 
den geltenden Verfassungsgrundsät
zen nur eine demokratische sein . 
Die Anstaltsleitung darf daher 
nicht bei der Aufstellung von Kan-

didaten einer Insassenvertretung 
ein Einspruchsrecht geltend machen 
oder Kandidaten etwa selber be
stimmen. Vielmehr obliegt es den 
Gefangenen selber, die für ihre 
Interessen in Frage kommenden Per
sonen auszuwählen. 
Eine solche Insassenvertreterwahl 
muß in der TA III schnellstens 
stattfinden. 
Durch das tägliche Erkennen der 
völligen Sinnlosigkeit dessen, was 
die Gesellschaft unter Strafverbü
Bung versteht und von den Anstalts 
leitungen durch die Anwendung der 
Begriffe "Sicherheit und Ordnung" 
bei allen Maßnahmen weit mehr als 
erforderlich bestätigt wird, ist 
eine starke Insassenvertretung 
aufgerufen, dem gestörten Verhält
nis der Anstaltsleitung zur Demo
kratie (Gesetz) und dem Mißbrauch 
von Menschenrechten eine richtungs
weisende und - gemessen an den der
zeitigen Zuständen - einzig richtige 
Alternative aufzuzeigen. 
Der Gefangene darf ni·cht, wie es 
aus der Mitverantwortungsregelung 
der TA III des Tegeler Verwahrvoll
zugeszwangsläuf ig gesch 1 ossen wer
den kann, nur auf Mitbestimmung 
bei der Auswahl von Fernsehpro
grammen, Filmen, Vorschläge zur 
Gestaltung des Speiseplans und 
ähnlichen, rechtspolitisch irrele
vanten Themen, beschränkt und zu 
einem politisch vegetierenden We
sen abgestuft werden . Dem Gefange
nen müssen auch Mitspracherechte 
bei allen Vollzugs-, Sicherungs
und Disziplinarmaßnahmen, die ein
zelne und potentiell alle Gefange
ne betreffen, eingeräumt werden, 

wie das der Leiter der TA III al 
lerdings nicht wahrhaben will . Es 
obliegt einer starken Insassenver
tretung unsere Rechte wahrzunehmen, 
die allzugern von der Anstaltslei
tung bagatellisiert werden. 
Aber nicht nur in der TA III muß 
der Beschneidung von Rechten durch 
die Wahl einer Insassenvertretung 
begegnet werden. Auch in anderen 
Teilanstalten muß einer Gefange
nen- Interessenvertretung durch de
mokratische Legitimation Einfluß 
eingeräumt werden, insbesondere in 
der TA II, die im Gegensatz zu den 
übrigen Teilanstaltenüber garkei
ne Insassenvertretung verfügt. Nur 
durch die Wahrnehmung von Mitver
antwortungsrechten in allen TA-Be
reichen kann es auch zu einer Te
geier Gesamtinsassenvertretung kom
men , die, unter Berücksichtigung 
aller Gefangeneninteressen, zu einer 
effektiven Interessenwahrung in 
der Lage ist - Koordinierung der 
I.V.'s aller Häuser . Packen wir es 
an, nehmen wir unsere Interessen 
selbst in die Hand, nur so kann 
der Anstaltsleitung ihr gestörtes 
Verhältnis zur Demokratie aufge
zeigt und ihrer, zum Tei 1 l ächer 1 i eh 
anmutenden Reglementierungspraxis, 
Einhalt geboten werden . Es liegt 
in unserem Interesse, nicht zum 
Spielball ihrer Entscheidungswill
kür und Zweckmäßigkeitserwägung zu 
werden. 

Peter Kaluza 
JVA Berlin Tegel, TA III 
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Hausstrafenpraxis TAIII 

"Was Schöneberg nicht weiß, macht 
es nicht heiß", sagt sich der TAL 
III und bastelt seine eigenen 
Rechtsauffassungen zurecht. Daß 
Urinkontrollen und deren Ergebnis
se immer mehr ins Zwielicht und 
an's Licht der Öffentlichkeit ge
raten, ficht ihn nicht an. Während 
der oberste Dienstherr, Justizsena
tor Scholz, zur Anfrage der Abge
ordneten Renate Künast am 20.1.86 
noch erklärt, daß Urinkontrollen 
in der JVA Tegel nicht generell 
gefordert werden sondern nur bei 
Verdacht des Betäubungsmittelkon
sums und wenn der Häftling Voll
zugslockerungen begehrt, schreitet 
der TAL am 26 .2.86 zur Tat. 
Der Häftling W. wird mit einer Wo
che Freizeiteinschluß bestraft, 
weil er sich im Dezember 85 und im 
Februar 86 \vei gerte Harnproben ab
zugeben. Um die Bestrafung zu er
möglichen, muß der § 82 Abs. 2, 
"den Anordnungen der Voll zugsbe
diensteten ist Folge zu leisten", 
herhalten. Völlig egal, wenn das 
Kammergericht zu § 82 Abs. 2 klar
legt, daß er "keine selbstständige 
Rechtsgrundlage für Anordnungen 
der Voll zugsbediensteten darstellt" 
(z . Aktz. 5 Ws 327/85 Vollz), ergo 
kein Freibrief für alle möglichen 
oder unmöglichen Anordnungen ist. 
Wenn der TAL III die Autorität 
"seiner" Beamten in Gefahr sieht, 
hält er sie krampfhaft aufrecht. 
Notfalls auch mit Falschangaben 
von anderen Bediensteten, wie fol 
gender Vorgang zeigt. Am 21.2.86 
rückte beim Häftl ing 0. der Tech
nische Dienst an. Der Beamte Herr 
Schwarz glaubte, einen Fremdan
schluß entdeckt zu haben. Neben 
dem Waschbecken wurde ein Stück 
Kabel unter der Tapete gefunden . 
Der Häftling konnte sich ein Lä
cheln nicht verkneifen. Zum einen 
stand das Kabel nicht unter Strom, 
und zum anderen gehörte es zu einem 
alten Fremdanschl uß , den er bei 
der Zellenrenovierung, in Gegenwart 
des Beamten Herrn Leschak, selbst 
entfernt hatte . Bis eben auf jenen 
hartnäcki gen Rest, der in der Wand 
verblieb und mi t zugegipst wurde . 
Bei der Vernehmung zu diesem Vor
gang stellte sich heraus, daß es 
Herrn Schwarz gar nicht um diesen 
Kabelrest ging. Zwei Löcher neben 
dem Heizkörper hatten seine Auf
merksamkeit erregt, und so rückte 
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der TD erneut an ; unterstützt von 
dem Beamten Herrn Schmucker und 
das Ergebnis war das gleiche - kein 
Strom. 
Im erfolgten Disziplinarbescheid 
li estsichdas dann ganz anders . Da 
findet das Stück Kabel , als Fremdan
schluß bezeichnet, seinen Nieder
schlag, undeinesder Löcher hinter 
der Heizung soll stromführend gewe
sen sein. Die Phrase "Schutzbe
hauptung" und der Hinweis, daß der 
Häftling den einwandfreien Zustand 
der Zelle beim Einzug bestätigt 
habe, setzen den Schl ußpunkt , um 
nach § 82 Absatz 1 {Störung des 
Zusammenlebens in der Anstalt) ei
ne Woche Fre izeitei nschluß zu ver
hängen . 
Aber nicht genug damit . Um dem Ge
fangenen 0. weitere drei Wochen 
Freizeiteinschluß zu verpassen, 
v1i rd eine "neue" rechtliehe Spitz
findigkeit versucht. Aus einer po
sitiven Urinkontrolle vom Dez . 85 
wird der scharfsinnige Rückschluß 
gezogen , daß der Häftling Ha 
schisch im Besitz hatte . Bar jeden 
Beweises räumt der TAL III groß
zügig ein "ggf . nur kurzfristig". 
Eine Verletzung des § 83.Absatz 1 
wäre gegeben, der dem Häftling un
tersagt, Dinge im Besitz zu haben, 
die ihmnicht von der Anstalt über
lassen wurden. 

Nun muß die Strafvoll Streckungskam
mer klären, ob diese Spitzfindig
keiten des Herrn Müller in der 
deutschen Strafvollzugsrechtsge
schichte ihren gebührenden Eingang 
finden. Klären muß sie auch, ob in 
diesem Fall nicht der§ 83 Absatz 
1 Satz 2 Anwendung finden kann , 
wonach die Überlassung kl einerer 
Geschenke, die bekanntlich die 
Freundschaft erhalten, keiner Zu
stimmung der Anstalt bedürfen . 

Kleinkram, wird so mancher Leser, 
vorallemder "draußen", jetzt den 
ken. Damit hätte er auch nicht un
recht, würden diese zwei Einzel 
beispiele nicht symptomatisch für 
das ganze Strafsystem im Haus II I 
stehen . Haus III steht in der 
"Hausstrafenstati s.tik" an erster 
Stelle. Leicht entsteht durch die 
blanken Zahlen der Eindruck, daß 
dort nur die ganz Unverbesserli
chen einsitzen. Aber gerade die 
Betrachtung der Einzelfälle läßt 
einen anderen Rückschluß zu. Macht
befugnisse werden .ohne Hemmungen 
zur klei nli chen Disziplinierung 
und zur "Gängelung" mißbraucht ; 
Paragraphen gedreht und gewendet ; 
bis sie das erwünschte Druckmittel 
abgeben . So lehrt man dem Gefange
nen , daß man durch Zurechtbiegen 
von Recht und Gesetz eigene Zwecke 
leichter durchsetzen kann . Eine 
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Entgleisung, bei gleichzeitigem 
Anspruch ihm nahezubringen, ein 
Leben ohne Straftaten zu führen. 
Fehlende Mittel für Rechtsanwälte, 
fehlende Rechtskenntnisse und die 
Unzu l ängl ichkeit vieler Gefangener 
sich schriftlich zu artikulieren, 
um den Rechtsweg einzuschlagen, 
sind die Gründe dafür, warum die 
Strafvollstreckungskammer nicht 
längst durch eine "Flut" von Be
schwerden lahmgelegt ist. 
Der "Rechtsbrecher", der inhaftiert 
nun nach seinem Recht verlangt, ist 
kein Paradox. Der Gesetzgeber hat 
das Strafvollzugsgesetz geschaffen, 
um den Gefangenen nicht in einem 
rechtlosen Vakuum zu belassen . Pa
radox ist vielmehr, daß dies selbst
ernannte Erzieher , die als Beamte 
gesch1voren haben, Recht und Ver
fassung dieses Staates zu schützen, 
nicht an ihrem Treiben hindert . 

-map-

»ich habe eine Einstweilige Verfügung gegen Sie!« 

uou sollst nicht falsches Zeug n ts able gen . . . N 

Nein , dies ist kein klerikaler Ar
tikel , auch wenn si chmancher viel 
leicht bei dem Spruch an seine Re
ligionsstunden erinnert. Dieser 
Satz spiegelt leider eine Alltags
seite unseres Vollzuges wieder, 
vielen zum Schaden , aber wem zum 
Nutzen? Da gibt es doch Leute , die 
über Mithäftlinge Sachen erzählen, 
die sich nicht zugetragen haben . 

Ihr kennt das ja auch aus eigener 
Erfahrung : 

- Der handelt mit Dope ... -
-Der bedroht Leute ... -
- Der ist eine Ratte ... -

so heißt das von Leuten , die es 
eigentlich besser wissen müßten 
und selber nicht unschuldig hier 
sind . 

Was si nd das f ür Gründe , die je
manden dazu bringen, so etwas zu 
erzählen? Bosheit? Dummheit? Oder 
viellei cht nur Dummheit und Gel 
tungssucht? 
Das Schl imme be i solchem Verhalten 
ist 

- man kann sich oft nicht dage
gen wehren 

- etwas bleibt immer hängen (da 
muß doch was dran sei n) 

- man versucht sich zu wehren 
und verg iltGlei ches mit Glei 
chem. 

Vielleicht regtdies hier zum Nach
denken an , nicht l eichtfertig Kol 
l egen etwas nachzureden. Gilt doch 
ebenfalls der Satz: 

Was du nicht wills t , das man 
dir tut . .. 

P.S. Und es ist auch ein Gerücht , 
daß es Urlaub dafür gibt. 

Erik Fuchs 
JVA Berlin Teqel, SothA 
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FUNDORT 

Lieber Herrgott, ich danke Dir, daß 
Du mich nicht zu einem Beamten ge
macht hast . 
Was ist geschehen? 
Am 16.4.86 gegen 14 Uhr verlor der 
in der Haftanstalt einsitzende Ge
fangene W.K .G. seine Schlüsselta
sche an der Durchgangstür zur TA LV. 
Kurz danach fand ein Gefangener 
bezeichnete Schlüsseltasche. Beim 
Versuch, diese an sich zu bringen , 
kam es zu ei ner heftigen Kollision 
mit einem Vol lzugsbeamten, dessen 
Identität bisher noch nicht er
mittelt werden konnte. Dieser Be
amt e griff nun schnell die Schlüs
seltasche und entfernte sich hastig 
vom Fundort . Die Versuche des ehe
maligen Schlüsseltaschenbesitzers 
du rch Aushänge an a'l len Ein- und 
Ausgängen der JVA Tegel wieder in 
den Besitz seiner Sch lüssel zu kom
men, sind bi sher erfolglos verlau
fen . Der Täter, alsdenman nunmehr 
diesen anonymen Vo 11 zugsbeamten 
beze ichnen muß, hielt es nicht mal 
für nöt ig, diesen Schlüsselbund zu 
hinterlegen . 
Böswillige Zungen haben schon im
mer behauptet, daß sich unter den 
ca . 800 Bediensteten der JVA Tege l 
einige schwarze Schafe, sogenannte 
Irr läufer, befinden. Ob das nun 
hi er der entgül tige Beweis dafür 
ist, mag dahingestellt sein. Tat
sache ist aber, daß die Sch lüssel 
tasche weg ist. 
Es ist sicherli ch für manche Beam
te bedauerlich, wenn sie nach auf
opferungsvol ler Tätigkeit gezwun
gen werden, ihr Statussymbol (Was 
ist schon ein Schi ießer ohne Schlüs
sel? d. Red . ) mit dem Verlassen 
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der Anstalt an der Pforte abzuge
ben? Um nun dieser Schmach zu ent
gehen, kann sich unter Umständen 
eine sogenannt e Schlüsselmanie 
entwickeln . Dieser manisch Veran
lagte gerät in eine Raserei . Kaum, 
daß er einen Schlüssel sieht, schon 
stürzt er, unter Nichtberücksichti
gung etwaiger Hindernisse, auf das 
Objekt seiner Begierde, um es in 
seinen Besitz zu bringen . Die Tat
sache, ob hier der Fall einer pen
sionsfördernden Berufskrankheit 
vorliegt, müßte gegebenenfalls im 
Auftrage durch den Sen. ·f. Jus. , 
vielleicht angeregt durch den Be
amtenbund, vertreten durch Herrn 
Jetschmann, vom forensischen Insti 
tut, Herrn Prof. W. Rasch oder gar 
Herrn Dr. Hiob (Mackendoktor von 
Tege 1) wi s senschaft I i eh "gründ 1 i eh" 
untersucht werden . Sicherli ch er
gäben sich dabei verblüffende Ver
gleiche zum Elstersyndrom. Dieses 
Syndrom wurde bisher in der ein
schlägigen wissenschaft l ichen Li
teratur nur bei sogenannt en Straf
tätern beobachtet. 

Das allseits bekannte Krähenaugen
aushacksyndrom konnte leider nicht 
als Berufskrankheit für Vollzugs
beamte anerkannt werden, a 11 enf a 11 s 
als eine Berufskranheit, da beim 
Schließen ja nicht die Augen ge
braucht werden. Denn vor manchen 
Dingen verschließen die Vollzugs
beamten in schöner Eintracht die 
Augen . 
"Kutte, tu die Schlüsseltasche 
raus, sonst kna 11 t' s", sagt Redak
tionsmitglied Hoppel'chen . 

W.K .G. (Name d. Red . bekannt) 

Resoz ialis ierung SothA 

Hier in der SothA ist Resoziali
sierung nicht so bekannt, wie man 
eigent lich erwarten sollte. Im 
Rahmen der Rückentwicklung vom 
Wohngruppenvollzug zum Zuchthaus 
häufen sich hierfür die Beweise . 
Drei kurze Beispiele: 

Torsten R. ist der Meinung, ihm 
bringe der Therapievollzug nichts, 
und er hat vor langer Zeit einen 
Verlegungsantrag gestellt . Da er, 
lt. Frau Doktor Essler, noch für 
die Statistik benötigt wird, bleibt 
er aber, bis ein Nachrücker da ist 
undwird erst dann- mit wahrschei n
lich negativer Prognose - verlegt . 
Andreas B. wird wegen menschenver
achtender Tendenzen nach etwas 
über einem Jahr Therapie und gut 
fünf Monaten Urlaub gesperrt und 
nach Haus II verlegt - obwohl kei n 
Beweis dafür vorhanden ist (alles 
Gerüchte) - und das zwei Wochen 
vor dem offiziellen Freigang . 
Peter K. soll sich Arbeit für den 
Freigang suchen . Er findet auch 
eine Firma, die schon Freigänger 
anderer Vollzugsanstalten beschäf
tigt . Er darf dort nicht anfangen, 
da es den Arbeitsvertrag, wie in 
der Firma üblich, erst nach dem 
ersten Arbeitstag gibt . Was in an
deren Anstalten für Gefangene mög 
lich ist, geht in der SothA natür-
1 i eh nicht. 

Erik Fuchs 
JVA Berlin Tegel, SothA 

Betr.: Schwierigkeiten bei der 
zahnärztl ichen Versorgung 
in der Ansta lt. 

Da ich einen Bericht überdie Schwie
r igkeiten bei der Zahnarztvormel
dung schreiben möchte, benötige 
ich dringend Erfahrungsbericht e 
von Leuten, die, trotz Vorme lder, 
mit starken Schmerzen, länger als 
zwei Wochen auf ihren Zahnarzt
termin warten mußten. 
Bitte schickt mir genaue Daten und 
Berichte an : 

Erik Fuchs 
Insassenvertreter Station 
JVA Berlin Tegel, SothA 



Hier TAL-bitte vvarten ... 
Schlagzeilen mit der Möglichkeit 
des halboffenen Vollzugs in der 
Nebenanstalt Plötzensee hat bisher 
nur Bubi Scholz gemacht. Erstaunt 
erfuhren viele Gefangene was in
nerhalb des Berliner Vollzugssy
stems alles möglich ist . Erstaunt 
deshalb, weil, wie zu lesen war, 
dies jedem Häftling mit den ent
sprechenden zeitlichen Vorausset
zungen offenstehe . Im März konnte 
die int eressierte Öffentlichkeit 
aus der Tagespresse erfahren, daß 
der Senat für Justiz mehr "Offenen 
Vollzug" will, mehr Haftplätze da
für geschaffen und die "Zeitenre
gelung" von z1•E>i auf drei Jahre 
erweitert hat. 
Eine feine Sache - so dachte sich 
der Häftling Andreas G., nachdem 
ihm sein Mittäter bereits im De
zember 85 einen Brief aus Plötzen
seeschickte. Andreas , Erststrafer , 
verbüßt seit dem 5.2.85 eine sechs
jährige Haftstr~fe und befand sich 
in der TA IV (Sozialtherapeutische 
Anstalt) in Tegel . Durch eine "2/3 
Abstellung" wird der Entlassungs
zeitpunkt zum 5.2.89 errechnet. 
Eine Rücksprache mit seinem Thera
peuten ergab, daß dieser e ine Ver-
1 egung nach P 1 ötzensee in den ha 1 b
offenen Vollzug nicht nur befür
wortet, sondern er setzte sich auch 
umgehend mit dem dortigen Leiter, 
Herrn Gerstner, in Verbindung . Nach 
einer pos it ~ven Auskunft schien 
einer Verlegung nichts mehr im We
ge zu stehen. 
Das "Verlegungsspiel" begann, denn 
nun mußte Andreas erfahren, daß er 
aus "verwaltungstechnischen Grün
den" nicht direkt aus der TA IV, 
sondern aus seinem "Stammhaus" der 
TA V nach Plötzensee überstellt 
werden müsse. Er wandte sich also 
an seinen früheren Gruppenleiter 
der Station 12 (Erststrafer) , Herrn 
Rippen, und führte am 10.1.86 ein 
Gesprächmit ihm. Sechs Wochen ver
gingen, .bis Andreas in der TA IV 
überraschend eröffnet ~wrde , daß 
ihn die TA V zwar wieder aufnehmen 
würde, der Teilanstaltsleiter, 
Herr Auer, einer Ver legung nach 
Plötzensee jedoch ablehnend gegen
überstehe. Ein Antrag zur Auf nahme 
in Haus 11, um Haus V aus dem Wege 
zu gehen, wurde abschlägig beschie
den . 
Da keine andere Möglichkeit mehr 
blieb, ließ sich Andreas am 
10 .3.86 nach Haus V zurückverlegen 
und stellte den Antrag auf eine 
Verlegung in den halboffenen Voll
zug . Der Gruppenleiter der Station 
12, Herr Rippen, hielt nochmals 
telefonische Rücksprache mit Herrn 
Gerstner in Plötzensee, erstellte 

für den Häft l ing e ine positive Be
fürwortung und räumte lediglich 
eine weitere zv1eimonatige "Beob
achtungszeit" ein . 
Als der Anwalt von Andreas "nach
faßte" erhielt er vom TAL, Herrn 
Auer , plötzlich eine widersprüch-
1 iche Auskunft . Eine Verlegung \vä
re nicht mögl ich, da der Häftling 
über keine "2/3 Abstellung" ver
füge . Nachdem der Häftling gegen 
diese offensichtliche Falschangabe 
heftig protestierte, - ohne diese 
Eint ragung wäre weder eine Auf 
nahme in Haus V, noch in Haus IV 
möglich gev1esen - , wurde sie prä
zisiert . Bei der Erstaufnahme in 
Haus V wäre zwar eine "2/3 Abstel 
lu ng " erfolgt, von Herrn Auer aber 
noch nicht abgezeichnet worden . 
Diesen Versuch, dem Häft 1 i ng "durch 
die ka lte Küche" eine Verlegung 
in den halboffenen Vollzug unmög
l ich zu machen, nat inzwischen die 
Leiterin der Sozialtherapeutischen 
Anstalt, Frau Dr . Essler, ein En
de bereitet, indem sie (!) nach
träglich die "2/3 Abstellung" un
terschrieb . 
Am 27 .3.86 wurde Andreas mitgeteilt , 
daß er bis zum Bescheid seines An
trags weiter warten müsse . Zur ge-

nauen Prüfung fehle in seiner Akte 
ein Strafregisterauszug, ein Ge
richtshelferbericht und die Ankla 
geschrift . Außerdem würde Herr 
Rippen beim "Meeting" gern seine 
Eltern (Fachjargon : Soz iale Bin
dungen) und seinen Bruder kennen
lernen - zur Beurteilung? Ein Ge
spräch mit dem TAL V am 2.4.86 er
brachte die gleichen Gründe warum 
er noch nicht mehr zum Ergebnis 
des Bescheids sagen könne. 
Hocherfreut hörten die Eltern von 
Andreas zum "Meeting" , am 13 .4.86, 
von Herrn Rippen, daß gegen ihren 
Sprößl i ng keine Beanstandungen vor
lägen, aus seiner Sicht einer Ver 
legung nichts entgegenstehe und er 
a 11 es m'!nschenmög 1 i ehe getan hätte . 
Die Entscheidung von Herrn Auer 
stehe an . 

Oie erhielt Andreas dann auch am 
15 .4.86, aber nicht wie er erwar
tet hatte . Eröffnet viUrde die Ab
lehnung des Antrags mündlich und 
ohne Angabe von Gründen . Dem s icht-
1 ich niedergeschlagenen Gruppenlei 
ter waren dieGründe selbstnicht be
kannt . Der Häft l ingmöge bitte war
ten, bis ihn Herr Auer zu einem 
persönlichen Gespräch zur Eröff
nung der Gründe vorlade (Bis zur 
Fertigstellung dieses Art ike ls am 
20 .5.86 fand das Gespräch nicht 
statt - Anm . d. Verf . ) . 
Verständlich, daß der Häftling, 
seine Eltern und sein Anwalt nicht 
länger l·larten wo llen noch werden . 
Der Anstaltsleiter, Herr Lange
Lehngut, wu rde inzwischen von dem 
Anwalt aufgefordert, für einen 
schrift lichen, rechtsmittelfähigen 
Besche id Sorge zutragen . Die Eltern 
von Andreas haben sich beim Sena
tor für Justi z über diesen Vorgang 
beschwert, und Andr eas hat ihn der 
Al-Abgeordneten Renate Künast mit
getei lt . 
Wer treibt hier eigentlich was für 
ein Spiel? Erst wird das Begehren 
des Häftlings vom 7. 1.86 an sechs 
~lochen lang geprüft und ohne An
gabe von Gründen abgelehnt; entge
gen der Erkenntnisse und Empfeh
lungen der Sozi altherapeutischen 
Anstalt. Sollte der Häft ling da
durch schon abgeschreckt werden, 
sich nach Haus V zurückverlegen zu 
lassen? Durchaus mög lich, denn auch 
der Anwalt des Häftlings wurde be i 
einem Telefongespräch von Herrn 
Auer gef ragt , warum Andreas nach 
Haus V "zurückgekehrt" sei, da ei
ne Verlegung von Haus IV aus mög
lich gewesen wäre . Fa lschangabe 
von Haus IV oder V? 
Dann wird ab 10.3.86 wieder "genau
estens" geprüft , um am 15 .4.86 zu 
einer weiteren Ablehnung zu kommen, 
deren Gründe dem Häft l ing nicht 
offengelegt werden . Wa r die erste 
Prüfung nicht genau genug? Oder 
hatte man die Hoffnung, doch noch 
einen schwerwiegenden Grund zu fin
den? Das versuchte Spiel mit der 
"2/3 Abstel lung" spricht für sich 
und auch die Heranziehung der An
klageschrift . Daraus wo llte man 
einen "Makel" , in Form e ines ein
gestellten Verfahrens , lesen . Als 
s ich Andreas auch davon nicht ein
schüchtern ließ, verschwand der 
Punkt wieder in der Versenkung . 

Mag sein, daßHerrAuer keinen Prä
zedenzfall in seinem Haus schaf
fen will und schon ga r nicht auf 
der Erststraferstation . Gerade in 
dieser Pseudoeinr ichtung , wo von 
15 Mann immer noch 14 auf Vol lzugs -
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Iockerungen warten und lieber heu
te als morgen Haus V entrinnen 
würden, könnte Andreas eine Sog
wirkung ausüben. Solch "hauspoli
ti sehe" Überlegungen mögen fü r Herrn 
Auer Wichtigkeit haben, für die 
Insassen ergeben sie das Gefühl 
von Willkür . 
"Der Senat will sich für eine Er
weiterung der Möglichkeiten zur 
Verlegung in diese Haftform, in 
der auch "Freigänger" untergebracht 
sind, einsetzen" , wa r im "Spandauer 
Volksblatt" zu lesen. Nachdem der 
Senat dies in der Öffentlichkeit 
mi tgetei 1 t hat , wäre es an der Zeit 
auch mal die Teilanstaltsleiter 
darüber zu informieren was der Se
nat will. 
Letzter Stand vor Redaktionsschluß: 
Am 21 . 5.86 erhielt Andreas G. die 
mündliche Begründungder Ablehnung . 
Sielautete schlicht: Bitte warten! 
Nach vier ~~naten im Haus V, vor 
seiner Verlegung nach Haus IV und 
nach den inzwischen vergangeneo 
zwei, befand der TAL V, daß der 
Häft l ing noch länger beobachtet 
werden müsse . Im Juli 86 könne er 
einen neuen Antrag einreichen. Die 
Frage was das bringen solle , außer 
drei weiteren Monaten Verwahrung, 
blieb unbeanwortet . 

-map-

NO SMOKING PLEA SE 

Keine Panik, noch ist das Tragen 
des wohlfeilen KleidungsstUcks 
- Smoking - in der TA V erlaubt. 
Vielmehr gibt es die Einrichtung 
eines Fernsehraumes für Nichtrau
cher zu vermelden. Ein freistehen
des Gruppenleiterbüro, auf Station 
3, wurde eigens dafür mit einem 
Fernseher und einer Zimmerantenne 
ausgestattet. Eine an und für sich 
löbliche Maßnahme, aber die "Pfer
defüße" sind nicht zu übersehen . 
Jahrelang hat man die Nichtraucher 
schlicht übergangen. Seit es sich 
abzeichnet, daß die Gerichte die 
medizinisch erwiesenen Gefahren 
des Passivrauchens als Grund für 
eine Einzelfernsehgenehmigung an
erkennen werden, tinden die Nicht
raucher gebührende Aufmerksamkeit. 
Jetzt wird schnell gehandelt, denn 
der Einzelfernseher ist immer noch 
das "ungeliebte Kind" . Sollten an
hängige Klagen in letzter Instanz 
abgewiesen werden, wird es interes
sant sein zu beobachten , was mit 
dem Nichtraucherfernsehraum pas
siert . Gründe, ihn wieder zu sch 1 i e
ßen , hat man immer bei der Hand. 
Allein die Frequentierung mit z~1ei 
Personen ist mager . 

S TE L LENANGEBOT- Job's fre i (i m) Haus 

Der Job eines Hausarbeiters ist im 
Vollzug nicht der Begehrteste . Oie 
Bezahlung ist nur sehr schlecht; -
die niedrigste Lohnstufe - jedoch 
ist noch kein Hausarbeiter an 
Überarbeitung ver- oder gestorben . 
Nun scheint aber das Haus IV gerade 
besondere Probleme in Bezug auf 
Tätigkeit und deren Stel lenbeset
zung zu haben . Sehe i nen doch gerade 
die Therapeuten diese Arbeitsstel 
len gerne in die Hände der anders
weitig arbeitenden Klienten geben 
zu wollen . Diese jedoch sind auf
grund der schon sehr schlecht be
zahlten Arbe it natürlich nicht sel1r 
begeistert auch ohne Bezahl ung 
die drei Hausarbeiterstellen aus
zufüllen . Nun ergabsich erst kürz
lich auf der Abteilung 2 der TA IV 
dieses Problem . 
"Uns mangelt es an Hausarbeitern", 
sagten eines Tages plötzlich die 
Gurus (Therapeuten), Herr Blumen
berg und Krämer; während einer ex
tra dafür einberufenen außerordent
lichen Pflichtvollversammlung . 
Erstmals, seit es Kerker - oder mo
derner ausgedrückt Vollzugsanstal 
ten - gibt, wird hier also den Ge
fangenen die Funktion der Arbeits
vermittlung und -aufteilung offi 
ziell übertragen. Die besagten 
Therapeuten forderten uns auf, das 
Problem der drei freien Arbeits-
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stellen selbst zu lösen. Auf un
seren Hinweis, daß es nicht unsere 
Aufgabe sei, die Funktion der Ar
beitsverwaltung zu boykottieren, 
wurde uns schlicht entgegengehal
ten, daß es unser Problem sei . 
Schließlich können die Therapeuten 
ja nicht mit einem Lasso die benö
tigten Hausarbeiter einfangen . 
Daher : Wirsuchen willige, billige, 
therapiebedürftige sowie auch kampf
erprobte Interessenten für drei 
Hausarbeiterstellen zum sofortigen 
Einsatz . Interessierte Bewerber 
(aber bitte nicht alle auf einmal! 
d. Red . ) melden sich umgehend per 
hier üb ! ichen Vormelder bei den Dip! . 
Psych . Herrn Blumenberg, Krämer. 
Frau Freitag, TA IV, Abt . 2, JVA Te
gel, Seidelstr. 39, 1000 Berlin 27. 
Wichtiger Hinweis der Redaktion! 
Wir hoffen, daß sich genug Berli
ner bewerben und die TA IV nicht 
gezwungen wird, auf die Kollegen 
aus Westdeutschland oder gar dem 
Königreich Bayern zurückzugreifen . 
Es mögen sich aber bitte, bitte 
nur arbeit.slose Strafgefangene 
melden . Für andere Arbeitslose be
steht leider keine Aussicht auf 
Aufnahme in Tegel, wie uns der 
Berliner Sen . f . Jus . versichern 
wird . 
W.K.G. ame d. Red. bekannt) 

Es darf dabei als Novum gelten, 
daß innerhalb eines Wohngruppen
vollzugs eine Einrichtung geschaf
fen wurde, die nur im "Umschluß
verfahren" genutzt werden kann . 
Jeweils von 17 . 30 Uhr bis 19.30 Uhr 
und von 20 Uhr bis 22 Uhr sind die 
Nichtraucher im TV - Raum einge
schlossen. 
Beachtenswert auch, daß die Te i 1 an
staltsleitung bisherige Anträge , 
die Fernsehfreunde während der 
Zählzeiten amWochenende im TV-Raum 
einzuschließen, mit dem Hinweis auf 
die Brandschutzbestimmungen abge
lehnt hat. Die Insassenvertreter 
sollten neue Anträge stellen, da 
hier offenbar eine Änderung einge
treten ist . 
Nicht zu vergessen - die Musiker 
in der TA V. Wurde ihnen letzten 
Monat noch ein Raum abgelehnt, hat 
ihnen die Teilanstaltsleitung nun 
vor Augen geführt wie Raum-, Zeit
und Aufsichtsprobleme gelöst ~'er
den können . Freie Gruppenleiterbü
ros gibt es noch genug. -ma _ 

Betr.: Rechtsberatung durch Mit
glieder des Berliner An
waltsvereins 

Liebe Mitgefangene! 
Der Berliner Anwaltsverein führt 
seit 1980 aufgründ der damaligen 
Hausverfügung Nr . 8/1980 Rechtsbe
ratungen durch . Interessierte An
wä lte suchen in einem regelmäßigen 
Turnus montagsdie fünf Teilanstal
ten (TA) auf und suchen dort bera
tungswillige Gefangene, die sich 
vorgerne 1 det haben, auf . Der Sch•;~er
punkt der angebotenen Beratung und 
eventuellen Rechtsbesorgung liegt 
nicht im Stra.frecht, sondern im 
Zivilrecht, also z. B. Familien-, 
Miet-, und Arbeitsrecht. 
Bitte nehmt das Angebot wahr . 
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§§§§§§§§§§§§§ Gleichheitsgrundsatz, weil in an - §§§§§§§§§§§§§§ gerung des Papiers muß vom Anstalts - §§§§§§§§§§§§§ 
§§§§§§§§§§§§§deren Knästen das Zeug ausgegeben §§§§§§§§§§§§§§leiter begründet werden. §§§§§§§§§§§§§ 
§§§§§§§§§§§§§wird (Knäste namen tlich angeben!).§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§ 
§§§§§§§§§§§§§So e rhält z. B. in Harnburg jeder §§§§§§§§§§§§§§ 4. Ausstattung des Haftraumes §§§§§§§§§§§§§ 
§§§§§§§§§§§§§Gefangene kosten 1 os: Kernseife, §§§§§§§§§§§§§§ . §§§§§§§§§§§§§ 
§§§§§§§§§§§§§Zahncreme, Ras; ersei fe, Rasier- §§§§§§§§§§§§§§ ~~ hast das Recht, de1 n~n ~aft~aum §§§§§§§§§§§§§ 
§§§§§§§§§§§§§ k 1 i ngen, Schuhcreme (beim Stations- §§§§§§§§§§§§§§ 1 n angemessenem Umfang m1 t e1 ge- §§§§§§§§§§§§§ 
§§§§§§§§§§§§§beamten),Zahnbürsten,Schnürsenkel, §§§§§§§§§§§§§§nen Sachen auszustatten(~ 19 Abs . §§§§§§§§§§§§§ 
§§§§§§§§§§§§§ Kanvn (auf der Kammer). Mindestens §§§§§§§§§§§§§§ 1 Satz 1 StVo 11 zG). ~s 1st an~r- §§§§§§§§'§§§§§ 
§§§§§§§§§§§§§wenn du keine Arbeit und daher§§§§§§§§§§§§§§ k~nnt, daß darun~er n1cht nur E1~- §§§§§§§§§§§§§ 
§§§§§§§§§§§§§auch kein Geld hast , kannst du§§§§§§§§§§§§§§ r1cht~ngsgegenstande und Dekorat~ - §§§§§§§§§§§§§ 
§§§§§§§§§§§§§auch wie folgt argumentieren: §§§§§§§§§§§§§§onsobJekt~, sonder~ auch ele~t~1 - §§§§§§§§§§§§§ 
§§§§§§§§§§§§§ . . §§§§§§§§§§§§§§ sch: Gerate oder Kuchenutens 1l1en §§§§§§§§§§§§§ 
§§§§§§§§§§§§§ Da 1 c~ unverschu~ det a rbelts- §§§§§§§§§§§§§§ gehoren. Dem Recht auf Ausst~ ttung §§§§§§§§§§§§§ 
§§§§§§§§§§§§§ lo~ b1n, steht m1r kostenlos §§§§§§§§§§§§§§des Haftraumes muß auch "e1n An-§§§§§§§§§§§§§ 
§§§§§§§§§§§§§ S~1fe, Zahncreme (etc.) z~. §§§§§§§§§§§§§§ spruch auf Ei nka~f zulässiger Aus-§§§§§§§§§§§§§ 
§§§§§§§§§§§§§ D1 es ~eruht auf. der a 11 geme1- §§§§§§§§§§§§§§ stattungsgegens tande entsprechen" §§§§§§§§§§§§§ 
§§§§§§§§§§§§§ nen Fur~orge~fl1 cht der. An- §§§§§§§§§§§§§§ ( OLG Zweibrücken v. 12. 2. 1986) . §§§§§§§§§§§§§ 
§§§§§§§§§§§§§ stalt, fur me1ne Gesundhe1t zu§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
§§§§§§§§§§§§§ sorgen (§56 StVol1zG) . §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§Häufig argumentieren die Anstalten§§§§§§§§§§§§§ 
§§§§§§§§§§§§§ .. . §§§§§§§§§§§§§§ . . . §§§§§§§§§§§§§ 
§§§§§§§§§§§§§ 3. Gegenstande d~r fortbl1dung und§§§§§§§§§§§§§§ dam~t~ daß du d1e Sachen gar n1cht §§§§§§§§§§§§§ 
§§§§§§§§§§§§§ FrelZettbeschafh gung §§§§§§§§§§§§§§ b~not1gs~ (darauf konmt es aber§§§§§§§§§§§§§ 
§§§§§§§§§§§§§Wenn es um Bücher, Bastelmaterial, §§§§§§§§§§§§§§~~~ht ~~~ig;~c~:~levvom 1~82 7 i~ä~~- §§§§§§§§§§§§§ 
§§§§§§§§§§§§§ Schreibmateri a 1 , Pflanzen, Blumen §§§§§§§§§§§§§§Ode damit daß du ~chon · s~ vi e 1 ~ §§§§§§§§§§§§§ 
§§§§§§§§§§§§§etc . geht , kannst du dich auf das§§§§§§§§§§§§§§Sac~en auf deiner Zelle hättest§§§§§§§§§§§§§ 
§§§§§§§§§§§§§ Strafvo 11 zugsgesetz berufen: §§§§§§§§§§§§§§ und diese zu unübers; cht 1; eh würde §§§§§§§§§§§§§ 
§§§§§§§§§§§§§ .. . §§§§§§§§§§§§§§ .. . . . §§§§§§§§§§§§§ 
§§§§§§§§§§§§§ § 70 StV~ll zG gewahrt m1 r das§§§§§§§§§§§§§§ Begrunde. dann, daß~, ~ser Ges1 chts- §§§§§§§§§§§§§ 
§§§§§§§§§§§§§ Recht, .. 1n angel!lessenem Umf~ng §§§§§§§§§§§§§§ pu~kt n 1 cht a ~ 1e 1 n1 ger Maßs ~b §§§§§§§§§§§§§ 
§§§§§§§§§§§§§ Gegenstande, d1e. de~ Fortb~_l- §§§§§§§§§§§§§§ de1nes Lebens ~n der Ansta 1 t se1 n §§§§§§§§§§§§§ 
§§§§§§§§§§§§§ d~ng oder. der Fre1ze1 tbe~chaf- §§§§§§§§§§§§§§darf und __ daß d~1ne Z~ll e sehr __ wo~ 1 §§§§§§§§§§§§§ 
§§§§§§§§§§§§§ t~gung d1enen, zu bes1t~en. §§§§§§§§§§§§§§noch zu uberbl1cken 1st. Im ubr1 - §§§§§§§§§§§§§ 
§§§§§§§§§§§§§ ~1e _Ausw~hl de~ Gegenstande§§§§§§§§§§§§§§ gen : §§§§§§§§§§§§§ 
§§§§§§§§§§§§§ 1s~ 1n me1n Belleben gestellt§§§§§§§§§§§§§§ Genehmigungen zur Oberlassung§§§§§§§§§§§§§ 
§§§§§§§§§§§§§ (s1ehe dazuOLG Koblenz ZfStrVo§§§§§§§§§§§§§§ eigener Habe sollen nach den§§§§§§§§§§§§§ 
§§§§§§§§§§§§§ 1980 , S . 190) · §§§§§§§§§§§§§§ in § 81 StVollzG normierten§§§§§§§§§§§§§ 
§§§§§§§§§§§§§ Norma 1 e rweise mußt du diese Sachen§§§§§§§§§§§§§§ Grundsätzen großzügig ertei 1t §§§§§§§§§§§§§ 
§§§§§§§§§§§§§auf e i gene Kosten anschaffen. Ko-§§§§§§§§§§§§§§ werden (OLG Frankfurt in§§§§§§§§§§§§§ 
§§§§§§§§§§§§§ s ten 1 os kannst du jedoch mindestens §§§§§§§§§§§§§§ ZfStrVo 1979, S. 187). In so- §§§§§§§§§§§§§ 
§§§§§§§§§§§§§Schrei bmateria 1 von der Ansta 1t §§§§§§§§§§§§§§ fern ist die Ab 1 ehnung meines§§§§§§§§§§§§§ 
§§§§§§§§§§§§§verlangen, wenn du dafür kein Geld§§§§§§§§§§§§§§ Antrages vom . .. durch die An-§§§§§§§§§§§§§ 
§§§§§§§§§§§§§hast: §§§§§§§§§§§§§§ sta lt/der Ses eh 1 uß der Ans ta 1 t, §§§§§§§§§§§§§ 
§§§§§§§§§§§§§ A de Pflicht de A ta 1 t §§§§§§§§§§§§§§ den Gegenstand . . . zur Habe zu§§§§§§§§§§§§§ 
§§§§§§§§§§§§§ u~ r Ve keh m. rt Pnes nen' §§§§§§§§§§§§§§ nehmen' rechtswidrig. §§§§§§§§§§§§§ 
§§§§§§§§§§§§§ me1nen r r 1 rso.. §§§§§§§§§§§§§§ . §§§§§§§§§§§§§ 
§§§§§§§§§§§§§ außerhalb der Anstalt zu for-§§§§§§§§§§§§§§Mitgeteilt von : §§§§§§§§§§§§§ 
§§§§§§§§§§§§§ der~ ( §_ 23 Satz . 2 StVo 11 ~G), §§§§§§§§§§§§§§ . §§§§§§§§§§§§§ 
§§§§§§§§§§§§§ erg1bt s1c_h auc~ d1e Verpf~ 1ch- §§§§§§§§§§§§§§Prof. Dr. ~ohann~s Fe~~~, Straf-§§§§§§§§§§§§§ 
§§§§§§§§§§§§§ tung, f1 nanz1 e 11 e Barrteren §§§§§§§§§§§§§§ vo 11 zugsarchw, Unwers 1 tat Bremen. §§§§§§§§§§§§§ 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§~§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§\§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
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tiAFT~ECHT 

BtMG § 29 Abs. 1, Abs. 3 Nr . 4 (Kein besonders schwe
rer Fall des Handelstreibens mit Btm \·legen fehlenden 
Inlandsbezug der Tat) 

EIN BESONDERS SCHWERER FALL DES HANDELSTREIBENS MIT 
BTM KANN AUCH BEI EINER GESAMTMENGE VON HASCHISCH, 
DIE MINDESTENS 150g THC ENTHÄLT , DANN VERNEINT WERDEN , 
WENN DIE TAT KEINERLEI INLANDSBEZUG HAT. 

LG Kleve, Urt. v. 14.8. 1985 - 1 I 12/85 

AUS DEN GRüNDEN: 
IV. Nach dem festgestellten Sachverhalt hat sich der 
Angekl . eines Vergehens des Handelstreibens mit Can
nabis -Harz gemäß § 29 Abs. 1 Nr . 1; 3; 1 BtMG schul
dig gemacht. Er hat nämlich um einer Vermittlungspro
vision von insgesamt 10 g Kokain \oJillen, also eigen
nützig, den Umsatz von BtM dadurch gefördert, daß er 
den Ankauf von 15 kg Haschisch durch M. von seinem 
Dealer vermittelt hat. Als einen besonders schweren 
Fall i. S. d § 29 Abs . 3 Nr. 4 BtMG hat die Kammer 
die Tat nicht angesehen . Zwar hatte das Haschisch 
nach ihrer Oberzeugung einen Mindest-THC-Gehalt von 
1%. Die Gesamtmenge von 15 kg Hasch isch enthielten 
also mindestens 150 g THC , mithin das 20-fache der 
nicht geringen Menge im Sinne dieser Vorschrift. Ei 
nen besonders schweren Fall hat die Kammer dennoch 
verneint, weil die Tat keinerlei Iniandsbezug hatte . 
Der Angekl . hat nämlich ein Rauschgiftgeschäft wi 
schen einem Franzosen und einem Niederländer in den 
Niederlanden vermittelt: Das Geschäft sollte in den 
Niederlanden stattfinden . Das angekaufte Rauschgift 
sollte nicht nach Deutschland, sondern vermutlich von 
M. nach Frankreich eingeführt werden . Nur aufgrund 
der Tatsache , daß der Angekl. deutscher Staatsange
höriger \·lar und die niederländischen Behörden ihn un
ter Beifügung der Tatprotokolle nach Deutschl and ab
geschoben haben, wurde er hier für diese Tat verur
teilt. Diesem Umstand hat die Kammer solches Ge\•Jicht 
beigemessen, daß die Tat trotz der Menge des Gehan
delten Haschisch nicht als besonders schwerer Fall 
gewertet wurde . 

Mitgeteilt von RA trnst Johann , Bonn 

Entnommen aus STRAFVERTEIDIGER, 6. Jahrgang, Heft 3, 
März 1986 

BtMG § 36 (Reststrafenaussetzung vor VerbüBung der 
Hälfte der erkannten Freiheitsstrafe) 

EINE AUSSETZUNG DER RESTSTRAFE KANN NACH DURCHGEFÜHR
TER THERAPIE AUCH DANN ERFOLGEN, WENN DURCH DIE AN
RECHNUNG DER BISLANG VERBOSSTEN FREIHEITSSTRAFE NOCH 
NICHT DIE HÄLFTE DER ERKANNTEN STRAFE VERBüSST IST. 

OLG Celle, Beseht . v. 27 . 12 . 1985 - 1 Ws 276/85 

AUS DEN GRÜNDEN: 
Der Bf . ist vom Landgericht wegen Handeltreibens mit 
Haschisch in nicht geringen Mengen in drei Fällen zu 
einer Gesamtfreiheitsstrafe von 2 J . und 6 M. verur
teilt worden . In Untersuchungshaft hat er sich vom 
14 . 11 . 1983 bis zum 15 . 12 . 1983 befunden . Im Zeitraum 
vom 16. 5. 1984 bis zum 15.2. 1985 nahm er an einer Ab
hängigkeitstherapie in der B. -Klinik, einem Fachkran
kenhausfOr Suchtkranke, teil . Mit Beschl. v. 1.6 . 1985 
hat das erkennende Gericht rechtskräftig entschieden, 
daß die Zeit dieser Behandlung auf die Freiheitsstra
fe voll angerechnet wird. Insgesamthat der Verurteil
te damit ca . 10 Monateder anerkannten Strafe verbüßt. 
Mit dem angefochtenen Beschl . hat das LG den Antrag 
des Verurt . auf Aussetzung der Vollstreckung der Rest
freiheitsstrafe aus rechtlichen Gründen abgelehnt . 
Die Ablehnung der Reststrafenaussetzung hat die Strk 
in Obereinstimmung mit einem Teil der Rspr . und Lit . 
damit begründet, eine Reststrafenaussetzung komme nur 
unter der vorliegend nicht gegebenen Voraussetzung in 
Betracht, daß der Verurteilte bei Anrechnung der Be
handlungszeit in einer dem § 36 Abs. 1 Satz 1 BtMG 
entsprechenden Therapieeinrichtung wenigstens die 
Hälfte der Freiheitsstrafe verbüßt habe . Denn andern
fa 11 s lvOrde der betäubungsmittelabhängige Straftäter 
gegenüber anderen Verurteilten eine sachlich nicht 
gebotene Bevorzugung erfahren und wäre der verurteil
te Betäubungsmittelabhängige, der sich freiwillig ei
ner Therapie unterziehe, auch bessergestellt als der
jenige, der nach den Vorschriften der§§ 63 ff . StGB 
zwangsweise untergebracht werde; § 67 Abs . 5 StGB aber 
lasse - jedenfalls nach h. M. in der Rspr . - eine 
Strafaussetzung vor Verbüßung der Hälfte der Strafe 
nicht zu . 
Der Senat teilt diese Auffassung nicht . Eine Ausset
zung der Reststrafe kann nach durchgeführter Behand
lung auch dann erfolgen, wenn durch die Anrechnung 
noch nicht die Hälfte der erkannten Strafe verbüßt 
ist (so auch OLG Frankfurt, Beschl. v. 8.1.1985 - 3 Ws 
1019/84- m. w. N. ) . Die gegenteilige Auffassung 
(vgl . LG Nürnberg-Fürth NStZ 1984, 185; OLG Nürnberg 
MDR 1984, 514; Katholnigg NStZ 1981, 417, 419; Körner, 
Betäubungsmittelrecht, i . A. , Rdnr . 3 zu§ 36) findet 
bereits im Wortlaut der Sonderbestimmung des § 36 
BtMG, der unabhängig von den allgemeinen Regeln des 
Strafgesetzbuchs einen besonderen Aussetzungstatbe
stand enthält, keine Stütze . § 36 BtMG verweist le
diglich auf die §§ 56a bis 56g StGB , nicht jedoch 
auch auf den § 57 StGB . Hätte der Gesetzgeber, dem 
die Problematik des § 67 Abs . 5 StGB bekannt gewesen 
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ist, eine Strafaussetzung zur Bewährung bei einem dro
genabhängigen Täter von einer Mindeststrafe abhängig 
machenwollen, hättesich eine Verweisung auf§ 57 Abs . 1 
und Abs . 2 StGB aufgedrängt. Auch die Formulierung 
des Gesetzestextes in § 36 Abs . 1 S. 2 BtMG "oder ist 
eine Behandlung in der Einrichtung zu einem früheren 
Zeitpunkt nicht mehr erforderlich", die sich nicht an 
die Formulierung des § 67 StGB anlehnt, deutet auf 
den beabsichtigten Verzicht einer Mindeststrafverbü
ßung hin . Dem entspricht es, daß nach dem Wortlaut 
von § 36 Abs. 2 BtMG unter den dort genannten Voraus
setzungen sogar eine Aussetzung einer gesamten Frei 
heitsstrafe ohne eine Anrechnung und ohne zeitliche 
Schranke zulässig erscheint . 

Daß in den §§ 35 ff. BtMG zwar keine ungerechtfertigte 
Bevorzugung drogenabhängiger Straftäter, wohl aber 
eine den Besonderheiten der strafrechtlichen und der 
notwendigen therapeutischen Behandlung dieses Täter
kreises zur Wiedereingliederung in die Gesellschaft 
Rechnung tragende Sonderstellung des therapiewilligen 
drogenabhängigen Täters beabsichtigt ist, wird von 
Kreuzer (a. a. 0. ) überzeugend dargelegt . Auch die 
Erwägung, daß der Erfolg einer Therapie durch an
schließende StrafverbüBung erheblich gefährdet würde 
und daß im übrigen der Anwendungsbereich des § 36 
Abs . 1 BtMG auf Strafe über zwei Jahre eingeengt wür
de, spricht dagegen , eine Strafaussetzung zur Be
währung nach § 36 Abs. 1 BtMG von der Verbüßung min
destens der Hälfte der Strafe abhängig zu machen . Im 
übrigen ist der Senat der Auffassung, daß auch für 
den Fall die Regelung des § 36 Abs . 1 S. 3 Bti~G ent
sprechend anzuwenden ist, daß - wie hier - eine Zu
rückstellung der Vollstreckung nicht erfolgen konnte, 
wei 1 bei Einleitung der Strafvollstreckung die vor dem 
Hauptverhandlungstermin begonnene Therapie bereits ab
geschlossen war. Auch in einem solchen Fall richten 
sich die Zulässigkeitsvoraussetzungen einer Reststraf
aussetzung zur Bewährung nach § 36 BtMG und nicht 
nach §57 StGB, obgleich die hier vorliegende Fall
konstellation nicht ausdrück! ich in der Vorschrift des 
§ 36 BtMG geregelt ist; andernfalls wäre der bereits 
vor der Verurteilung zur Therapie motivierte drogen
abhängige Straftäter grundlos schlechtergestellt als 
der erst nach der Verurteilung therapiewillige Täter . 
Diese Auffassung findet ihre Stütze in dem sich aus 
§ 36 Abs . 3 BtMG ergebenden Rechtsgedanken ' der An
rechenbarkeit von Therapiezeiten vor Zurückstellung 
der Vollstreckung bzw. ohne Zurückstellung der Voll
streckung sowie in dem§ 36 Abs . 2 BtMG zugrundelie
genden Rechtsgedanken der Möglichkeit der Aussetzung 
auch einer gesamten Strafe - wenn auch nach Zurück
stellung der Vollstreckung - bei Nichtanrechnung von 
Therapiezeiten (etwa mange ls Anrechenbarkeit) und 
steht im Einklang mit Sinn und Zweck der Novellierung 
des BtMG. 

Hiervon ausgehend konnte der Senat hinsichtlich der 
noch nicht erledigten Freiheitsstrafe aus dem Urteil 
des LG als erforderliche Sachentscheidung die Ausset
zung der Reststrafe anordnen, da die Anhörung sämt
licher Verfahrensbeteiligter erfolgt ist und im Falle 
des Verurteilten nach erfolgreicher Behandlung in 
Übereinstimmung mit der StA und der Therapieeinrich
tung verantwortet werden kann zu erproben, ob dieser 
keine Straftaten mehr begehen wird . Es besteht eine 
berechtigte Chance, daß der Verurteilte ausreichend 
vorbereitet ist, in Freiheit ohne Drogen zu leben und 
seine Nachsorgebehandlung selbst zu steuern . 

Mitgeteilt von RA Dr . Reinhold Schlothauer, Bremen 

StPO §§ 112, 116, 116a (Berücksichtigung der Straf
erwartung bei der Prüfung von Fluchtgefahr) 

DIE HöHE DER ZU ERWARTENDEN FREIHEITSSTRAFE IST BEI 
DER BEURTEILUNG VON FLUCHTGEFAHR NICHT NACH DEM AB
STRAKTEN STRAFRAHMEN ZU ERMITTELN, SONDERN UNTER BE
RüCKSICHTIGUNG DER UMSTANDE DES EINZELFALLES EIN
SCHLIESSLICH EINER IN BETRACHT KOMMENDEN STRAFAUSSET
ZUNG. 

GRONDE: 
Der Bf. ist aufgrund der in der Anklageschrift ange
gebenen Beweismittel dringend verdächtig, versucht zu 
haben, den Zeugen I. durch einen Messerstich in den 
Bauch zu töten , ohne Mörder zu sein (§§ 212, 22 , 23 
StGB). Das AG hat wegen dieser Tat den im Beschlußte
nor genannten Haftbefehl gegen den Angesch. erlassen . 
Im Haftprüfungstermin v. 9.12.1985 hat das LG den An
trag des Angesch. auf Haftverschonung abgelehnt und 
Haftfortdauer angeordnet . Die gegen diesen Beschluß 
des LG gerichtete Beschwerde hat Erfolg . 
Zvtar muß der Anges eh. wegen der Schwere des ihm zur 
Last gelegten Verbrechens mit einer erheblichen Frei
heitsstrafe rechnen. Jedoch \'tird diese, auch wenn das 
Jugendstrafrecht keine Anwendung finden sollte, ange
sichts der bisherigen Unbestraftheit des Angesch. im 
unteren Bereich des nach§§ 212, 23, 49 StGB von 2 
Jahren bis zu 11 Jahren und 3 Monaten reichenden Straf
rahmens liegen. Hinzu kommt, daß voraussichtlich die 
Vollstreckung des letzten Drittels der Freiheitsstra
fe zur Bewährung ausgesetzt werden l'lird . Unter diesen 
Umständen kann nicht davon ausgegangen werden , daß 
die Eltern des Angesch . die von ihnen als Sicherheits
leistung angebotene Summe von 10.000,-- DM zu opfern 
bereit \'iären , nur um ihrem Sohn die eventuelle Straf
verbüßung zu ersparen . Bei den offensichtlich festen 
familiären Bindungen des Angesch . ist auch nicht zu 
befürchten, daß er ohne Rücksicht auf die Ersparnisse 
der Eltern flüchten würde . Schließlich müßte er bei 
einer Flucht in seine Heimat auch dort mit Strafv~r
hüßung rechnen, zumal sich die Tat gegen einen tür
kischen Staatsangehörigen richtete . 
Die nach §§ 116, 116a StPO angeordneten Maßnahmen be
gründen deshalb die Erwartung, daß der Zweck der Un 
tersuchungshaft auch durch sie erreicht werden kann. 

Hitgeteilt von RA Michael Banhardt, Berl in 

Anm. d. Red .: Zum "Haftgrund der Straferwartung" vgl . 
Schwenn StrVert 1984, 132. 

Entnommen aus STRAFVERTEIDIGER; 6. Jahrgang , Heft 3, Entnommen aus STRAFVERTEIDIGER, 6. Jahrgang, Heft 3, 
~1ärz 1986 März 1986 
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§ 3 StVollzG 
(ANKLOPFEN DES VOLLZUGSBEDIENSTETEN AN DER HAFTRAUM
TOR) 

1. Aus§ 3 Abs. 1 StVollzG ergibt sich die Verpflich
tung, auf angemessene Umgangsformen zwischen den 
Vollzugsbediensteten und den Gefangenen hinzuwir
ken. 

2. Außerhalb des Voll zuges entspricht es den allge
meinen Regeln der Höflichkeit, vor Betreten von 
bewohnten Räumen anzuklopfen . 

3. Insbesondere vor Betreten von Einzelhafträumen er
scheint ein solches Verhalten in der Regel auch im 
Strafvollzug als geboten . 

4. Die Sicherheit und Ordnung der Anstalt wird durch 
ein Anklopfen vor dem Betreten des Haftraumes je
denfalls nicht beeinträchtigt. 

5 . Oberraschende Haftraumkontre 11 en werden dadurch in 
ihrer Wirksamkeit nicht beeinträchtigt. 

Beschluß des Landgerichts Sielefeld vom 26.11 . 1985 
- 15 Vbllz 94/85 -

Entnommen aus INFO ZUM STRAFVOLLZUG IN PRAXIS UND 
RECHTSPRECHUNG, 2. Jahrgang, Heft 9, Januar 1986 

§ 7 StVollzG 
(INHALT DES VOLLZUGSPLANS - ANFECHTUNG DES VOLLZUGS
PLANS) 

1. Eine richtungs\'Je isende Vorentscheidung über die Ge
währung von Vollzugslockerungen im Vo l lzugsplan 
(hier: Einhol ung eines kriminalprognostischen Gut
achtens zu einem späteren Zeitpunkt) ist eine Maß
nahme zur Regelung einer einzelnen Angelegenheit 
auf dem Gebiet des Strafvollzugs und unterliegt 
daher der Anfechtung nach § 109 StVollzG. 

2. Die Aufstellung des Vollzugsplans unterliegt dem 
pflichtgemäßen Ermessen der Justizvollzugsanstalt. 

3. Die gerichtliche Oberprüfung unterliegt dabei den 
durch§ 115 Abs. 5 StVollzG gezogenen Grenzen . 

4. Die Bestimmung einer Oberprüfungsfrist von einem 
Jahr nach § 7 Abs . 3 StVollzG ist nicht zu bean
standen , wenn die Jus tizvollzugsanstalt bei Ein
tritt eines besonderen Ereignisses auch eine vor
zeitige Oberprüfung vornehmen will. 

Beschluß des Oberlandesgerichts Celle vom 11.10.1985 
- 3 Ws 507/85 (StrVollz) -

Entnommen aus INFO ZUM STRAFVOLLZUG IN PRAXIS UND 
RECHTSPRECHUNG, 2. Jahrgang, Heft 11 , März 1986 

Kammergericht - Beschluß 

In der Strafvollzugssache 

des Strafgefangenen ... 
zur Zeit in Strafhaft in der Justizvollzugsanstalt 
Tegel, 1A Il 

wegen Anhörung des Anstaltsleiters 

hat der 5. Strafsenat des Kammergerichts in Berlin in 
der Sitzung vom 6. März 1986 beschlossen : 

Die Rechtsbeschwerde des Gefangenen gegen den Be
schluß des Landgerichts Berlin - Strafvollstrek
kungskammer- vom 6. November 1985 wird verworfen. 
Der Gefangene hat die Kosten seines Rechtsmittels 
zu tragen. 

Aus den Gründen: 

Der Gefangene hat am 17. August 1985 beantragt, dem 
Gesamtanstaltsleiter der Strafanstalt Tegel zu einem 
Gespräch vorgeführt zu werden. Diese Vorführung ist 
ihm durch den Leiter der Anstalt mit Bescheid vom 
26. August 1985, der dem Antragsteller am selben Tag 
mündlich eröffnet worden ist, mit der Begründung ab
gelehnt worden, er habe keinen Rechtsanspruch darauf, 
den Gesamtanstaltsleiter zu sprechen und müsse sich 
mit einem Gespräch bei dem Teilanstaltsleiter begnü
gen. 
Mit seiner Rechtsbeschwerde beanstandet der Gefangene 
das Verfahren und rügt Verletzung sachlichen Rechts . 
Die Rechtsbeschwerde ist zulässig, weil sie die Vor
aussetzungen des § 116 Abs. 1 StVollzG erfüllt . Denn 
es ist geboten, zur Fortbildung des Rechts die Frage 
zu prüfen, obdiedem Anstaltsleiter nach§ 108 Abs . 1 
StVollzG auferlegten Pflichten den Teilanstaltsleitern 
übertragen we~den können. 
1. Die Verfahrensrüge ist unzulässig, weil der Gefan
gene die den Mangel enthaltenden Tatsachen nicht ord
nungsgemäß ausgeführt hat (§ 118 Abs. 2 Satz 2 
St VollzG). 
2. Die Sachrüge ist unbegründet. 

Selbst wenn man mit dem Gefangenen davon ausgeht, daß 
der in § 108 Abs . 1 StVollzG bezeichnete Anstaltslei
ter der bestellte Gesamtanstaltsleiter ist, weil er 
als Repräsentant die Anstalt gegenüber jedermann nach 
außen vertritt (vgl . Calliess/Müller-Dietz, StVollzG 
3. Aufl., § 156 Rdn. 2), so wird das in § 108 Abs. 1 
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StVollzG normierte Recht des Gefangenen dadurch , daß 
er an den Teilanstaltsleiter verwiesen wird, grund
sätzlich nicht verletzt . Vielmehr wird damit nicht 
nur den organisatorischen Bedürfnissen bei größeren 
Vollzugseinrichtungen, sondern auch den besonderen 
Interessen der Gefangenen Rechnung getragen . Denn der 
Tellanstaltsleiter hat grundsätzlich eine größere 
Nähe zu den entscheidungserheblichen Sachverhalten 
als der Gesamtanstaltsleiter (vgl . Schuler in : Schwind/ 
Böhm, StVollzG, § 108 Rdn . 3) . Daßdem Gesamtanstalts
leiter eine Delegations- (Mandats- ) Befugnis auch auf 
Beamte des gehobenen Dienstes im inneren Bereich der 
Anstalt zusteht, ergibt sich sowohl aus § 156 Abs . 1 
Satz 2 StVollzG als auch aus § 154 Abs. 1 StVollzG 
(vgl. Rotthaus in: Schwind/Böhm aaO. , § 156 Rdn . 5, 6; 
BT-Dr 7/918 S. 96 , 97) . Seine Alleinverantwortung 
nach innen ist nicht zwingend vorgeschrieben, auch 
wenn er bei Delegation seiner Befugnisse die Verant
wortung für den gesamten Vollzug nicht ausschließen 
kann (§ 156 Abs . 2 Satz 1, 2 StVollzG; Call iess aaO. , 
§ 156 Rdn . 5) . Mit dieser Regelunghatder Gesetzgeber 
zum Ausdruck gebracht, daß in einem behand lungsorien
tierten Vollzug um der Effektivität des Voll zugs wil
len den behandlungsnäheren Bediensteten Entschei
dungskompetenzen übertragen werden sol len (vgl. Cal 
liess aao., § 156 Rdn . 2). 
Der Senator für Justiz hat, wie gerichtsbekannt ist, 
durch eine allgemeine Verfügung vom 5. Dezember 1976 -
Just 4402- V/8 - die Durchführung der regelmäßigen 
Sprechstunden an die Teilanstaltsleiter übertragen 
(vgl. auch Nr . 4 der VV zu § 156 StVollzG) . ßie An
sicht des Gefangenen, der Senator für Justiz habe 
jedenfa lls insoweit kein Recht, tätig zu werden, ist 
unzutreffend . Denn da die Aufsichtsbehörde durch die 
Delegation unmittelbar betroffen ist, muß sie derarti 
ge Entscheidungen mittragen. Zur Gewährleistung der 
parlamentarischen Verantwortung des Mi nisters für 
sein Ressort darf durch die verantwortungsverschieben
de Aufgabenübertragung kein weisungsfreier Raum ent
stehen . Deshalb kann eine Erweiterung der Aufsichts
pfli cht und Verantwortung im allgemeinen nicht ohne 
Zustimmung der Aufsichtsbehörde, wie sie in Nr . 4 VV 
aao. angeordnet worden ist, erfolgen (vgl . Rotthaus 
aao. , § 156 Rdn . 6; a.A. Cal l iess aao., § 156 Rdn . 5). 
Dadurch werden die Organisationsgewalt des Anstalts
leiters und seine De legationsbefugni s nicht unange
bracht eingeschränkt . Dafür, daß die Aufsichtsbehörde 
die Verfügung vom 5. Dezember 1976 ohne Beteiligung 
des Gesamtanstaltsleiters erlassen oderihn von seiner 
auch auf diesem Gebiete liegenden Entscheidungsbefug
nis ausgeschlossen hat, liegen keine Anhaltspunkte 
vor . Das Gegentei l wird durch di e von dem Anstalts
leiter erlassene Hausordnung bewiesen . In ihr wird 
dem Gefangenen ausdrücklich das Recht zugestanden, 
sich gegen Maßnahmen des Teilanstaltsleiters bei ihm 

36 'der lichtblick' 

als Gesamtanstaltsleiter und gegen seine Maßnahmen 
beim Senator für Justiz zu beschweren. Be i der Bin
dung des Gesamtanstaltsleiters an eine Weisung der 
Aufsichtsbehörde handelt es sich im übrigen lediglich 
um einen behördeninternen Vorgang ohne unmitte lbare 
Regelungswirkung gegenüber dem Betroffenen . Gericht
lich anfechtbar (§ 109 StVollzG) ist daher nicht das 
Votum der Aufsichtsbehörde, sondern allein die Maß
nahme des Anstaltsleiters, in die aufgrund der behör
deninternen Bindungswirkung die Entscheidung der Auf
sichtsbehörde eingeht (vgl. zum Gesamtkomplex : KG, 
Beschluß vom 9. Mai 1985 - 5 Ws 100/85 Vollz-; 
ZfStrVo 84, 370, 372; OLG Bremen, Beschluß vom 23. 
September 1982- Ws 146/82 (BL 205/82) ; OLG Karlsruhe, 
ZfStrVo SH 79, 70; Franke in: ZfStrVo 78, 187, 191). 
2. § 108 Abs. 1 StVoll zG über das Recht des Gefangenen 
sich mit Beschwerden u. a. an den Anstaltsleiter wen
den zu können, hat davon abgesehen, gesonderte Rege
lungen für das schriftliche oder mündliche Yorbringen 
zu treffen. Es zeigt auch nicht auf, wann und unter 
welchen Umständen der Gefangene über den Tei lanstalts
leiter oder unter dessen Umgehung durch den Gesamtan
staltsleiter persönlich anzuhören ist. Das Schweigen 
des Gesetzes läßt aber nicht den Schluß zu, der Ge
fangene habe ein Recht auf jederzeitige Anhörung 
durch den Gesamtanstaltsleiter. Denn bei der Vielzahl 
der Gefangenen und des damit verbundenen großen Auf
gabenkreises wäre er schon organisatorisch nicht in 
der Lage, jeden Gefangenen zu jeder beliebigen Zeit 
zu empfangen . Deshalb sind Teilanstaltsleiter bzw. 
Gesamtanstaltsleiter in Ausübung ihres pflichtgemäßen 
Ermessens berechtigt, die sofortige ARhörung des Ge
fangenen durch den Gesamtanstaltsleiter auf fälle zu 
beschränken, die für den Gefangenen von besonderer Be
deutung sind (vgl . OLG Nürnberg, ZfStrVo SH 79, 93; 
Calliess aaO. , Rdn . 4, Schuler aaO., Rdn . 3, Grunau/ 
Tiesler , StVo l lzG 2. Aufl .• Rdn . 2, jeweils zu§ 108; 
BT-Dr 7/918, S. 83) . Auch dann kann regelmäßig gefor
dert werden, daß vor der Vorsprache bei dem Gesamt
anstaltsleiterder Teilanstaltsleiter den Gefangenen 
zunächst anhört, um den Gesamtanstaltsleiter sach
kundig auf das Gespräch vorbereiten zu können . Da 
durch wird zugleich die Möglichkeit eröffnet, daß sich 
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durch die Vorklärung eine weitere Rücksprache bei dem 
Gesamtanstaltsleiter erübrigt, weil der Gefangene 
bei dem Vorgespräch zufriedengestellt werden konnte . 
Dieses Vorgespräch darf aber keinesfalls den Wunsch 
des Gefangenen, sofern er nicht wegen Mißbrauchs zu-

' rückzuweisen ist, verhindern, den Gesamtanstaltslei 
ter persönlich zu sprechen {vgl . Schul er aao. , Rdn. 3, 
Calliess aao. , Rdn . 4, Grunau/Tiesler aao . • Rdn . 2, 
Schmidt in AK, StVollzG 2. Aufl., Rdn. 6, jeweils zu 
§ 108) . 
Nach §§ 121 Abs . 4 StVollzG, 473 Abs . 1 StPO hat der 
Gefangene die Kosten seiner erfolglosen Rechtsbe
schwerde zu tragen . 

Beschluß des Kammergerichts Berlin vom 6. März 1986 
- 5 Ws 519/85 Vollz; 542 StVK 31/85 Vollz -



§ 88 StVo ll zG 
(FESSELUNG BEI AUSFüHRUNGEN) 

1. Oie Anordnung der Fesselung bei einer Ausführung 
hat wegen des erheblichen Eingriffs in di e Grund
rechte des Art. 2 GG ·diskriminierende Auswirkungen. 

2. Mit der in§ 88 StVollzG vorausgesetzten, "in er
höhtem Maße" erforderlichen Fluchtgefahr verwendet 
das Gesetz einen unbestimmten Rechtsbegriff, des
sen Anwendung der konkretisierenden Ausfüllung be
darf. 

3. Hierbei hat die Vollzugsbehörde zwar einen Beur
teilungsspielraum, die Fluchtprognose ist durch 
das Gericht nur in entsprechender Anwendung der 
Grundsätze des § 115 Abs . 5 StVollzG überprüfbar. 

4. Das Gesetz verlangt aber mit der Formuli erung "in 
erhöhtem Maße" eine Fluchtgefahr, die größer ist 
als diejenige, die für die Versagung von Vollzugs 
lockerungen und Urlaub oder für den Ausschluß vom 
offenen Vollzug ausreichen würde. 

5. Es muß sich immer um eine substantielle, mit kon-
kreten Anhaltspunkten belegbare Gefahr handeln . 

Beschluß des Oberlandesgerichts Celle vom 24.04.1985 
- 3 Ws 63/85 (StrVollz) -

Entnommen aus INFO ZUM STRAFVOLLZUG IN PRAXIS UNO 
RECHTSPRECHUNG, 2. Jahrgang , Heft 9, Januar 1986 

§ 69 StVollzG 
(BETRIEB EINES EIGENEN FERNSEHGERÄTES IM HAFTRAUM) 

1. Ein Anspruch auf ein eigenes Fernsehgerät besteht 
nur in begründeten Ausnahmefällen. 

2. Eine relativ geringe Fernsehzeit und die etwaige 
Mangel haftigkeit der ausgewählten Sendungen führt 
auch nicht dazu , daß der Gefangene infolge fehlen
der Information "geistig verkümmert und vollkommen 
lebensuntüchtig wird". 

3. Es wird nicht verkannt, daß gerade das Fernsehen 
für einen Gefangenen ein besonders gutes Mittel 
ist , mit der Außenwelt in Kontakt zu bleiben und 
alle Veränderungen mitzuerleben. 

4. Eine besondere Ausnahme kann auch dann gegeben 
sein, wenn sich ein Gefangener besonders lange in 
Haft befunden hat . 

Beschluß des Landgerichts Krefeld vom 10.07 . 1979 
- 16 Vollz 18/79-

Entnommen aus INFO ZUM STRAFVOLLZUG IN PRAXIS UND 
RECHTSPRECHUNG, 2. Jahrgang, Heft 9, Januar 1985 

§ 69 StVollzG 

SCHUSSWAFFENGEBRAUCH 
§ 4 3 Ab<. I und 2 "Der Schußwaffengc· 
brauch gegc•n Per.onen in einer Menschen
menge i>t unzulä;sig, wenn für den 
Polizeibeamten erkennbar unbeteiligte mit 
hoher Wahrscheinlichkeit gefährdet werden 
... Unbeteiligte sind nicht Personen in einer 
Menschenmenge, die Gewalllaten begehen 
oder durch Handlungen erkennbar billigen 
oder unterstützen .. .''. • 

(AUSGEWOGENE FERNSEHPROGRAMMAUSWAHL) 

1. Der Gefangene hat nach § 69 Abs . 1 StVollzG ein 
subjektiv-öffentliches Recht auf Teilrahme am Ge
meinschaftsfernsehen, das von der Anstalt so aus
zugestalten ist, daß Wünsche und Bedürfnisse nach 
staatsbürgerlicher Information, Bildung und Unter
haltung angemessen berücksichtigt werden. 

2. Der Gefangene kann hieraus kein Recht auf eine be
stimmte Auswahl an Sendungen herleiten . 

3. Der Gefangene hat aber einen Anspruch darauf, daß 
ihm staatsbürgerliche (politische) Informationen 
vermittelt und bildende Sendungen in das Gemein 
scha ftsprogramm aufgenommen werden. 

4. Bei der Programmauswahl soll zwar die Gefangenen
mitverantwortung hinzugezogenwerden,die Befugnis
se zur Programmauswahl und die Verantv10rtung dafü r, 
daß das Gemeinschaftsfernsehen den Anforderungen 
des § 69 Abs. 1 StVollzG gerecht wird, verbleibt 
aber bei der Vollzugsbehörde und damit bei der 
Leitung der Justizvol lzugsanstalt . 

5. Es sind auch die Programmwünsche einer erheblichen 
Minderheit angemessen zu berücksichtigen. 

6. Die Auswahl, der nach dem Strafvollzugsgesetz in
haltlich zu beriicksichtigenden Programmangebote, 
hat der Leiter der Vollzugsbehörde nach pflichtge
mäßem Ermessen zu treffen. 

7. Die Durchsetzung des verletzten Rechts nach § 69 
Abs. 1 Satz 2 StVollzG ist mit den Mitteln der 
§§ 109 ff. StVollzG zulässig. 

8 . Liegen dem Rechtsbeschwerdegericht keine Anhalts
punkte dafür vor, daß die Strafvollstreckungskam
mer bewußt von der Rechtsprechung abgewicher ist 
und ist offensichtlich, daß ihr diese nicht bekannt 
war, so handelt es sich um einen Rechtsfehler im 
Einzelfall, der die Zulassung der Rechtsbeschwerde 
nicht gebietet . Fehler im Einzelfall bieten keinen 
Anlaß zu der Annahme, daß schwer erträgliche Unter
schiede in der Rechtsprechung entstehen oder fort
bestehen . 

Beschluß des Kammergerichts Berlin vom 27.11.1984 
- 5 WS 468/84 Vollz -

Entnommen aus INFO ZUM STRAFVOLLZUG IN PRAXIS UND 
RECHTSPRECHUNG , 2. Jahrgang, Heft 9, Januar 1986 
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Offener Brief an den Landtagsabgeordneten Ftlzmoser 

Berl i n/Preißn, l~ai 86 

Servus Filzmoser, 
iech mußd lang Ieberleng ob iech 
derr schreib oder ned, derwal iech 
a Oberfrank bie . Etzt hob iech mer 
oaba gedocht, a wemmer ned grod 
die besdn Freind senn, mier Frankn 
un Bayern, oaba geecher die Preißn 

reißd. Maansd, Filzmoser, des muß 
werglich sa? Un dann noch mid wel
cha Begrindunga? Mid solcha läbi
scha Begrindunga keend mer soagor 
na Bayerkurier oafanga zer sen
siern . Doa gfälld a ned jedn woas 
doa drinasted. No und - reißn des
wegn die Preißn do raus woas ihne 
ned paßd? 

mißmer zammholdn. ,-----------------. 
rech erber fier des Knastblädla, 
na Lichtblick, in Berlin . Neilich 

Glabsd dennern in Berlin gfälld 
immer woas im Lichtblick sted? 
Oaba des keerd hoald a zer Demo
kradie, daßmer immer noach schreim 
koa woas an ned paßd, un wenn woas 
ned groad richdich is, solang mer 
na annern ned des Oarschloch rauf 
und runder haasd . Und die, die 
denn Misd verzapfn, die missn a 
dazu steh. Ned imma bloß droa denkn 
wie mers meeglichsd unnern Teppich 
keern koa. 

zeichd mer derr verandwordlicha Erseht hob iech gedoacht du keensd 
Redakdeer ann Ausschnid vom Volks- a Eingoab machn, oaba dann denk 
blad un do sted, daß die Bayern iech mer, des is ja a hoalber Auf-
ieberhabts des Bild von an Moa schtand, weecher so aaner Sach . 
senn. Do schau her. oaba dann hoder Desweng maan iech du keensd des 
glachd . Weider schted do nämlich, amoll so nehmbei zer Sproach bren-
daßder nix Iebern Weibertoach im ga . Villeichd am besdn wender eier 
Roadio gsend habd, un zum Schluß Starkbierfesd habd . Eier Minista-
hods kaasn: 11 Auch das sind eben räs i dend, derr Dr. Franz - Jose.f 
Vorzüge eines richtigen Mannes: rauß, der is doch ah a Mensch, 
Immer zu wissen, wann Gefahr droht. 11 Humor hoder, des mussmer na 
Doa wor Schluß bei mier . Ooa n~~~Ul4fß idlos loassn. Wenn oalso groad 
iech gnau gwußd woaser doami ginsdieher Augnblick is, sprichsd 
oadeidn wolld . Der denkd, mier san~-M:U na moll draaf oa . Soagsd na woas 
oalla bißla bleed . iech der gschriem hob und ober die 
Un deradweeng mußd woas machn,fl~rlj~~~~~~:t_~~~~~~M!trebersensiebln ned moll zammpfeifn 
Filzmoser. Des muß an oallerheech- und iech red derfier midm 
sder Schdell . Wemmer, nur amoll So haast unsa Verandword-
oals Beispill, an Lichtblick noa~c:~~~~~m~~~iß 
Austrol ien schicken, dann ki ... ,r~~~~~~~~~~~~~~~lJ~~~ der dord efters ehra oa, wiea i Mich!, soach iech zo iehm. Des muß 
derr an oada annern Oaschdold i End hoam, deina Vorurdeil gecha 
Bayern. GI absd des, daß na de · 8 ·· b d 
aufreechd, mein Kolleeng . Oe 1e ayern. Mier wern seang o er 
schlimmsda weer des ned. Ier keen ilzmoser ned woas machn koa, und 

heersd auf mid dera Hedz . Dann 
ja kondrolliern sovill derr wolld . '1~~~~~~;~~~erd des auf und oalln is kolfn . Bloß is des hoald imma widder ~ 
Grund fier ihn zo soang : Sigsd, soach iech na, Filzmoser, des 
loangsam leesn die Bayern . Oal rsprech iech derr . 

na! ~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~::t Woas na oaba noch mehra aufreechd 1 
is, dasda a noch goanza Seidn raus-

ZENTRALE BERATUNGSSTELLE 
DER FREIEN STRAFFÄLLIGENH ILFE IN BERLIN 

Sie können uns in den Haftanstalten 
Tege l und Plötzensee durch Vormel
der bzw . überdie Gruppen 1 ei ter er
reichen oder einen Brief direkt an 
uns senden . Wir kommen zum persön
lichen Gespräch in den Knast oder 
Sie kollJTlen in unsere Beratungsstel 
le . 
Wir bieten in der Beratungsstel le 
eine Gruppe zur Vorbereitung der 
Entlassung an, die jeden Donners
tag-Nachmittag unter der Leitung 
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von Fr. Wunsch und Hr . Knauer statt
findet . Teilnehmen können Frauen 
und Männer , die urlaubsfähig sind, 
die Genehmigung der Haftanstalt be
kommen und ca . 6 - 12 Monate vor 
der voraussichtlichen Entlassung 
stehen. 

Ober weitere Gruppenangebote i nfor
mieren wir Sie gern auf Anfrage . 
Unsere Broschüre "Wohin - was tun" 
können Sie kostenlos anfordern . 

zum Gruß 
Oberfranko 

ArbeiterWOhllahn der Stadt Berlln a.V. 
Caritasverband lOt Serlin e.V. 
Das Otakontacne Werk Berlln • · V. 
Oeut$Gh&r Parilallscher Wohllahnaverband 
SuaJillllgen· und Sewlhrungshllla Berlln e.V 

Sprechzeiten: 

Montag 
Dienstag 
Donnerstag 
Freitag 

und nach Vere inbarung 

Bundesallee 42/IV • 
1 000 Berlin 31 

Telefon (030) 86 05 41 
*U-Bahn Berliner Str . 



Buch 
Bittere Pillen Patientenreihe 
Ht-niU\J:flx-t: 1\.l.anlbein. H.-P. \~in. H. "Ch\ 

Krista Federspiel 

Zal111 
lllnZal111 
Vom Umgang 
mit Zahnproblemen 
und Zahnänten 

Kiepenheuer & Witsch 

Kiepenheuer & Witsch 
Rondorfer Str . 5 
5000 Köln 51 

Krista Federspiel 

Zahn um Zahn 

160 Seiten 

Durch die Kostenexplosion im Gesund
heitswesen sind besonders die Zahn
ärzte in das Blickfeld der Öffent-
1 ichkei t gelangt . Durch dieses Buch 
hat der Leser Gelegenheit zu über
prüfen, ob der Zahnarzt ihn gut be
handelt und ob die vielen Mittel
chen der Kosmetikindustr ie halten 
was sie versprechen . 

Rasch und Röhring Verlag 
Harnburg 

-gäh-

eine PARDON - editiondes Ver I ages 
B & N Bücher und Nachrichten 
(Bärmeier & Ntckel) GmbH & Co. KG 
Am Urselbach 6 
6000 Frankfurt/M. 50 

Hrsg . Heinrich Mehrmann 

Pardon - Briefe aus der Schwarz
waldkl inik 

Das "Pardonteam" hat wieder einma I 
zugeschlagen, und das ZOF schlug 
sofort. per ei nstwei I i ger Verfügung, 
zurück . Daß Autoren wie Bernd Poh
lenz , Elke Heidenreich, Volker Kühn. 
Jürgen von der Lippe u. v .a . , "thre" 
Schwarzwaldkltnik durch den Kakao 
ziehen, war des Guten zuviel . So 
~1urde aus "Briefe aus der Sch11arz
l·laldklinik" eben "Pardon - Briefe"; 
was dem satirisch bösen Inha lt 
keinen Abbruch tut . 

Günther Wallraff klagt, daß er als 
Türke zu gut behandelt wird und 
seine Enthüllungsstory ins Wasser 
fällt . Helmut Kohl kuriert sein 
Schienbein aus, wei I ihm Franz-Josef 
Strauß zu oft dagegen trat . Ion 
Ti ri ac wi 11 Knete sehen, wenn Bori s 
Becker seinen Tennisarm werbewirk
samkurieren läßt. Charles Bukowski 
macht eindeutige Vorschläge und 
viele freierfundene Prominenten
briefe mehr . 
Satire vom Feinsten, für alle, für 
die die Schwarzwaldklinik nicht 
zur "hei I igen Serienkuh" geworden 
ist . -=======---- -map -
PJPER Verlag 
Georgenstr . 4 
8000 München 40 

Klaus Bädekerl 

Die Frau der Träume 

342 Seiten 

Staatsanwalt Thomas Zarski versucht 
se ine Erlebn isse, die phantastisch 
und grauenhaft sind, niederzu
schreiben . Nach seinem Tode kommt 
über Umwege das Manuskript an den 
Autor Klaus Bädekerl. Er überarbei 
tet es und machteinen Roman daraus . 
Sechs junge Männer werden bei Voll 
mond tot aufgefunden. Alle sind an 
Herzversagen verstorben, denn es 
gibt keine äußere Gewaltanwendung . 
Staatsanwalt Zarski hat Zweifel, 
denn alle Männerhaben in Kreta Ur
laub gemacht, und warum wurden sie 
in so unnatürlichen Haltungen auf 
gefunden? 
Ober seinen Nachforschungen findet 
der Staatsam1ait denselben Tod wie 
die Männer vor ihm. Der Leser er
fährt viel über den weiblichen My 
thos der auf Kreta lebenden Frau 
der Träume . 
Ein spannendes Buch, das den Leser 
fesselt und packt . -gäh-

Lamuv Ver I ag 
Martinstr. 7 
5303 Bornheim 3 

Christoph Rang 

frtl kam ständig zu spät 
und andere Kabinettstücke 

144 Seiten 

Der Autor war 9 Jahre lang im Bun
deskanzleramt tätig . er leitete das 
Kabtnett - und Parlamentreferat . 

kritik 
Seine Aufgabe war, zu "planen", 
wann we 1 ehe Themen unter f ach 1 i chen 
und politischen Gesichtspunkten 
ins Kabinett gehörten . 
Rang beschreibt seine Rolle sehr 
anschaulich und amüsant und räumt 
dabei mit vie len Vorstellungen von 
der "Hohen Politik" gründlich auf . 
Man erkennt, auch Politiker sind 
normale Menschen und haben Launen 
und Allüren . 
Wer dieses Buch gelesen hat. wird 
sicherlich seine Vorstellungen von 
Politikern revidieren müssen . Auch 
sie sind nur Menschen . -gäh-

Kiepenheuer & Witsch Verlag 
Rondorfer Str. 5 
5000 Köln 51 

Peter H. Gogoli n 

Kinder der Bosheit 

224 Seiten 

Ein Sterbender wird von der Vergan
genheit eingeholt und kann nicht 
vergessen . Folter und Mord, vor 
Jahrzehnten 1m Krieg begangen. las
sen thm nun keine Ruhe . 
Der Krankenpf leger Paul Meinhold 
kennt den sterbenden Göppinger aus 
seiner Kindheit - erkennt ihn aber 
nicht . Immer wieder führt der Au
tor den Leser auf den Bauernhof zu
rück, auf dem Paul aufwuchs . Alp
traumhaft kehrt immer wieder die 
Vergangenheit zurück . 
Gogol ins Buch ist ein radikales Fa
zit der Schäden, dte der Krieg den 
Menschen z. T. bis heute zugefügt 
hat . Er beschreibt den Bann von 
Schuld, Angst und Isolation in ei
ner dtchten, alptraumhaften Spra
che. -Qäh-

'der lichtblick' 39 
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